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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

eine mehrjahrige Finanzplanung aufzustellen, die tiber
den aktuellen Rand hinaus in die Zukunft blickt und ver-
sucht, die wegweisenden politischen, wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Strémungen abzubilden, war
schon immer eine ganz besondere Herausforderung,
gerade in unserer schnelllebigen Zeit. Krisen
—insbesondere die Corona-Pandemie, die unsere
Wirtschaft, unser Gesundheitssystem und jeden Ein-
zelnen von uns vor gro3e Probleme gestellt hat und
dies zum Teil immer noch tut, oder der gegenwartige
russische Angriffskrieg auf die Ukraine mit seinen
Folgen — erschweren den Blick in die Zukunft zusatz-
lich. Sie fordern eine aktive Politik der Stabilitat,
Verlasslichkeit und Kontinuitat, um negative Auswir-
kungen fiir jeden von uns zu minimieren.

Die direkten und indirekten Folgen der Corona-
Pandemie bekampfen wir erfolgreich mit dem ,NRW-
Rettungsschirm®. Er ist ein &aullerst wirksames
Instrument, ber das in den letzten Jahren MaRnah-
men im Umfang von mehr als 13 Mrd. EUR finanziert
wurden. Hierunter fallen nicht nur Mal3nahmen, die im
Kleinen wirken, wie zum Beispiel die Unterstitzung
von Tierheimen, Studierendenwerken sowie Kinst-
lerinnen und Kinstlern, sondern auch grof3e
strukturelle Anderungen im Bereich der Krankenver-
sorgung, der Alltagshelfer in den Kindertagesstatten
oder der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur. Die
Flutkatastrophe im Juli 2021, die uns in Nordrhein-
Westfalen wie auch die Nachbarn in Rheinland-Pfalz
getroffen hat, hat ebenfalls tiefe Spuren hinterlassen.
Mit inzwischen mehr als 1,9 Mrd. EUR an zugesagten
Hilfen versuchen wir, den materiellen Schaden zu
mindern. Die strukturellen Herausforderungen, die uns
die Flut vor Augen gefiihrt hat, gehen wir ebenfalls ent-
schlossen an.

Wir alle splren im Moment mehr denn je die Auswir-
kungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine.
Neben den Millionen Fllchtlingen, die ihre Heimat
verlassen mussten und von denen auch mehr als
200.000 Zuflucht hier bei uns in Nordrhein-Westfalen
gefunden haben, hat uns die durch den Krieg entfachte
Energiekrise mit noch nie dagewesenen Steigerungs-
raten des Preisniveaus hart getroffen. Der Staat wird
nicht alle Kosten auffangen kénnen. Persdnliche, wirt-
schaftliche und finanzielle Entbehrungen werden nicht
immer vermeidbar sein. Aber wir koénnen darauf
achten, dass niemand uberfordert wird und die
Weichen fir die Zukunft richtig gestellt werden. Daher
sind alle politischen Verantwortungstrager aufgerufen,
gezielte Erleichterung dort zu schaffen, wo sie am
dringendsten erforderlich ist. Im Fruhjahr wurden
bereits zwei Entlastungspakete mit einer Energie-
pauschale, einem Kinderbonus und dem 9-Euro-Ticket
geschnurt. Weitere Entlastungsmaflnahmen werden
aktuell diskutiert — von der Gas- und Strompreisbremse
bis zur Ausweitung des Wohngeldes. Entscheidungen
hierzu sind in den nachsten Wochen zu erwarten, um
uns alle gut durch den Winter zu bringen.

Die Finanzpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen wird
hierzu ihren Beitrag leisten. Die vorliegende Finanz-
planung 2022 bis 2026 steht daher auch fiir eine
generationengerechte Politik in Form einer nach-
haltigen Haushalts- und Finanzpolitik, die einerseits
konsequent und nachhaltig investiert, andererseits
stabilisierend und verlasslich wirkt.

Wir wollen aber nicht nur auf Krisen reagieren, sondern
auch aktiv die Zukunft gestalten und fir mégliche neue
Krisen vorsorgen. Hierflir haben wir bereits mit dem



Nachtragshaushalt 2022 die Weichen gestellt. So
stellen wir die Mittel zur Verfigung, um den
Hochwasser- und Katastrophenschutz zu verstarken,
die Cyber-Sicherheit zu verbessern und erste
Malnahmen auf den Weg zu bringen, um Nordrhein-
Westfalen zur ersten klimaneutralen Industrieregion
Europas zu machen. Denn in einer modernen Wirt-
schaft gehdren Klimaschutz, der Erhalt unserer
natlrlichen Lebensgrundlage, gute Arbeitsplatze und
soziale Sicherheit untrennbar zusammen.

Diesen Weg gehen wir mit dem Haushaltsplanentwurf
2023 und der Finanzplanung konsequent weiter, wir
halten Kurs. Der vorgelegte Haushaltsentwurf sieht
keine neuen Schulden vor, die Schuldenbremse wird

eingehalten.  Gleichzeitig werden Gestaltungs-
spielrdaume genutzt, um Zukunft zu gestalten. Auch
wenn die Herausforderungen grof3 sind, werden wir in
Zukunft daflr Sorge tragen, dass unsere Schulen und
Bildungseinrichtungen noch besser in die Lage
versetzt werden, Grundlagenwissen zu vermitteln,
dass universitdre Forschung und Lehre hochsten
Anspriuchen genlgt, dass die Ausbildungsstatten
— insbesondere im handwerklichen Bereich — gestarkt,
unser personliches Lebensumfeld sicher und frei von
Kriminalitat ist und die Strukturen der Arbeitswelt so
transformiert werden, dass sie sowohl Raum fir die
traditionelle Industrie in einem klimafreundlichen
Design als auch flr innovative Dienstleistungen bietet
— stabil und verlasslich.

Dr. Marcus Optendrenk
Minister der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen
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Finanzplanung 2022 bis 2026

1.1 Eckdaten der Finanzplanung

Hausr?alts- Haushalts- )
plan inkl. Planungsergebnis
Ausgaben- bzw. Gruppierungs- NTE planentwurf
Einnahmeart nummer
2022 2023 2024 2025 2026
- Mio. EUR -
I. Ausgaben
1. Personalausgaben 4 30.745 32.067 34.177 35.589 35.965
(Veranderung in Prozent) (+4,3) (+6,6) (+4,1) (+1,1)
2. Sachliche Verwaltungs-
ausgaben 51-54 4.755 5.308 4.811 4.796 4.851
(Veranderung in Prozent) (+11,6) (-9,4) (-0,3) (+1,2)
3. Kapitaldienst 56 - 59 1.570 2.964 3.523 3.993 4.142
(Veranderung in Prozent) (+88,8) (+18,9) (+13,3) (+3,7)
3.1 Zinsausgaben 56, 57 1.425 2.820 3.180 3.350 3.500
(Veranderung in Prozent) (+97,9) (+12,8) (+5,3) (+4,5)
3.2 Tilgungsausgaben 58, 59 145 144 343 643 642
(Veranderung in Prozent) (-0,4) (+138,5) (+87,2) (-0,1)
4. Laufende Zuweisungen
und Zuschisse 6 42.608 44.696 44.799 46.286 47.279
(Veranderung in Prozent) (+4,9) (+0,2) (+3,3) (+2,1)
5. Investitionsausgaben 7,8 10.092 9.859 10.760 11.365 12.002
(Veranderung in Prozent) (-2,3) (+9,1) (+5,6) (+5,6)
dav.: eigenfinanzierte Investitionen (7,8) ./.(33, 34) 8.271 7.687 8.301 8.722 9.465
(Veranderung in Prozent) (-7,1) (+8,0) (+5,1) (+8,5)
6. Besondere Finanzierungs-
ausgaben 9 -1.348 -1.520 -1.712 -1.535 -1.338
Gesamtausgaben It. Haushaltsplan 88.423 93.374 96.358 100.494 102.902
Il. Einnahmen
1. Steuereinnahmen 01, 05, 06 71.755 75.360 78.374 81.123 84.192
(Veranderung in Prozent) (+5,0) (+4,0) (+3,5) (+3,8)
2. Ubrige Einnahmen ohne I1.3 (09,1-3)./.(31,32) 16.523 17.870 17.841 19.228 18.567
(Veranderung in Prozent) (+8,2) (-0,2) (+7,8) (-3,4)
dav.: Investitionseinnahmen 33, 34 1.821 2173 2.459 2.643 2.537
(Veranderung in Prozent) (+19,3) (+13,1) (+7,5) (-4,0)
3. Kreditaufnahme zur Tilgung
offentl. Schulden 31, 32 145 144 143 143 143
(Veranderung in Prozent) (-0,4) (-0,5) (-0,4) -
Gesamteinnahmen It. Haushaltsplan 88.423 93.374 96.358 100.494 102.902
lll. Nachrichtlich:
1. Bereinigte Gesamteinnahmen " (0-3)./.(32, 35, 36, 38) 88.270 92.730 96.129 100.010 102.605
2. Bereinigte Gesamtausgaben ? (4-9) /. (59, 91, 96, 98) 88.211 93.362 96.146 99.981 102.189
3. Nettotilgung / Uberschuss (31, 32) /. (58, 59) 0 0 200 500 500
4. Kreditfinanzierungsquote ¥ in Prozent 32./.59 0,2 0,2 -0,1 -0,4 -0,3
5. Investitionsquote ¥ in Prozent 11,4 10,6 11,2 11,4 11,7
6. Zinslastquote (Kreditmarkt) 2 in Prozent 1,6 3,0 3,3 3.4 3.4

" Die sog. ,bereinigten Gesamteinnahmen” errechnen sich aus den Gesamteinnahmen It. Haushaltsplan abzlglich Kreditauf-
nahme zur Tilgung &ffentl. Schulden, Entnahmen aus Riicklagen, Uberschiisse der Vorjahre und haushaltstechnische Ver-

rechnungen.

2 pie sog. ,bereinigten Gesamtausgaben” errechnen sich aus den Gesamtausgaben It. Haushaltsplan abzlglich Tilgungsaus-
gaben 6ffentl. Schulden, Zufiihrung an Riicklagen, Ausgaben zur Deckung von Vorjahresfehlbetrdgen und haushaltstech-

nische Verrechnungen.

3 Berechnet als Prozentanteile der sog. ,bereinigten Gesamtausgaben” (s. Ziff. lll.2.). Bei der Kreditfinanzierungsquote handelt
es sich um den Prozentanteil der ,Kreditaufnahme zur Tilgung &ffentl. Schulden” abzgl. der "Tilgungsausgaben am Kreditmarkt"
an den ,bereinigten Gesamtausgaben®.




Finanzplanung 2022 bis 2026

Finanzierungsiibersicht und Kreditfinanzierungsplan

Haush.alts- Haushalts- )
plan inkl. Planungsergebnis
. NTE planentwurf
Bezeichnung
2022 2023 2024 2025 2026
- Mio. EUR -
A. FINANZIERUNGSUBERSICHT
. HAUSHALTSVOLUMEN 88.422,5 93.373,9 96.357,9 100.493,8 102.901,7

Il. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

1.Ausgaben 88.210,6 93.361,7 96.145,6 99.981,2 102.189,1
(ohne Tilgungsausgaben &ffentl. Schulden,
Zufihrung an Riicklagen, Fehlbetrage aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

2.Einnahmen 88.270,0 92.729,9 96.128,7 100.010,3 102.605,2
(ohne Kreditaufnahme zur Tilgung,

Entnahmen aus Riicklagen, Uberschiissen aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

3.Finanzierungssaldo 59,4 -631,7 -17,0 29,1 416,1
11l. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

4. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) 144,5 144,0 -56,7 -357,2 -357,2

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) 14.157,6 13.277,7 12.699,1 11.368,5 8.527,7

4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 14.013,1 13.133,8 12.755,8 11.725,7 8.884,9
5.zuzuglich Entnahmen aus Riicklagen - 4921 78,0 332,5 145,5
6.abzuglich Zufihrung an Ricklagen 205,0 5,0 5,0 5,0 205,0
7.zuziglich Uberschiisse aus Vorjahren 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7
8.abzuglich Fehlbetrage aus Vorjahren - - - - -
9.Finanzierungssaldo 59,4 -631,7 -17,0 29,1 416,1

IV.NACHRICHTLICH: ERMITTLUNG DER KREDITERMACHTIGUNG
FUR KREDITMARKTMITTEL

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) 144,5 144,0 -56,7 -357,2 -357,2
zuzlglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 14.013,1 13.133,8 12.755,8 11.725,7 8.884,9
Kreditermachtigung (brutto) 14.157,6 13.277,7 12.699,1 11.368,5 8.527,7

B. KREDITFINANZIERUNGSPLAN

I. EINNAHMEN AUS KREDITEN

bei Gebietskorperschaften, Sondervermdgen usw. - - - - -

wvom Kreditmarkt (brutto) 14.157,6 13.277,7 12.699,1 11.368,5 8.527,7

zusammen 14.157,6 13.277,7 12.699,1 11.368,5 8.527,7
Il. TILGUNGSAUSGABEN FUR KREDITE

bei Gebietskorperschaften, Sondervermdgen usw. 1445 144,0 143,3 142,8 142,3

am Kreditmarkt 14.013,1 13.133,8 12.755,8 11.725,7 8.884,9

zusammen 14.157,6 13.277,7 12.899,1 11.868,5 9.027,2
11l. NETTONEUVERSCHULDUNG

bei Gebietskorperschaften, Sondervermdgen usw. -144,5 -144,0 -143,3 -142,8 -142,3

Kreditaufnahme zur Tilgung 6ffentl. Schulden 1445 144,0 -56,7 -357,2 -357,2

zusammen 0,0 0,0 -200,0 -500,0 -499.5

" Angegeben ist die Summe der bereits feststehenden Tilgungen. Diese Summe wird sich um die Tilgungsbetrage fiir noch aufzunehmende Kredite
mit kurzen Laufzeiten sowie Anschlussfinanzierungen von vorzeitig getilgten Krediten erhéhen.
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Gruppierung der Ausgaben und Einnahmen nach Arten

— Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben in Prozent —

Haushalts-

. Haushalts- .
plan inkl. Planungsergebnis
Ausgaben- bzw. Gruppierungs- NTE planentwurf
Einnahmeart nummer
2022 2023 2024 2025 2026
Anteile - in Prozent -

I. Ausgaben
1. Personalausgaben

(Personalausgabenquote) 4 34,9 34,3 35,5 35,6 35,2
2. Sachliche Verwaltungs-

ausgaben 51-54 54 57 5,0 4,8 4,7
3. Kapitaldienst 56 - 59 1,8 3,2 3,7 4.0 4.1

3.1 Zinsausgaben 56, 57 1,6 3,0 3,3 34 3,4

3.2 Tilgungsausgaben 58, 59 0,2 0,2 0,4 0,6 0,6
4. Laufende Zuweisungen

und Zuschisse 6 48,3 47,9 46,6 46,3 46,3
5. Investitionsausgaben

(Investitionsquote) 7,8 11,4 10,6 11,2 11,4 1,7

dav.: eigenfinanz. Investitionen (7,8)./.(33, 34) 9,4 8,2 8,6 8,7 9,3

5.1 Sachinvestitionen 7,81, 82 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3

5.2 Investitionsférderung 83 -89 9,9 9,2 9,9 10,1 10,5
6. Besondere Finanzierungs-

ausgaben 9 -1,5 -1,6 -1,8 -1,5 -1,3
Il. Einnahmen
1. Steuereinnahmen

(Steuerfinanzierungsquote) 01, 05, 06 81,3 80,7 81,5 81,1 82,4
2. Ubrige Einnahmen ohne 11.3 (09,1-3)./.(31,32) 18,7 19,1 18,6 19,2 18,2

dav.: Investitionseinnahmen 33, 34 21 2,3 2,6 2,6 2,5
3. Kreditaufnahme zur Tilgung

offentl. Schulden 31, 32 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
lll. Nachrichtlich:
Uberschuss (31,32) /. (58, 59) 0,0 0,0 0,2 0,5 0,5
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1.2 Rechtlicher Rahmen

Nach den §§9 und 14 des Gesetzes zur
Foérderung der Stabilitdt und des Wachstums der
Wirtschaft (StabG) in Verbindung mit § 50 des
Gesetzes Uber die Grundsatze des Haushalts-
rechts des Bundes und der Lander (HGrG) ist der
Haushaltswirtschaft des Bundes und der Lander
eine jahrlich fortzuschreibende 5-jahrige Finanz-
planung zugrunde zu legen. In ihr sind Umfang
und Zusammensetzung der voraussichtlichen
Ausgaben und die Deckungsmadglichkeiten in ihrer
Wechselbeziehung zu der mutmaRlichen Entwick-
lung des gesamtwirtschaftlichen Leistungs-
vermogens darzustellen. Dabei handelt es sich
ausschlieBlich um  ein Planungs- und
Informationsinstrument der Landesregierung.

Gemal den §§ 28 und 29 der Landeshaushalts-
ordnung Nordrhein-Westfalen (LHO NRW) wird
die Finanzplanung vom Ministerium der Finanzen
aufgestellt und von der Landesregierung
beschlossen. Sie ist dem Landtag im Zusammen-
hang mit dem Entwurf des Haushaltsgesetzes
(HHG) zuzuleiten (§ 31 LHO NRW).

1.3 Finanzplanungszeitraum

Der aktuelle Finanzplanungszeitraum umfasst die
Jahre 2022 bis 2026. Grundlage fir das Planungs-
jahr 2022 sind der Landtagsbeschluss zum
Haushalt 2022 aus Dezember des Jahres 2021
sowie der Kabinettbeschluss zum Nachtragshaus-
haltsentwurf 2022 aus September dieses Jahres.
Der Haushaltsplanentwurf 2023 basiert auf dem
Kabinettbeschluss vom 25.10.2022, ebenso wie
die Planzahlen der Jahre 2024 bis 2026.

1.4 Konzeption der Finanzplanung

Die offentlichen Haushalte standen in den letzten
Jahren unter dem Eindruck der Corona-
Pandemie, die insbesondere zu Beginn einen
signifikanten Einbruch der gesamtstaatlichen Wirt-
schaftsleistung und betrachtliche Steuerausfalle
verursacht hat. Das Ausmal} des konjunkturellen
Einbruchs konnte jedoch durch das konsequente
Eingreifen der Bundes- und der Landesregierung,
die weitreichende Stitzungsmaflinahmen auf den
Weg gebracht haben, deutlich abgemildert
werden. Zur nachvollziehbaren Trennung des
reguldaren Haushaltes von den Sonder-
belastungen der Corona-Pandemie wurden die

Landesmaflnahmen in Nordrhein-Westfalen Uber
das neu errichtete Sondervermdgen zur
Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen
der Bewaltigung der Corona-Pandemie —den
sogenannten ,NRW-Rettungsschirm“— abge-
bildet. Gerade als es den Anschein hatte, dass die
gravierendsten Folgen der Corona-Pandemie in
Deutschland und Europa Uberwunden waren, hat
die Null-Covid-Strategie der chinesischen Staats-
fuhrung zur vollstdndigen Absperrung wichtiger
weltwirtschaftlicher Metropolen wie zum Beispiel
Shanghai gefiihrt, was eine erneute Disruption
internationaler Lieferketten zur Folge hatte. Noch
tiefgreifendere Folgen hatte indes der russische
Angriffskrieg auf die Ukraine. Neben dem Leid und
der Flucht von Millionen von Menschen schnellten
die Preise fur Erdgas, Erddl und Steinkohle in die
Hohe und Vorprodukte fiir die Automobilindustrie,
Bauholz oder Nahrungsmittel waren zeitweise
nicht mehr lieferbar.

Bis einschlieRlich des Jahres 2022 wird aufgrund
der fortwirkenden Folgen der Corona-Pandemie
eine aullergewohnliche Notsituation im Sinne des
Art. 109 Abs. 3 Grundgesetz (GG) bestehen, die
sich der Einflussnahme des staatlichen Handelns
entzieht. Aufgrund der aktuellen pandemischen
Lage kann eine nur auf die Corona-Pandemie
bezogene Notsituation ab dem Jahr 2023 nicht
mehr angenommen werden, weshalb der ,NRW-
Rettungsschirm® in seiner jetzigen Form zum
Ende des Jahres 2022 auslaufen wird.

Vor dem Hintergrund der Herausforderungen
aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die
Ukraine, den persistenten Lieferkettenstérungen
auf den Weltméarkten und des Auslaufens der
aulergewohnlichen Notsituation im Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie wurde fur die
Finanzplanung 2022 bis 2026 folgendes Konzept
erarbeitet:

a) Steuermindereinnahmen gegeniiber der
Finanzplanung 2019 bis 2023 (Vorkrisen-
niveau) werden bis einschlieBlich 2022
grundsitzlich als direkte und indirekte Folgen
der Corona-Pandemie durch Entnahmen aus
dem ,,NRW-Rettungsschirm‘“ kompensiert

Wahrend zu diesem Zweck im Jahr 2020 noch ein
Betrag im Umfang von 2,9 Mrd. EUR dem
Landeshaushalt zugefiihrt wurden, war eine
solche Kompensation im Jahr 2021 nicht
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erforderlich, da die Ist-Einnahmen bei den Steuern
das alte Planungsniveau uberstiegen.

Die sich nach der diesjahrigen Mai-
Steuerschatzung gegenuber der Finanzplanung
2019 bis 2023 fur das Jahr 2022 ergebenden
Steuereinnahmen liegen ebenfalls oberhalb des
Vorkrisenniveaus, so dass eine entsprechende
Kompensation fir die Jahre 2022 und 2023
ebenfalls nicht erforderlich sein wird.

b) Ausgabenbegrenzung auf Basis der Finanz-
planung 2019 bis 2023 (Vorkrisenniveau)

Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens
fur die Jahre 2021 und 2022 hat die Landes-
regierung davon abgesehen, die Corona
bedingten Mindereinnahmen durch Minderaus-
gaben zu kompensieren. Die Mindereinnahmen
aufgrund einer wirtschaftlichen Krisensituation auf
der Ausgabenseite zu kompensieren, hatte
bedeutet, die Nachfrage des Landes -einzu-
schranken und so die erhofften positiven konjunk-
turpolitischen  Wirkungen zu konterkarieren.
Daneben sollten die Ausgaben in diesen Haus-
halten — mit Ausnahme neuer zwingender
gesetzlicher Verpflichtungen — nicht Uber das
Niveau der Finanzplanung 2019 bis 2023 (Vor-
krisenniveau) hinaus ausgeweitet werden. Bei
einer Ausweitung der Obergrenze Uber das
Volumen der vorherigen Finanzplanung hinaus,
ware die Ausgabenseite kreditfinanziert.

Die Einhaltung dieser Ausgabenobergrenze war
daher auch vor dem Hintergrund der Schulden-
bremse verfassungsrechtlich geboten.

c) Rickkehr zur haushaltspolitischen Norma-
litat im Jahr 2023

Im Jahr 2023 kann eine auRergewdhnliche Not-
situation mit Bezug zur Corona-Pandemie, die
einen  Ausnahmetatbestand innerhalb  des
Regelungskreises der Schuldenbremse darstellt,
nicht mehr angenommen werden, so dass die
Bewirtschaftung des Haushaltes wieder den
Grundsatzen einer normalen Haushaltsfiihrung
unterliegt und eine Steuerung Uber die zur Verfl-
gung stehenden Einnahmen erfolgt.

d) Einstieg in die konjunkturgerechte Tilgung
des Sondervermdégens ab dem Jahr 2024

Ab dem Jahr 2024 plant die Landesregierung den
Einstieg in die konjunkturgerechte Tilgung der flir
den ,NRW-Rettungsschirm® aufgenommenen
Kredite.

e) Planungssicherheit fiir die Kommunen

In den Jahren 2021 und 2022 wurden die
Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeinde-
verbdnde im Rahmen des kommunalen Steuer-
verbundes auf die Basis der Finanzplanung 2019
bis 2023 (Vorkrisenniveau) angehoben, so dass
ihre  Planungssicherheit gewahrleistet war.
Entsprechende Aufstockungsbetrage wurden den
Gemeinden und Gemeindeverbanden im Wege
einer Kreditierung gewahrt. Ausschlaggebend
hierfir war, dass geringere Zuweisungen unter-
halb des Vorkrisenniveaus zu einer einge-
schrankten Nachfrage der Kommunen geflhrt
hatten. Die sich hieraus ergebenden negativen
Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung
sollten vermieden werden. Der Kreditierungs-
betrag, der den Gemeinden und Gemeinde-
verbanden zur Verfiigung gestellt wurde, soll
gemal bestehender Planungen zuriickgezahlt
werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation der
Gemeinden und Gemeindeverbande substantiell
Uber dem Vorkrisenniveau befindet. Fur das Jahr
2023 zeichnet sich ab, dass das Volumen der
Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeinde-
verbande wieder die Hohe des Vorkrisenniveaus
erreicht  beziehungsweise Ubersteigt. Eine
entsprechende Kreditierung kann daher ohne
Gefahrdung der Planungssicherheit unterbleiben.

f) Aufnahme von Gefliichteten aus der Ukraine

Mit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die
Ukraine am 24.02.2022 mussten Millionen von
Menschen ihre Heimat verlassen und in sichere
Gebiete flichten. Nach aktuellen Schatzungen
haben rund 1 Mio. Gefliichtete in Deutschland und
ca. 210.000 von ihnen in Nordrhein-Westfalen
eine Zuflucht gefunden. Ob und wann diese
wieder in ihre Heimat zurtickkehren kénnen, kann
derzeit nicht abgeschatzt werden. Deshalb ist es
unsere gesellschaftliche Aufgabe und humanitére
Pflicht, den Gefliichteten eine angemessene
Unterkunft, = Verpflegung und  Versorgung
zukommen zu lassen, bis deren personliche
Lebenssituation es zulasst, dass sie entweder ins
Erwerbsleben eintreten und selbst fiir ihren Unter-
halt sorgen oder in ihre Heimat zuriickkehren
kénnen. Diese gesamtstaatliche Aufgabe wird
Uber die kommenden Jahre hohe finanzielle
Ressourcen binden.

d) Klimaschutz, Umwelt und Energiewende

Die Herausforderungen des Klimawandels
bedingen gezielte Investitionen in den Bereichen
Klimaschutz und -anpassung. Nordrhein-
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Westfalen soll zur ersten klimaneutralen Industrie-
region Europas werden. Die Kernelemente sind
insbesondere der stark beschleunigte Ausbau
Erneuerbarer Energien und die Transformation
des Energiesystems. Forderungen in den Berei-
chen Photovoltaik, Tiefengeothermie, Ausbau von
Nah- und Fernwadrme und Wasserstoffwirtschaft
stehen im Fokus. Zudem sollen die Hochschul-
liegenschaften und Universitatskliniken im Land
klimafreundlich bis hin zur Klimaneutralitdt moder-
nisiert oder saniert werden. Als zentrale Klima-
anpassungsmaflnahmen werden unter anderem
der Hochwasserschutz und die Waldbrand-
pravention gefdrdert. Fir den angestrebten Erfolg
werden Uber den gesamten Finanzplanungs-
zeitraum die entsprechenden Mittel bereitgestellt.

1.5 Finanzwirtschaftliche Zielsetzungen

Das Leitmotiv der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen ist das einer nachhaltigen und genera-
tionengerechten Haushalts- und Finanzpolitik, die
dem verantwortungsvollen Umgang mit den natir-
lichen, sachlichen, personellen und finanziellen
Ressourcen und der Ermdéglichung von Zukunfts-
investitionen dient. Deshalb wird das Land
Nordrhein-Westfalen weiterhin, wie es die grund-
gesetzliche Schuldenbremse nebst Ausnahmen
fur Naturkatastrophen oder aufliergewohnliche
Notsituationen vorsieht, Haushalte ohne neue
Schulden aufstellen. Gleichzeitig werden vor dem
Hintergrund der fundamentalen Transformations-
prozesse, denen die Gesellschaft gegenuber-
steht, Handlungsspielrdume geschaffen, um
dringend notwendige Investitionen in die Zukunfts-

fahigkeit des Landes — insbesondere in den
Bereichen Bildung, Infrastruktur, Sicherheit Klima-
schutz und Klimafolgenanpassung - zu
ermoglichen.

Mit der Einleitung und Umsetzung der Haushalts-
wende zu Beginn der letzten Legislaturperiode
wurden die Voraussetzungen fir eine schnelle
und wirksame Reaktion auf die Herausfor-
derungen der Corona-Krise, der Flutkatastrophe
sowie des russischen Angriffskrieges auf die
Ukraine geschaffen. Dank einer voraus-
schauenden und vorsorgenden Politik konnte das
Land die Betroffenen gemeinsam mit der
Europaischen Union, dem Bund und den
Kommunen effektiv unterstiitzen. Diesen Kurs
wird das Land fortsetzen und notwendige Unter-
stutzung dort leisten, wo sie gebraucht wird.

Dabei behalt das Land die Notwendigkeit solider
Finanzen im Blick. Sie sind Voraussetzung, um
auch kunftigen Krisen entschlossen begegnen
und die Herausforderungen des demogra-
phischen und des Klimawandels bewaltigen sowie
die Chancen der Digitalisierung nutzen zu kénnen.
Zum Ende des Jahres 2022 wird der ,NRW-
Rettungsschirm® in seiner jetzigen Form
auslaufen, da eine nur auf die Corona-Pandemie
bezogene Notsituation im Sinne  der
Schuldenbremse nicht mehr angenommen
werden kann. Bereits im Jahr 2024 wird das Land
in die  konjunkturgerechte  Tilgung der
aufgenommenen Kredite einsteigen. Das schafft
Planungssicherheit und wahrt die Handlungs-
fahigkeit des Landes nicht nur im Hinblick auf
kunftige Krisen.

Zugleich wird die Transformationsfahigkeit
Nordrhein-Westfalens hin zu einer starken,
resilienten und klimaneutralen Industrieregion
weiter forciert. Als Grundlage braucht es dafir
gute Rahmenbedingungen flur eine erfolgreiche
Wirtschaft und einen starken gesellschaftlichen
Zusammenhalt. Fur beides tritt die Landes-
regierung — auch vor dem Hintergrund aktueller
Preissteigerungen — gleichermalen ein.

Deshalb wird durch eine hohe Investitions- und
Zukunftsquote, die fiir eine gezielte Starkung des
Kapitalstocks und Erhdhung der zukinftigen
Ertragschancen im Landeshaushalt stehen,
sichergestellt, dass Investitionen in die Sicherheit,
den Schutz der natirlichen Lebensgrundlagen, in
die Anpassung an die klimatischen Veran-
derungen und in die infrastrukturellen Grundlagen
des Wohlstandes getatigt werden. Zugleich fiihrt
das Land ein praktikables und auf die fir
Nordrhein-Westfalen relevanten Aspekte
bezogenes Nachhaltigkeits-Tracking auf die Aus-
gaben des Landes ein.

Auch im Bereich Sustainable Finance soll die
Vorreiterrolle des Landes im Sinne einer nach-
haltigen Finanzpolitik weiter ausgebaut und die
Position des Landes als fihrender Emittent von
Nachhaltigkeitsanleihen zur Férderung sozialer
und Okologischer Projekte weiter gestarkt werden.
Auf europaischer Ebene setzt sich Nordrhein-
Westfalen fiir eine Taxonomie ein, die dieses
Spektrum abbildet. Mit den Ressourcen des
Pensionsfonds wird das Land verantwortungsvoll
umgehen und die Anlagestrategie im Sinne einer
nachhaltigen Finanzpolitik weiterentwickeln.
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1.6 Einnahmen

Die Einnahmen des nordrhein-westfalischen
Landeshaushaltes bestehen im Wesentlichen aus
Steuern, Zuweisungen und Zuschissen sowie
Gebuhren. Hierbei stellen die Steuern mit rund
80 % der Gesamteinnahmen die wichtigste
Einnahmequelle des Landeshaushaltes dar. Die
Steuereinnahmen dienen der Finanzierung von
Aufgaben, die im Interesse der Allgemeinheit sind.

Laufende Zuweisungen und Zuschiisse sind
einmalige oder laufende Zahlungen, die ohne eine
Verpflichtung zu einer konkreten Gegenleistung
geleistet werden. Sie konnen jedoch mit der

Auflage einer zweckgebundenen Verwendung
verknipft werden. Als Zuweisungen werden
hierbei Finanztransfers zwischen zwei Einheiten
des offentlichen Bereichs bezeichnet, wahrend
unter die Zuschisse Finanztransfers zwischen
dem offentlichen Bereich und dem sonstigen
Bereich fallen.

Einnahmen aus Geblihren werden von der
Landesverwaltung fur die tatsachliche Inan-
spruchnahme einer staatlichen Leistung oder
Einrichtung erhoben, um damit die Kosten der
entsprechenden Stelle zu decken.

Ubersicht der Einnahmen

Zuweisungen und Zuschiisse
mit Investitionen

Zuweisungen und Zuschiisse
ohne Investitionen

Verwaltungs-
einnahmen

1.6.1 Steuereinnahmen

Aufgrund der hohen Bedeutung der Steuer-
einnahmen fir die Gesamteinnahmen des Landes
Nordrhein-Westfalen und die Basis des finanz-
politischen Rahmens, werden an die Verlasslich-
keit und Genauigkeit der Steuerschatzung hohe
Erwartungen gestellt. Untermauert werden diese

. Entnahmen aus Riicklagen
und Kreditaufnahme sowie
Sonstiges (jeweils 0%)

Steuerginnahmen
und steuerdhnliche
Einnahmen

Anforderungen durch den in § 11 Landeshaus-
haltsordnung Nordrhein-Westfalen (LHO NRW)
verankerten Grundsatz der ,Kassenwirksamkeit®.
Danach dirfen nur solche Einnahmen und
Ausgaben in den Haushaltsplan eingestellt
werden, die im Haushaltsjahr effektiv zu erwarten
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beziehungsweise zu leisten sind, also kassen-
wirksam werden. Dabei ist jedoch zu berick-
sichtigen, dass die Vorausschau bei den
Steuereinnahmen noch schwieriger ist als bei den
Ausgaben. Die Steuereinnahmeentwicklung ist in
hohem Male von exogenen Faktoren abhangig,
die von der Finanzverwaltung nicht unmittelbar
beeinflusst werden koénnen und deren Bestim-
mung mit erheblichen Unsicherheiten verbunden
sind.

Zu diesen Faktoren gehdéren insbesondere: Das
Wachstum des nominalen  Bruttoinlands-
produktes, die Verbrauchs- und Zahlungs-
gewohnheiten der Steuerpflichtigen, die Zahl der
Erwerbstatigen und Zuwanderer, die Entwicklung
der Unternehmens- und Vermobgenseinkommen
sowie nicht zuletzt die Reaktionen der Steuer-
pflichtigen auf Steuerrechtsanderungen. Letztlich
befinden die Steuerzahlerinnen und -zahler zu
einem guten Teil selbst dartber, inwieweit steuer-
pflichtige Tatbestdnde entstehen und zu
kassenmaligen Steuereinnahmen fuhren.
Voraussetzung fiir die Schatzung der Steuerein-
nahmen sind deshalb konkrete Annahmen Uber
die Entwicklung der exogenen Faktoren. Diese
Annahmen flieBen in die jeweiligen Schatzme-
thoden ein. Dabei hat sich in der Vergangenheit
gezeigt, dass eine Vielzahl von Steuerrechts-
anderungen oder auch die zunehmende Globa-
lisierung und die damit verbundene Vernetzung
der internationalen Wirtschaft oftmals zu Struktur-
brichen in der Steueraufkommensentwicklung
fuhren, die mit den vorhandenen Informations-
quellen nicht immer hinreichend erfasst werden
kdnnen. Die Schwierigkeit der Treffsicherheit der
Steuerschatzung nimmt mit zeitlichem Abstand
zur Basisperiode zu. Fir den mittelfristigen Zeit-
raum muss die Prognose deshalb eher als eine
Tendenzaussage angesehen werden, die
lediglich unter ganz bestimmten Voraussetzungen
und Bedingungen gilt und deren absolute Hohe
sich zum Beispiel schon dann andert, wenn das
Aufkommen im Basisjahr zu hoch oder zu niedrig
prognostiziert wurde.

Nach dem Ergebnis der 162. Sitzung des Arbeits-

kreises ,Steuerschatzungen® aus Mai 2022
kdénnen alle staatlichen Ebenen mit
aufwachsenden  Steuereinnahmen rechnen.

Beginnend mit 889,3 Mrd. EUR im Jahr 2022
steigen die Einnahmen Uber 928,4 Mrd. EUR und
964,7 Mrd. EUR in den Jahren 2023 und 2024 bis
auf 1.031,7 Mrd. EUR im Jahr 2026 an.

Im Herbst 2019 wurde ohne die Corona bedingten
Auswirkungen auf das Steueraufkommen flr das
Jahr 2022 noch mit Steuereinnahmen von
875,1 Mrd. EUR kalkuliert. Das waren
14,1 Mrd. EUR weniger als das Ergebnis der
aktuellen Schatzung prognostiziert, womit der
Corona bedingte Einbruch bei den Steuerein-
nahmen nunmehr Uberwunden ist.

Dem Ergebnis der Steuerschatzung liegt
insbesondere die Annahme zugrunde, dass das
fur die Steuereinnahmen relevante nominale
Bruttoinlandsprodukt, ausgehend vom Basisjahr
2021, im Jahr 2022 um 6,3 % und im Jahr 2023
um 5,2 % zunimmt. Fir die Folgejahre wurde eine
konstante Entwicklung von jahrlich 2,6 % unter-
stellt. Mit Blick auf die Verbraucherpreise wurden
fur die Jahre 2022 und 2023 Raten von 5,8 %
beziehungsweise 2,5 % ermittelt.

Bedingt durch den russischen Angriffskrieg auf die
Ukraine und die weiterhin gestorten Lieferketten,
die malfigeblich von der chinesischen Null-Covid-
Strategie beeinflusst werden, dirften die Wachs-
tumsraten auf Jahressicht zu hoch und die
Verbraucherpreise zu niedrig prognostiziert
worden sein. Die hieraus resultierenden Effekte
durften einerseits ein Rickgang bei den gewinn-
abhangigen Steuern wie die Koérperschaft- und
Einkommensteuer sein und andererseits eine
Zunahme bestimmter Verbrauchssteuern wie
beispielsweise die Umsatzsteuer. Welcher dieser
Effekte letztendlich starker ausgepragt sein wird,
bleibt abzuwarten und kann maR3geblich dadurch
beeinflusst werden, ob im weiteren Jahresverlauf
noch weitere Entlastungspakete zur Kompen-
sation der zum Beispiel drastisch gestiegenen
Energiepreise geschnurt werden.

Die sich daraus fur den Landeshaushalt
ergebende Steuereinnahmeprognose des Jahres
2022 sowie die Steueransatze fiir den Planungs-
zeitraum der Jahre 2023 bis 2026 orientieren sich
an der aus den Ergebnissen der Steuerschatzung
abgeleiteten Schematischen Regionalisierung.
Die Schematische Regionalisierung ist hierbei als
eine interne Arbeitsunterlage zu verstehen und
wird im Einzelfall noch um landerspezifische
Sachverhalte erganzt. So wurden die weiteren
Raten fir den ,Pakt fir den Gesundheitsdienst*
hinzugerechnet, da zum Zeitpunkt der Steuer-
schatzung die Auszahlungsvoraussetzungen fir
die Tranchen der Jahre 2022 ff. noch nicht
vorlagen. Daneben wurden insbesondere die zu
erwartenden Mindereinnahmen aus dem Vierten
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Corona-Steuerhilfegesetz und dem Steuerent-
lastungsgesetz 2022 in Abzug gebracht. Die
bislang durchgeschriebenen Einnahmen vom
Bund zur Weiterfinanzierung des Gute-KiTa-
Gesetzes und zur Entlastung bei den fliichtlings-
bedingten Kosten wurden abgesetzt, da die
Finanzierungszusage des Bundes spatestens
Ende dieses Jahres ausgelaufen ware und trotz
entsprechender Ankindigungen des Bundes eine
Anschlussregelung nicht greifbar war. Zwischen-
zeitlich gibt es mit dem Entwurf des KiTa-
Qualitatsgesetzes eine temporare Anschluss-
regelung fur die Jahre 2023 und 2024 in Sachen
der frihkindlichen Bildung. Fur diese beiden Jahre
kann das Land Nordrhein-Westfalen mit
entsprechenden Einnahmen im Umfang von
knapp 431 Mio. EUR rechnen. Bezuglich der
flichtlingsbedingten Kosten, werden sich Bund
und Lander im November 2022 in gemeinschaft-
lichen Beratungen um eine einvernehmliche und
dauerhafte Ldsung bemuhen. Im Jahr 2022
wurden zusatzlich auch noch Mindereinnahmen
aus der Gewahrung einer Energiepreispauschale,
eines Kinderbonus sowie ausbleibender Umsatz-
steuereinnahmen aufgrund der Absenkung der
Energiesteuer beziehungsweise der Bereit-
stellung des 9-Euro-Tickets berucksichtigt.

Die Steuereinnahmen steigen unter Berlck-
sichtigung der zuvor genannten Korrektur-
positionen von rund 71,8 Mrd. EUR im Jahr 2022
auf rund 84,2 Mrd. EUR im Jahr 2026 an.

Die Steuereinnahmen sind und bleiben auch in
Zukunft die mit Abstand wichtigste Einnahme-
quelle des Landeshaushaltes. Im Jahr 2021
wurden mit den Steuereinnahmen 81,4 %
(Steuerfinanzierungsquote)  der  bereinigten
Gesamtausgaben Nordrhein-Westfalens gedeckt.
Dieser Wert ist seit Jahren moderat ansteigend
und lag nur im Jahr 2020 (ohne Berucksichtigung
der Corona bedingten Kosten) signifikant unter
der Schwelle von 80 %.

Eine Gegenliberstellung der im Haushalt des
Landes Nordrhein-Westfalen ausgewiesenen
Schatzergebnisse und der tatsachlichen Ist-
Einnahmen der Jahre 1990 bis 2020 sowie eine
Gegenuberstellung der Steuereinnahmen im
Landervergleich der letzten zehn Jahre ist dem
Tabellenanhang zu entnehmen.

1.6.2 Ubrige Einnahmen

Die Ubrigen Einnahmen umfassen samtliche
Einnahmen, die nicht zu den Steuereinnahmen
oder Einnahmen aus der Schuldenaufnahme

zahlen. In die Ubrigen Einnahmen flieRen im
Wesentlichen ein:

» Steuerahnliche Abgaben (insbesondere
Abwasserabgabe, Spielbankabgabe und zusatz-
liche Leistungen der Spielbanken),

+ Verwaltungseinnahmen (unter  anderem
Gebihren und Entgelte der Gerichte und Staats-
anwaltschaften),

» Einnahmen aus wirtschaftlicher Tatigkeit (zum
Beispiel Konzessionseinnahmen aus Lotterien,
Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen
sowie Veraulerungserlose),

» Einnahmen aus dem Schuldendienst (Zinsein-
nahmen, Darlehensrickflisse),

» Zuweisungen und Zuschisse fiir investive und
nicht investive Zwecke (insbesondere Mittel der
Europaischen Union und Bundesmittel),

+ ab Mitte 2009 die Kompensationszahlungen
des Bundes an die Lander aufgrund des Uber-
gangs der Ertragshoheit an der Kraftfahrzeug-
steuer sowie

+ Einnahmen aus den allgemeinen und
Forschungsférderungs-Bundeserganzungszuwei-
sungen.

1.6.2.1  Verwaltungseinnahmen und

Einnahmen der Schuldenverwaltung

Die offentliche Verwaltung erzielt jahrlich rund
2,9 Mrd. EUR an Einnahmen durch ihr Handeln
und das Anbieten bestimmter Dienstleistungen.
Mehr als die Halfte dieses Betrages wird durch
Gebiihren und andere Entgelte generiert. Hierzu
zahlen zum Beispiel die polizeiliche Begleitung
von Werttransporten, der Vertrieb von Amts-
blattern, Prifungen nach dem Arzneimittelgesetz,
die Luftsicherheitsgebiihr oder Vollstreckungs-
geblihren sowie verschiedene Leistungen der
Bezirksregierungen.

Daneben vereinnahmt die Verwaltung jedes Jahr
gut 300 Mio. EUR an Geldstrafen und Geldbuf3en,
die teilweise an gemeinnitzige Organisationen
zur Erreichung ihres jeweiligen Zweckes weiter-
gereicht werden.



Finanzplanung 2022 bis 2026

Ein Betrag in ahnlicher Grofkenordnung entsteht
durch sonstige Verwaltungseinnahmen wie zum
Beispiel Ruickflisse aus dem Kinderbildungs-
gesetz (KiBiz), Kostenbeteiligungen der Ersatz-
schulen oder fiskalischen Erbschaften zugunsten
des Landes Nordrhein-Westfalen.

Das Land vereinnahmt jahrlich rund 400 Mio. EUR
aus den Konzessionsabgaben, die auf die
verschiedensten Spielarten der Lotterien erhoben
werden. Teile dieser Einnahmen werden zur
Unterstitzung von gemeinnltzigen Organisa-
tionen verwandt, die die Férderung des Sports
und der Kultur zum Ziel haben.

Aus Darlehensriickzahlungen flieRen jahrlich gut
110 Mio. EUR in die Landeskasse. Hierbei
handelt es sich Ublicherweise um Riuckflisse im
Rahmen der Ausbildungsférderung oder aus
Wohnungsbauférderdarlehen der NRW.BANK.
Die Einnahmen von der NRW.BANK werden sich
im Jahr 2025 aufgrund des Ruckflusses eines
Nachrangdarlehens einmalig um rund
480 Mio. EUR erhdhen.

Die seit der zweiten Jahreshalfte 2021 gestiegene
Inflation wurde von der Europaischen Zentralbank
zunachst als temporare Entwicklung ohne nach-
haltige Zweitrundeneffekte wie die Lohn-Preis-
Spirale eingestuft. Bei ihrem Ausblick auf die
weitere Geldpolitik, dem sogenannten ,forward
guidance®, stellte die Europaische Zentralbank
erste moderate Zinserhéhungen friihestens ab
dem Jahr 2023 in Aussicht. Die drastisch steigen-
den Rohstoff- und Energiepreise sowie der
russische Angriffskrieg auf die Ukraine mit nicht
vorhersehbaren wirtschaftlichen Folgen,
insbesondere in der Energieversorgung, fluhrte bei
der Europaischen Zentralbank zu einer
Kurskorrektur, auch vor dem Hintergrund der von
der amerikanischen Notenbank bereits zuvor
vollzogenen Anhebung der Leitzinsen.

Im Juli 2022 hob die Europaische Zentralbank den
Einlagenzins um 0,5 %-Punkte und im September
um weitere 0,75 %-Punkte an, womit die Leit-
zinsen in der Eurozone den negativen Bereich
verlassen haben. In den kommenden Monaten
kénnten noch weitere Zinserhdhungen folgen. Die
zu erwartenden Liquiditdtssalden des Landes
fuhren dann zu aufwachsenden Zinseinnahmen
aus Geldmarktgeschaften.

In diesem Zusammenhang wurde fir das Jahr
2022 ein Strichansatz ausgebracht. Der Haus-
haltsplanentwurf 2023 sieht Einnahmen in Héhe
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von 20 Mio. EUR vor. Im Jahr 2026 wird mit
Einnahmen in Héhe von 200 Mio. EUR gerechnet.

1.6.2.2 Laufende Zuweisungen und
Zuschusse

Laufende Zuweisungen und Zuschiisse sind
einmalige oder laufende Einnahmen, die ohne
Gegenleistung gezahlt werden. Als Zuweisungen
werden  hierbei  Finanztransfers  zwischen
Einheiten des offentlichen Bereichs bezeichnet,
wahrend unter die Zuschlisse Finanztransfers
zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und
dem sonstigen Bereich fallen. Insgesamt kénnen
hierdurch jahrlich rund 12 Mrd. EUR vereinnahmt
werden.

Zu den wichtigsten Einnahmen dieser Kategorie
gehdren die Kompensationszahlung des Bundes
aufgrund der Ubertragung der Ertragshoheit der
Kraftfahrzeugsteuer seit dem Jahr 2009 im
Umfang von gut 1,9 Mrd. EUR.

Des Weiteren erhalt das Land rund 5 Mrd. EUR
vom Bund als Beteiligung an den Leistungen fir
Unterkunft und Heizung sowie fir die Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.
Diese Gelder werden vollumfanglich an die
Kommunen weitergeleitet. Zusatzlich stellt der
Bund sogenannte Regionalisierungsmittel zur
Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrs-
leistung im o6ffentlichen Personennahverkehr in
Hoéhe von mehr als 1,6 Mrd. EUR bereit. Diese
werden ebenfalls an die Kommunen durchgeleitet.

Eine weitere Einnahmeposition stellen die Férder-
mittel der Europaischen Union, insbesondere aus
dem Europaischen Fonds fiir regionale Entwick-
lung und dem Europaischen Sozialfonds, dar. Im
Jahr 2022 kann das Land mit diesbezilglichen
Einnahmen im Umfang von gut 530 Mio. EUR
rechnen. Dieser Betrag liegt deutlich oberhalb der
Ublichen Einnahmen, da sich in diesem Jahr
Zuweisungen von der Europaischen Union aus
der alten Foérderperiode mit denen der neuen
Férderperiode kumulieren. Uber den Zeitraum der
Finanzplanung geht dieser Betrag auf rund
260 Mio. EUR zurlck.

Zur Bekampfung der finanziellen Folgen der
Corona-Pandemie wurde im Frihjahr des Jahres

2020 das Sondervermdgen SNRW-
Rettungsschirm® gegrindet. Aufgabe dieses
Sondervermdgens ist die zielgerichtete und
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unburokratische Unterstlitzung des o6ffentlichen
Bereichs und der Zivilgesellschaft. Entsprechende
Finanzmittel, die fur entsprechende MalRhahmen
bereitgestellt werden, werden zunachst vom
~NRW-Rettungsschirm“ an den Landeshaushalt
transferiert und unter den Zuweisungen verbucht,
bevor diese zweckbestimmt verausgabt werden.
Zum Ende des Jahres 2022 wird der ,NRW-
Rettungsschirm® in  seiner jetzigen Form
auslaufen, da eine nur auf die Corona-Pandemie
bezogene Notsituation ab dem Jahr 2023 nicht
mehr angenommen werden kann. Ab dem Jahr
2024 wird das Land in die konjunkturgerechte
Tilgung der aufgenommenen Kredite einsteigen.
Zu diesem Zweck wird der ,NRW-Rettungsschirm®
dem Landeshaushalt entsprechende Betrage zur
Verfugung stellen.

1.6.2.3 Sonstige Einnahmen

Zu den Sonstigen Einnahmen z&hlen insbeson-
dere Zuweisungen fir Investitionen, aber auch die
Einnahmen einer etwaigen Schuldenaufnahme
sowie  besondere Finanzierungseinnahmen.
Insgesamt generiert das Land Nordrhein-
Westfalen hieraus Einnahmen von jahrlich rund
3,2 Mrd. EUR.

Gut ein Drittel dieser Einnahmen entfallen auf
zweckgebundene investive Zuweisungen des
Bundes und beinhalten vor allem den sogenann-
ten DigitalPakt Schule. Der zur Férderung von
Investitionen der Lander und Gemeinden in die
Infrastruktur allgemeinbildender Schulen, beruf-
licher Schulen in 6ffentlicher Tragerschaft sowie in
die Infrastruktur ihnen gleichwertiger Schulen in
freier Tragerschaft dient.

Ebenfalls in dem Gesamtbetrag enthalten sind
Bundesfinanzhilfen, die die Lander seit dem Jahr
2020 fir den sozialen Wohnungsbau erhalten
sowie Mittel fir MalRnahmen zur Verbesserung
des offentlichen Personennahverkehrs nach dem
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)
und die Férderungsleistungen nach dem Bundes-
ausbildungsférderungsgesetz (BAf0G), die seit
dem Jahr 2015 ausschlieRlich vom Bund finanziert
werden.

In einem deutlich geringeren Umfang von rund
300 Mio. EUR jahrlich erhalt das Land Nordrhein-
Westfalen auch Zuweisungen der Gemeinden.
Diese Betrage stellen nach § 17 Krankenhaus-
gestaltungsgesetz (KHGG) den Anteil der
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Gemeinden an den forderfahigen Investitions-
mafnahmen in die Krankenhausinfrastruktur dar.

Weitere rund 300 Mio. EUR erhalt das Land
jahrlich von der Europaischen Union. Diese Mittel
dienen im Wesentlichen der Forderungen von
gemeinschaftlichen  Strukturmallnahmen im
Fischereisektor sowie dem Ausgleich von
Ungleichgewichten innerhalb der Regionen nach
MaRgabe des Europaischen Fonds fiir regionale
Entwicklung.

Entnahmen aus der Allgemeinen Haushaltsrick-
lage als auch Globale Mehreinnahmen werden,
soweit der Haushaltsgesetzgeber dies
entscheidet, ebenfalls an dieser Stelle erfasst.

1.7 Ausgaben

Die Ausgaben des nordrhein-westfalischen
Landeshaushaltes bestehen im Wesentlichen aus
Personalausgaben, Sachlichen Verwaltungs-
ausgaben, Laufenden  Zuweisungen und
Zuschussen, Investitionen, Kapitaldienst und
Besondere Finanzierungsausgaben. Neben den
Laufenden Zuweisungen und Zuschissen, die
fast die Halfte der Haushaltsmittel binden, sind die
Personalausgaben mit gut 35 % der Gesamt-
ausgaben der grote Posten.

Unter die Sachlichen Verwaltungsausgaben fallen
alle Ausgaben, die der Aufrechterhaltung des
laufenden Betriebes der offentlichen Verwaltung
dienen. Hierzu gehdrt auch der Kapitaldienst,
bestehend aus Zinsausgaben und den Tilgungen
aufgenommener Kredite. Bei den Laufenden
Zuweisungen und Zuschissen handelt es sich um
einmalige oder laufende Zahlungen ohne Gegen-
leistung an offentliche und private Empfanger.
Diese Zuweisungen und Zuschisse kdnnen
sowohl zweckgebundene Mittel als auch in ihrer
Verwendung ungebundene Mittel sein. Zu den

Investitionen zahlen vor allem Bau- und
Sachinvestitionen sowie Investitionsforder-
maflnahmen. Die Besonderen Finanzierungs-

ausgaben umfassen vor allem die Zufihrungen an
Rucklagen, Fonds und Stécke sowie die zu
erbringenden Globalen Minderausgaben.
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Ubersicht der Ausgaben

Investitionen

46%

Laufende Zuweisungen
und Zuschisse

Personalausgaben

' Sachliche
Verwaltungsausgaben

~ Kapitaldienst

Auf der Ausgabenseite ist der negative Wert ,Besondere Finanzierungsausgaben® in Hohe von -2 % (2022) / -1 % (2026) grafisch nicht darstellbar.

1.7.1 Personalausgaben und Stellen

Die Personalausgaben steigen nach der
Prognose im Finanzplanungszeitraum von
30,7 Mrd. EUR  im Jahr 2022 auf rund

36 Mrd. EUR im Jahr 2026. Sie bilden damit,
neben den Zuweisungen und Zuschissen, den
grolRten Ausgabenblock im Landeshaushalt
Nordrhein-Westfalen. lhr Anteil an den Gesamt-
ausgaben betragt im Finanzplanungszeitraum
durchschnittlich gut 35 %.

Auch langfristig werden die Personalausgaben
einen erheblichen Teil der Haushaltsmittel binden.
Dabei besitzen die Personalausgaben insbeson-
dere aufgrund der weiterhin ansteigenden Zahl
der Versorgungsempfangerinnen und -empfanger
und der zunehmenden Lebenserwartung des
Einzelnen eine erhebliche Dynamik. Es wird
davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der
anspruchsberechtigten Personen im Finanz-
planungszeitraum von rund 220.700 im Jahr 2021
auf rund 232.400 im Jahr 2026 erhéhen wird.

Der Haushaltsplanentwurf 2023 bericksichtigt
Personalausgaben in Hohe von 32,1 Mrd. EUR.
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Davon entfallen 91 % auf die Ressorts der perso-
nalintensiven Bereiche Schule und Bildung,
Inneres, Justiz und Finanzen. Im Vergleich zum
Vorjahr 2022 (30,7 Mrd. EUR) steigen die Perso-
nalausgaben um rund 1,3 Mrd. EUR. Der Anstieg
ergibt sich im Wesentlichen aus dem zusatzlichen
Bedarf fur Besoldungs-, Versorgungs- und Tarif-
erhéhungen, der dynamischen Steigerung der
Versorgungsausgaben sowie der Einrichtung
zusatzlicher Stellen.

Stellenbestand im Landeshaushalt Nordrhein-
Westfalen

Neben der Einfihrung der Personalausgaben-
budgetierung im Jahr 2006 bleibt der Stellen-
bestand im Landeshaushalt eine mafgebliche
OrientierungsgréRe sowohl fir das Parlament als
Budgetgeber als auch fiir die Bewirtschaftung des
Personalausgabenbudgets im Haushaltsvollzug.

Der Stellenbestand des Landes Nordrhein-
Westfalen steigt von 320.926 Stellen im Jahr 2022
einschlieRlich  Nachtragshaushaltsentwurf — auf
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327.223 Stellen im Jahr 2023 (Stand: Haushalts-
planentwurf 2023).

Fur das Haushaltsjahr 2023 werden 7.065 neue
Stellen eingerichtet. Die Ausgliederungen von
Stellen aus dem Landeshaushalt umfassen fir
das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 35 Stellen. 733
Stellen werden abgesetzt unter anderem aufgrund
der Realisierung von kw-Vermerken.

Entwicklung der Versorgungsausgaben

Die steigende Anzahl der Versorgungs-
empfangerinnen und -empfanger sowie die damit
einhergehenden zunehmenden Versorgungs-

ausgaben bedeuten eine erhebliche zuklnftige
Belastung fir den Landeshaushalt. Nach den
Ergebnissen der aktuellen ,Modellrechnung
Alterslastprognose  2020“ zur  zukinftigen
Entwicklung der Versorgungsausgaben werden
diese, ausgehend vom Jahr 2020 in dem fiir knapp
218.000 Personen rund 8,4 Mrd. EUR verausgabt
wurden, bis zum Jahr 2028 deutlich ansteigen. In
Abhangigkeit des gewahlten Szenarios werden
dann Versorgungsausgaben zwischen
8,7 Mrd. EUR und gut 10 Mrd. EUR aus dem
Landeshaushalt bereitgestellt werden mussen.
Die Anzahl der Versorgungsempfangerinnen und
-empfanger wird im Jahr 2028 mit gut 234.500
ihren Hochststand erreichen.

Um diesen Belastungen auf Dauer entgegen-
zuwirken und sie fir den Landeshaushalt trag-
und zukunftsfahig zu machen, sind die bisherigen
erganzenden Versorgungsmodelle — die Versor-
gungsricklage und der Versorgungsfonds — ab
2017 zum Pensionsfonds des Landes Nordrhein-
Westfalen zusammengeflihrt worden (vergleiche
Kapitel 2.5.1 und 2.5.2.1).

1.7.2 Sachliche Verwaltungsausgaben

Die Sachlichen Verwaltungsausgaben sind Teil
des Staatsverbrauches und umfassen vor allem
die Haushaltsmittel, die zur Aufrechterhaltung des
laufenden Geschaftsbetriebes der Verwaltung
notwendig sind. Dazu zahlen zum Beispiel Mieten
und Pachten, Ausgaben fir den allgemeinen
Geschaftsbedarf, Auslagen in Rechtssachen
sowie Aus- und Fortbildungskosten.

Im Jahr 2023 steigen die Sachlichen Verwaltungs-
ausgaben von 4,8 Mrd. EUR auf 5,3 Mrd. EUR an.
Dieser Sprung liegt insbesondere darin
begrindet, dass auch die Verwaltung von den
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steigenden Energiekosten infolge des russischen
Angriffskrieges auf die Ukraine betroffen ist. Zur
Kompensation etwaiger Mehrausgaben ist als
Risikovorsorge im Bereich der Bewirtschaftung
der Grundstiicke, Gebdude und Raume ein
zusatzlicher Betrag in HOhe von einmalig
300 Mio. EUR vorgesehen. Im Finanzplanungs-
zeitraum der Jahre 2024 bis 2026 fallen die
geplanten Ausgaben wieder auf das Eingangs-
niveau von durchschnittlich 4,8 Mrd. EUR zuriick.
Zudem wirkt sich die dynamische Entwicklung bei
den Mieten und Pachten ausgabesteigernd aus. In
diesem Bereich steigen die Ausgaben von
976 Mio. EUR im Jahr 2023 auf 1,1 Mrd. EUR im
Jahr 2026.

In den Bereichen Auslagen fiir Rechtssachen und
Ausgaben fir Sachverstandige bleiben die
Ausgaben Uber den gesamten Finanzplanungs-
zeitraum mit rund 620 Mio. EUR  und
115 Mio. EUR anndhernd konstant.

Die sonstigen, nicht aufteilbaren Verwaltungs-
kosten sind mit einem Betrag von rund
1,4 Mrd. EUR der zweitgréfte Ausgabenblock.
Dieser fallt bis zum Ende des Planungszeitraums
auf rund 1,3 Mrd. EUR ab.

1.7.3 Kapitaldienst

Der Kapitaldienst des Landes Nordrhein-
Westfalen besteht einerseits aus dem Nettobetrag
der Tilgungsbetrage endfalliger Darlehen gegen-
Uber dem allgemeinen Kreditmarkt sowie offent-
lichen Glaubigern und den entsprechenden
Neugeschaften zur Refinanzierung der ausge-
laufenen  Kreditgeschafte. Hinzu  kommen
andererseits die Zinsausgaben gegeniber dem
Kreditmarkt fir mittel- und langfristige Haushalts-
finanzierungen sowie die Zahlungen, die im Zuge

des Liquiditdtsmanagements fur kurzfristige
Steuerungsmalnahmen am Geldmarkt
entstehen.

1.7.3.1 Schuldentilgung

Die Schuldenbremse sieht vor, dass die

Haushalte von Bund und Landern grundsatzlich
ohne Einnahmen aus neuen Krediten auszu-
gleichen sind.

Dies bedeutet nicht, dass bestehende Schulden,
die in einem Haushaltsjahr endfallig werden, nicht
durch  entsprechende  Neuabschlisse am
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Kapitalmarkt refinanziert beziehungsweise umge-
schuldet werden dirfen. Die Summe der
Neuabschlisse darf daher maximal der Summe
der Tilgungen entsprechen, um den Regelungen
der Schuldenbremse, ohne Inanspruchnahme
einer Ausnahmeregelung, zu genigen.

In dem zurlckliegenden Zeitraum von etwas mehr
als einer Dekade, hat das Land Nordrhein-
Westfalen bei den Anschlussfinanzierungen
regelmaRig von sinkenden Zinssatzen, bis hin zu
einer Negativverzinsung, profitieren kénnen.
Gestutzt wurde dies durch die sehr expansive
Geldpolitik der Europaischen Zentralbank im
Nachgang zu der Finanzkrise der Jahre 2008 und
2009. Der Tiefpunkt der Niedrigzinsphase ist
jedoch mittlerweile durchschritten. Die
Europaische Zentralbank hat mit ihren letzten
Zinserhdhungen die Geldpolitik mehr restriktiv
ausgerichtet und somit eine Trendwende einge-
lautet. Es ist daher zuklinftig nicht mehr davon
auszugehen, dass das Land durch Umschul-
dungen Zinsgewinne erzielen wird.

Von der grundséatzlichen Vorgabe der Schulden-
bremse — die Haushalte ohne Einnahmen aus

neuen Krediten auszugleichen — darf in beson-
deren Notsituationen, die ein erhebliches Ausmalf}

haben und sich der Kontrolle des Staates entzie-
hen, abgewichen werden. Dies bedeutet, dass
ausnahmsweise Kredite aufgenommen werden
dirfen. Die Corona-Pandemie und deren
finanziellen Belastungen fir die O6ffentlichen
Haushalte stellte zweifelsfrei eine solche Not-
situation dar, die eine Aufnahme von Krediten
rechtfertigte. Entsprechende Kredite wurden im
-,NRW-Rettungsschirm® gebindelt und ziel-
gerichtet zur Pandemiebekdmpfung eingesetzt.
Nach beinahe drei Jahren wird die nur auf die
Corona-Pandemie bezogene Notsituation zum
31.12.2022 auslaufen. Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen wird ab dem Jahr 2024 mit
der konjunkturgerechten Tilgung der fir den
»,NRW-Rettungsschirm“ aufgenommenen Kredite
beginnen. Im ersten Jahr werden hierfiir zunachst
200 Mio. EUR bereitgestellt. Ab dem Jahr 2025
erhoht sich der Betrag auf 500 Mio. EUR. Damit
vollzieht die Landesregierung den nachsten
geplanten Schritt, um die fir den ,NRW-
Rettungsschirm“ aufgenommenen Kredite binnen
50 Jahren konjunkturgerecht zu tilgen.

Schuldentilgung
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Angegeben ist die Summe der bereits feststehenden Tilgungen. Diese Summe wird sich um die Tilgungsbetrége fiir noch aufzunehmende Kredite mit kurzen
Laufzeiten sowie Anschlussfinanzierungen von vorzeitig getilgten Krediten erhéhen.
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1.7.3.2 Zinsausgaben gegentber dem
Kreditmarkt

Den Ansatzen fur Zinsausgaben im Finanz-
planungszeitraum liegt die Annahme zugrunde,
dass die Verzinsung festverzinslicher Anschluss-
finanzierungen bis zum Jahr 2026 auf durch-
schnittlich 4 % steigt. Im Bereich der kurzfristigen
Zinsen Referenzzinssatz 6-Monats-Euribor,
dieser ist mal3geblich fiir den variabel verzins-
lichen Teil der Anschlussfinanzierungen und der
Kreditmarktverschuldung — wird bis zum Jahr
2026 ein Anstieg bis auf 2,5 % angenommen.

Der weit Uberwiegende Teil des Schuldenport-
folios ist aufgrund fester Verzinsung und langerer
Restlaufzeit von dieser Entwicklung nicht
betroffen. Auswirkungen ergeben sich nur bei
Anschlussfinanzierungen und variabel verzins-
lichen Krediten. Die durchschnittliche Verzinsung
dieser Kredite schreibt sich im Finanzplanungs-
zeitraum mit den oben genannten relevanten
Zinssatzen fort. Hieraus entstehen nicht zwangs-
lAufig beziehungsweise in vollem Umfang Mehr-
ausgaben, da die betreffenden Positionen auch
zuvor einer Verzinsung ausgesetzt waren. Der
ganz Uberwiegende Teil der Zinsausgaben fur
variabel verzinsliche Kredite wird zudem durch
Zinseinnahmen aus Geldanlagen im Rahmen des
Liquiditdtsmanagements kompensiert.

Im Finanzplanungszeitraum steigt die durch-
schnittliche Verzinsung des Schuldenportfolios
von 1,39 % im Jahr 2022 auf 1,93 % im Jahr 2026.
Insgesamt kommt es zu einem Anstieg der Zins-
ausgaben von rund 1,4 Mrd. EUR im Jahr 2022
auf rund 3,5 Mrd. EUR im Jahr 2026. Einmal-
effekte von Agio und Disagio wurden dabei
bereinigt.

Die besonders niedrigen Zinsausgaben im Jahr
2022 sind in erster Linie auf Einnahmen aus Agio
zurlickzufiihren, die auf das zu Beginn des Jahres
2022 noch anzutreffende Niedrigzinsumfeld
zurickgehen. Agio entsteht vor allem bei
Aufstockung festverzinslicher Anleihen, deren
Nominalzins Uber dem aktuellen Marktzins und
damit  Uber der  Effektivverzinsung des
Aufstockungsgeschafts liegt. Von entsprechenden
Aufstockungen hat das Land Nordrhein-Westfalen
zu Beginn des Jahres 2022 in erheblichem
Umfang Gebrauch gemacht, um sich die seiner-
zeit niedrigen Zinsen zu sichern. Uber den
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Planungszeitraum werden aufgrund der erwar-
teten Zinsentwicklung keine Agio-Einnahmen
bericksichtigt.

Das Land hat in den letzten Jahren bei den
Anschlussfinanzierungen von sinkenden Zinsen
profitiert, da die durchschnittliche Verzinsung der
Anschlussfinanzierungen niedriger lag als die
Verzinsung der abzuldésenden Kredite. Trotz
steigenden Schuldenstandes sind die Zins-
ausgaben daher seit dem Jahr 2008 permanent
gefallen und haben im Vollzug des Jahres 2021
den niedrigsten Stand seit dem Jahr 1981 erreicht.
Die Zinslastquote, das heif3t der Anteil der Zins-
ausgaben an den bereinigten Gesamtausgaben,
betrug im Jahr 2021 nur noch 1,6 % im Vergleich
zu 9,4 % im Jahr 2008. Gleichzeitig konnte die
Zinsbindung des Portfolios signifikant erhdht
werden und zwar von 4,9 Jahren (Stand
31.12.2012) auf 16,8 Jahre (Stand 31.12.2021).
Ein Anteil von rund 36,1 % des Schuldenportfolios
entfallt auf festverzinsliche Kredite, die erst nach
dem Jahr 2036 zu refinanzieren und insoweit von
Veranderungen des Zinsniveaus in den
kommenden flinfzehn Jahren nicht betroffen sind.

1.7.3.3 Zinsausgaben gegenuber dem
Geldmarkt

Fir das Jahr 2022 sind Zinsausgaben am Geld-
markt mit 50 Mio. EUR veranschlagt. Im Haus-
haltsplanentwurf 2023 betrdgt der Ansatz
20 Mio. EUR. Ab dem Jahr 2024 wird ein Rick-
gang auf 10 Mio. EUR erwartet.

Durch die expansive Geldpolitik der Europaischen
Zentralbank in den letzten Jahren hat das Land
Nordrhein-Westfalen  bei  Anschlussfinanzie-
rungen deutliche Einsparungen erzielt und im Jahr
2021 die niedrigsten Zinsausgaben seit dem Jahr
1981 realisiert. Der historisch niedrige Einlagen-
satz von -0,5% flhrte dazu, dass kurzfristige
Geldanlagen nicht zu Zinseinnahmen, sondern zu
Zinsausgaben fihrten.



Finanzplanung 2022 bis 2026

Entwicklung des Schuldenstandes zu den Zinsausgaben
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1.74 Laufende Zuweisungen und

Zuschusse

Bei den Zuweisungen handelt es sich um ermittelte Finanzausgleichsmasse im Jahr 2023

einmalige oder laufende Geldleistungen innerhalb
des  Offentlichen  Bereiches.  Wohingegen
Zuschisse die Geldleistungen zwischen dem
offentlichen Bereich und den sonstigen Bereichen
wie zum Beispiel private und o6ffentliche Unter-
nehmen oder Einrichtungen bezeichnen.

Die Laufenden Zuweisungen und Zuschisse
stellen das groRte Aggregat von Ausgabenposten
des nordrhein-westfalischen Landeshaushaltes
dar. Sein Anteil an den Gesamtausgaben betragt
durchschnittlich rund 47 %.

Diese Ausgaben steigen ausgehend vom Haus-
haltsjahr 2022 von 42,6 Mrd. EUR  auf
47,3 Mrd. EUR zum Ende des Planungszeitraums
im Jahr 2026 an.

Die Entwicklung dieser Ausgabengruppe ist
neben den Zuschissen an offentliche und soziale
oder ahnliche Einrichtungen sowie 6ffentliche und
private Unternehmen, die knapp ein Drittel dieser
Ausgabengruppe ausmachen, stark von den
Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeinde-
verbande gepragt. Auf sie entfallen mehr als die
Halfte der hier veranschlagten Ausgaben.

Ein Kernelement dieser Zuweisungen sind die
Leistungen im Rahmen des Steuerverbundes.
Dieser betragt rund 23 % der Summe des Lander-
anteils an den Gemeinschaftsteuern und 4/7 der
Grunderwerbsteuer. Insgesamt belauft sich die so
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auf ca. 15,2 Mrd. EUR. Auf der gemeindlichen
Ebene werden diese Zuweisungen zu knapp 85 %
fir zweckungebundene Mallnahmen im Rahmen
von Schlisselzuweisungen an finanzschwache
Gemeinden und Gemeindeverbande verausgabt.
Der Restbetrag steht fir zweckgebundene
MaRnahmen wie zum Beispiel die Schulpauschale
oder die Sportpauschale zur Verfliigung. Dartiber
hinaus erhalten die Gemeinden und Gemeinde-
verbande Leistungen im Bereich der Kinder-
bildung (Kinderbildungsgesetz-Deckungskreis) in
Hoéhe von bis zu 4,6 Mrd. EUR. Zuséatzlich
gewahrt das Land Nordrhein-Westfalen Zuwei-
sungen unter anderem zur Flichtlingsfinanzierung
und nach dem Wohngeldgesetz (WoGG).

Des Weiteren stellt das Land den Kommunen
Mittel zur Finanzierung von Leistungen fir Unter-
kunft und Heizung (Sozialgesetzbuch (SGB) II),
Leistungen zur Grundsicherung im Alter und
wegen Erwerbsminderung (SGB Xll) und
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
(UVG) zur Verfugung.

Den beiden Ausgabenpositionen nach dem
SGB Il und SGB XlI stehen in gleicher Héhe die
entsprechenden Einnahmen aus den
Bundesbeteiligungen gegeniber. Als sogenannte
durchlaufende Posten haben sie per Saldo keine
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belastende Wirkung auf den Landeshaushalt.
Abweichend hiervon stehen den Ausgaben des
Landes nach dem UVG keine in gleicher Hohe
entsprechenden Einnahmen aus einer
Bundesbeteiligung gegeniber. Der Bund beteiligt

1.7.5 Investitionen

Zu den Investitionsausgaben zahlen neben den
reinen Sachinvestitionen in Vermdgenswerte auch
die Investitionszuschisse der 6ffentlichen Hand
an eine Vielzahl gemeinnutziger Einrichtungen,
die eine Aufgabe von allgemeinem Interesse

sich nach der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen
Reform zu 40 % an diesen Leistungen. Die
verbleibenden 60 % teilen sich das Land und die
Gemeinden je zur Halfte.

erflllen. Insgesamt dienen die Investitionen der
Starkung der Wachstumspotentiale einer Volks-
wirtschaft und leisten dementsprechend auch
einen Beitrag zur Generationengerechtigkeit und
Verstetigung der zuklnftigen Einnahmebasis.

Investitionshaushalt
— Angaben in Mio. EUR —

Haushalts-
G i plan inkl Haushalts- Planungsergebnis
ruppierungs- -
Ausgabenart PP 9 NTE planentwurf
nummer
2022 2023 2024 2025 2026
Sachinvestitionen 7, 81, 82 1.342 1.285 1.274 1.314 1.306
Veranderung gegeniiber Vorjahr in Prozent - -4,3 -0,9 3,2 -0,6
Anteil an bereinigten Gesamtausg. in Prozent 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3
dav.: Bauausgaben - Mio. EUR - 7 644 587 557 596 612
Veranderung gegenlber Vorjahr in Prozent - -8,9 -5,0 6,8 2,8
Anteil an bereinigten Gesamtausg. in Prozent 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
Investitionsférderung 83 -89 8.750 8.575 9.486 10.051 10.696
Veranderung gegeniiber Vorjahr in Prozent - -2,0 10,6 6,0 6,4
Anteil an bereinigten Gesamtausg. in Prozent 9,9 9,2 9,9 10,1 10,5
Investitionen insgesamt 7,8 10.092 9.859 10.760 11.365 12.002
Veréanderung gegeniiber Vorjahr in Prozent - -2,3 9,1 5,6 5,6
Anteil an bereinigten Gesamtausg. in Prozent 11,4 10,6 11,2 11,4 11,7
Eigenfinanzierte Investitionen (7, 8) ./. (33, 34) 8.271 7.687 8.301 8.722 9.465
Veranderung gegenuber Vorjahr in Prozent - -71 8,0 51 8,5
Anteil an bereinigten Gesamtausg. in Prozent 9,4 8,2 8,6 8,7 9,3

Die Ausgaben fiir Bau- und Sachinvestitionen
sowie Investitionsférdermallnahmen des Landes
Nordrhein-Westfalen steigen ausgehend vom
Haushaltsjahr 2022 bis zum Ende des Planungs-
zeitraums im Jahr 2026 von 10,1 Mrd. EUR auf
12 Mrd. EUR an. Damit liegen sowohl die
absoluten Betrage, als auch die relativen GréRRen
der Investitionsquoten in allen Jahren der Finanz-
planung erneut Uber denen der vorherigen
Finanzplanung.

Bei den Baumalinahmen liegt der Fokus der
Landesregierung auf dem Erhalt und Neubau von
Landesstrallen mit begleitenden Radwegen sowie

17

der Verbesserung der Unterbringungsmaoglich-
keiten im Malregelvollzug. Daneben stellt die
Landesregierung fir den Bereich der 6ffentlichen
Hochschulen die erforderlichen Mittel fir Bau-
maflnahmen zur Verfigung. Ein besonderer
Schwerpunkt liegt dabei auf der klimafreundlichen
Modernisierung und Sanierung der Hochschul-
liegenschaften. In diesem Bereich soll méglichst
bis zum Jahr 2035 die Klimaneutralitat erreicht
werden. Zur Unterstitzung dieses Zieles dient
neben dem laufenden Hochschulbaukonso-
lidierungsprogramm, das aus dem Mietausgaben-
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Budget ausfinanziert wird, eine neue Verpflich-
tungsermachtigung im Umfang von 1,5 Mrd. EUR.
Diese dient im Wesentlichen dazu, um die in der
Zukunft geplanten baulichen Maflnahmen im
Rahmen eines zeitintensiven und komplexen
Anforderungsmanagements bereits heute auf den
Weg bringen zu kénnen.

Das Ziel des klimaanpassenden Bauens und
Modernisierens ist auch das zentrale Anliegen bei
der Ertlichtigung der Gebaude der Universitats-
Kliniken und wird von der Landesregierung
konsequent verfolgt.

Der betragsmalliig grofte Anteil im Zusammen-
hang mit den baulichen MaRnahmen im Stral3en-

bau ist mit mehr als 200 Mio. EUR fir die
Erhaltung vorhandener Landesstralen
vorgesehen. Insbesondere sollen hiermit der

Einbau und die Erneuerung von StralRenbelagen,
die Veranderung der Fahrbahnbreiten, die
Beseitigung von Frostschaden, die Erstellung und
Erneuerung von Schutzplanken, Leitpfosten und
Fahrbahnmarkierungen sowie die barrierefreie
Gestaltung von aulerorts befindlichen Bushalte-
stellen  finanziert ~werden. Weitere  gut
100 Mio. EUR sind fir den Neubau von Landes-
stralRen sowie die Errichtung von Blrgerradwegen
beziehungsweise die Anlage von neuen Rad-
wegen auf stillgelegten Bahntrassen vorgesehen.
Fir staatliche BaumalBnahmen zur Anpassung
der Bedurfnisse im Malregelvollzug sieht die
Landesregierung im Rahmen ihres Bauprogram-
mes in landeseigenen Vollzugseinrichtungen fir
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten jahrlich mehr
als 100 Mio. EUR vor.

Insgesamt wird fir landeseigene BaumafR-
nahmen, einschliefllich der zuvor erwahnten
Schwerpunktmalnahmen, mit jahrlichen
Ausgaben von rund 600 Mio. EUR kalkuliert.

Bei der Betrachtung der zuvor dargestellten
Betrage ist zu berlcksichtigen, dass diese
Darstellung den tatsachlichen Umfang der Bau-
investitionstatigkeit nicht vollstdndig erfasst.
Aufgrund der im Jahr 2001 realisierten
Verwaltungsmodernisierungsmainahmen  sind
insbesondere die Investitionen des Bau- und
Liegenschaftsbetriebes Nordrhein-Westfalen in
diesen Betragen nicht enthalten. Obwohl sie der
Sphare des Landes zuzurechnen sind, sind sie in
den Ausgaben des Landeshaushaltes nicht den
Investitionen, sondern den Laufenden Zuwei-
sungen und Zuschissen zugeordnet. Somit ist
das hier dargestellte Volumen der Investitions-
tatigkeit und die sich hieraus ergebende
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Investitionsquote des Landes grundsatzlich
unterzeichnet. Dies gilt umso mehr, wenn die
enormen Investitionsvolumina hinzukommen, die
in Zukunft allein zum Umbau der Hochschul-
landschaft einschliefllich der Universitats-Kliniken
zu klimaneutralen Zentren aufgewendet werden
mussen.

Neben den Bauinvestitionen intensiviert die
Landesregierung insbesondere ihre Investitions-
maflnahmen im Bereich der Digitalisierung
(digitale  Verwaltung, Breitbandausbau), der
Innovation (Exzellenz-Start-up-Center) und der
Gesundheit (Sanierung und Modernisierung von
Krankenhausern und Unikliniken). Besonders
hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang
die Investitionen in den Bereichen der Energie-
politik (Gestaltung der Energiewende) sowie der
Klimaschutzpolitik (Elektromobilitat, treibhausgas-
neutrale Industrie). Durch direkte Investitionen in
die Ausstattung der Polizei fir beispielsweise
personliche Schutzausrustung, Waffen und
Distanzelektroimpulsgerate oder in die
Verbesserung von IT-Services und -Ausstattung
des Rechenzentrums der Finanzverwaltung, wird
deren Position unmittelbar gestarkt. Daneben wird
durch die Gewahrung von zweckgebundenen
Zuweisungen und Zuschiissen an 6ffentliche und
private Einrichtungen und Unternehmen sowie
Gemeinden und Gemeindeverbande die Substanz
offentlicher Guter erhalten. Hierzu zahlen unter
anderem die Stadtebauférderung sowie Wohn-
raumférderung, die Forderung des offentlichen
Nahverkehrs, die Ausfinanzierung von
Programmen der Europaischen Union und
Investitionspauschalen fiir die Bereiche Schule,
Sport und Altenpflege. Zur Finanzierung dieser
MaRnahmen werden jahrlich Betrage in einer
GréRenordnung von beginnend 9 Mrd. EUR bis
hin zu mehr als 11 Mrd. EUR im letzten Jahr der
Finanzplanung investiert.

1.7.6 Besondere Finanzierungsausgaben

Bei den Besonderen Finanzierungsausgaben
werden vor allem die haushaltsgesetzlichen
Globalen Mehr- und Minderausgaben,
Zufuhrungen an Ricklagen, Fonds und Stbcke
sowie  haushaltstechnische  Verrechnungen
ausgewiesen.

In den ZufUhrungen an Rucklagen, Fonds und
Stocke werden im Wesentlichen die Zufiihrungen
an das Sondervermoégen ,Pensionsfonds des
Landes Nordrhein-Westfalen“ nachgewiesen.
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Die haushaltstechnischen Verrechnungen
beinhalten interne Buchungsvorgange, die fiir die
finanzstatistische Darstellung zur Vermeidung von
Doppelzadhlungen von Néten sind.

Die gewichtigste Position innerhalb dieser
Kategorie sind die im Gesamthaushalt Gber alle
Einzelplane hinweg zu erbringenden Globalen
Minderausgaben. Diese betragen innerhalb des
Betrachtungszeitraums  knapp 1,5 Mrd. EUR
jahrlich. Die Zufiihrungen an den ,Pensionsfonds
des Landes Nordrhein-Westfalen® betragen in der
Regel 200 Mio. EUR jahrlich, wurden jedoch fur
die Jahre 2023 bis 2025 ausgesetzt, da entspre-
chende Zufiihrungsbetrage bereits in Vorjahren
auRerordentlich in das Vermdgen des Fonds
geleistet wurden. Die haushaltstechnischen
Verrechnungen sind im Verhaltnis zum Gesamt-
volumen des Landeshaushaltes von untergeord-
neter Bedeutung.
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1.8 Ubersichten aller Ausgaben nach
Einzelplanen

Eine Aufschliisselung der einzelnen Ausgaben-
positionen und deren Verteilung auf die jeweiligen

Ressorts

der Landesregierung

Nordrhein-

Westfalen ist den folgenden Ubersichten zu

entnehmen.
Haush_alts- Haushalts- .
i plan inkl. Planungsergebnis
Einzelplan NTE  |Planentwurf
2022 2023 2024 2025 2026
Nr. Bezeichnung - Mio. EUR -
01|Landtag 235 203 198 214 231
02 |Ministerprasident und Staatskanzlei 445 287 284 326 286
03 |Ministerium des Innern 6.747 7.026 7.088 7.202 7.274
04 |Ministerium der Justiz 5.037 5.234 5.190 5.209 5.275
05 |Ministerium fir Schule und Bildung 20.940 21.678 22.072 22.246 22.372
og | Ministerium fur Kultur und 9.993 10.286 10.524 10.687 10.853
Wissenschaft
07 |Ministerium fur Kinder, Jugend, Familie,
Gleichstellung, Flucht und Integration 8.099 7.869 7-815 7.880 8.049
08 Mlnlsterlun_w fur_Hglmat, Kommunales, 1.995 2114 2238 2335 2479
Bau und Digitalisierung
10 [Ministerium fir Umwelt, Naturschutz 4.139 4.124 4.190 4.305 4.382
und Verkehr
11 an;tenum flr Arbeit, Gesundheit und 8.244 8.787 9.146 9.430 10.144
Soziales
12 [Ministerium der Finanzen 2.829 2.914 2.931 2.969 3.049
13 [Landesrechnungshof 51 53 56 56 56
14 Ml.nlsterlum fur ertschgft, Industrie, 2 248 1.862 1761 1.869 1741
Klimaschutz und Energie
15 Ministerium fir Landwirtschaft und 600 783 764 769 762
Verbraucherschutz
16 |Verfassungsgerichtshof 3 2 3 2 2
20|Allgemeine Finanzverwaltung 16.818 20.152 22.098 24.975 25.946
Landeshaushalt insgesamt 88.423 93.374 96.358 100.494 102.902
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1.8.1 Einzelplane nach Ausgabenarten

Landtag (Einzelplan 01)

Haush.alts- Haushalts- .
plan inkl. Planungsergebnis
Gruppierungs- NTE planentwurf
nummer
2022 2023 2024 2025 2026
- Mio. EUR -

1. Personalausgaben 4 119 111 111 111 113
2. Sachliche Verwaltungs-

ausgaben 51-54 33 35 35 35 35
3. Kapitaldienst 56 - 59 - - - - -

3.1 Zinsausgaben 56, 57 -- - -- -- -

3.2 Tilgungsausgaben 58, 59 - - - - -
4. Laufende Zuweisungen

und Zuschisse 6 36 37 36 36 37
5. Investitionsausgaben 7,8 47 20 17 32 47

5.1 Sachinvestitionen 7,81,82 47 20 17 32 47

5.2 Investitionsférderung 83 -89 - - - - -
6. Besondere Finanzierungs-

ausgaben 9 - - - - -

Gesamtausgaben 235 203 198 214 231

Ministerprasident und Staatskanzlei (Einzelplan 02)

Haushalts-
. Haushalts- .
plan inkl. Planungsergebnis
Gruppierungs- NTE planentwurf
nummer
2022 2023 2024 2025 2026
- Mio. EUR -

1. Personalausgaben 4 52 55 55 55 55
2. Sachliche Verwaltungs-

ausgaben 51-54 55 48 47 49 47
3. Kapitaldienst 56 - 59 - - - - -

3.1 Zinsausgaben 56, 57 - - -- - -

3.2 Tilgungsausgaben 58, 59 - - - - -
4. Laufende Zuweisungen

und Zuschusse 6 210 165 165 209 170
5. Investitionsausgaben 7,8 131 23 21 17 17

5.1 Sachinvestitionen 7,81, 82 6 6 4 0 0

5.2 Investitionsférderung 83-89 125 17 17 17 17
6. Besondere Finanzierungs-

ausgaben 9 -4 -4 -4 -4 -4

Gesamtausgaben 445 287 284 326 286
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Ministerium des Inneren (Einzelplan 03)

Haushalts-
. Haushalts- .
plan inkl. Planungsergebnis
Gruppierungs- NTE planentwurf
nummer
2022 2023 2024 2025 2026
- Mio. EUR -
1. Personalausgaben 4 5.312 5.481 5.554 5.636 5.743
2. Sachliche Verwaltungs-
ausgaben 51-54 942 1.021 994 996 1.038
3. Kapitaldienst 56 - 59 -- - -- - -
3.1 Zinsausgaben 56, 57 -- - - -- -
3.2 Tilgungsausgaben 58, 59 - - -- -- -
4. Laufende Zuweisungen
und Zuschisse 6 131 121 136 135 115
5. Investitionsausgaben 7,8 400 441 440 471 415
5.1 Sachinvestitionen 7,81,82 389 420 438 456 385
5.2 Investitionsférderung 83-89 11 20 2 15 29
6. Besondere Finanzierungs-
ausgaben 9 -38 -37 -37 -37 -37
Gesamtausgaben 6.747 7.026 7.088 7.202 7.274
Ministerium der Justiz (Einzelplan 04)
Haushalts- |\ \shalts- _
plan inkl. Planungsergebnis
Gruppierungs- NTE planentwurf
nummer
2022 2023 2024 2025 2026
- Mio. EUR -
1. Personalausgaben 4 3.156 3.205 3.241 3.270 3.290
2. Sachliche Verwaltungs-
ausgaben 51-54 1.719 1.874 1.804 1.816 1.856
3. Kapitaldienst 56 - 59 - - - - -
3.1 Zinsausgaben 56, 57 -- - -- -- -
3.2 Tilgungsausgaben 58, 59 - - - - -
4. Laufende Zuweisungen
und Zuschisse 6 61 58 59 60 60
5. Investitionsausgaben 7,8 105 108 101 78 87
5.1 Sachinvestitionen 7,81, 82 105 108 101 78 87
5.2 Investitionsférderung 83 -89 - - -- - -
6. Besondere Finanzierungs-
ausgaben 9 -4 -1 -14 -15 -18
Gesamtausgaben 5.037 5.234 5.190 5.209 5.275
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Ministerium fiir Schule und Bildung (Einzelplan 05)

Haushalts-
. Haushalts- .
plan inkl. Planungsergebnis
Gruppierungs- NTE planentwurf
nummer
2022 2023 2024 2025 2026
- Mio. EUR -
1. Personalausgaben 4 17.792 18.146 18.442 18.551 18.745
2. Sachliche Verwaltungs-
ausgaben 51-54 123 159 156 151 151
3. Kapitaldienst 56 - 59 -- - -- -- -
3.1 Zinsausgaben 56, 57 -- - - -- -
3.2 Tilgungsausgaben 58, 59 - - -- -- -
4. Laufende Zuweisungen
und Zuschisse 6 2.835 3.136 3.055 3.125 3.269
5. Investitionsausgaben 7,8 220 267 449 448 236
5.1 Sachinvestitionen 7,81,82 3 5 4 3 3
5.2 Investitionsférderung 83 -89 217 262 445 445 233
6. Besondere Finanzierungs-
ausgaben 9 -29 -30 -30 -29 -29
Gesamtausgaben 20.940 21.678 22.072 22.246 22.372
Ministerium fiir Kultur und Wissenschat (Einzelplan 06)
Haushalts- |\ \shalts- _
plan inkl. Planungsergebnis
Gruppierungs- NTE planentwurf
nummer
2022 2023 2024 2025 2026
- Mio. EUR -
1. Personalausgaben 4 745 755 767 779 792
2. Sachliche Verwaltungs-
ausgaben 51-54 41 38 40 40 40
3. Kapitaldienst 56 - 59 - - - - -
3.1 Zinsausgaben 56, 57 -- - -- -- -
3.2 Tilgungsausgaben 58, 59 - - - - -
4. Laufende Zuweisungen
und Zuschisse 6 7.675 7.952 8.066 8.197 8.344
5. Investitionsausgaben 7,8 1.561 1.575 1.686 1.704 1.711
5.1 Sachinvestitionen 7,81, 82 3 2 2 2 2
5.2 Investitionsférderung 83 -89 1.558 1.572 1.684 1.702 1.709
6. Besondere Finanzierungs-
ausgaben 9 -29 -34 -34 -34 -34
Gesamtausgaben 9.993 10.286 10.524 10.687 10.853
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Ministerium fiir Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration (Einzelplan 07)

Haushalts-
. Haushalts- .
plan inkl. Planungsergebnis
Gruppierungs- NTE planentwurf
nummer
2022 2023 2024 2025 2026
- Mio. EUR -

1. Personalausgaben 4 50 53 53 54 54
2. Sachliche Verwaltungs-

ausgaben 51-54 561 562 545 544 544
3. Kapitaldienst 56 - 59 - - - - -

3.1 Zinsausgaben 56, 57 - - - -- -

3.2 Tilgungsausgaben 58, 59 - - - - -
4. Laufende Zuweisungen

und Zuschisse 6 7.427 7.213 7.176 7.241 7.410
5. Investitionsausgaben 7,8 135 125 125 125 125

5.1 Sachinvestitionen 7,81, 82 14 6 6 6 6

5.2 Investitionsférderung 83 -89 121 120 120 120 120
6. Besondere Finanzierungs-

ausgaben 9 -74 -84 -84 -84 -84

Gesamtausgaben 8.099 7.869 7.815 7.880 8.049

Ministerium fiir Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (Einzelplan 08)

Haushalts-
plan inkl. Haushalts- Planungsergebnis
Gruppierungs- NTE planentwurf
nummer
2022 2023 2024 2025 2026
- Mio. EUR -

1. Personalausgaben 4 41 45 47 49 50
2. Sachliche Verwaltungs-

ausgaben 51-54 281 264 234 239 238
3. Kapitaldienst 56 - 59 140 140 140 140 140

3.1 Zinsausgaben 56, 57 -- - -- -- -

3.2 Tilgungsausgaben 58, 59 140 140 140 140 140
4. Laufende Zuweisungen

und Zuschusse 6 691 646 642 631 636
5. Investitionsausgaben 7,8 893 1.091 1.192 1.295 1.433

5.1 Sachinvestitionen 7,81, 82 83 75 71 70 70

5.2 Investitionsférderung 83 -89 810 1.016 1.121 1.225 1.363
6. Besondere Finanzierungs-

ausgaben 9 -51 -71 -18 -18 -18

Gesamtausgaben 1.995 2.114 2.238 2.335 2.479
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Ministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Verkehr (Einzelplan 10)

Haushalts-
. Haushalts- .
plan inkl. Planungsergebnis
Gruppierungs- NTE planentwurf
nummer
2022 2023 2024 2025 2026
- Mio. EUR -
1. Personalausgaben 4 210 205 206 207 208
2. Sachliche Verwaltungs-
ausgaben 51-54 146 157 161 166 164
3. Kapitaldienst 56 - 59 -- - -- - -
3.1 Zinsausgaben 56, 57 -- - - -- -
3.2 Tilgungsausgaben 58, 59 - - -- -- -
4. Laufende Zuweisungen
und Zuschisse 6 1.855 1.801 1.783 1.808 1.823
5. Investitionsausgaben 7,8 1.964 1.996 2.076 2179 2.222
5.1 Sachinvestitionen 7, 81,82 389 369 365 368 366
5.2 Investitionsférderung 83 -89 1.575 1.627 1.711 1.811 1.856
6. Besondere Finanzierungs-
ausgaben 9 -36 -36 -36 -36 -36
Gesamtausgaben 4.139 4.124 4.190 4.325 4.382
Ministerium fiir Arbeit, Gesundheit und Soziales (Einzelplan 11)
HausI'!aIts- Haushalts- .
plan inkl. Planungsergebnis
Gruppierungs- NTE planentwurf
nummer
2022 2023 2024 2025 2026
- Mio. EUR -
1. Personalausgaben 4 129 130 131 130 130
2. Sachliche Verwaltungs-
ausgaben 51-54 72 80 72 75 75
3. Kapitaldienst 56 - 59 - - - - -
3.1 Zinsausgaben 56, 57 - - -- -- -
3.2 Tilgungsausgaben 58, 59 - - - - -
4. Laufende Zuweisungen
und Zuschisse 6 7.076 7.686 7.735 7.880 8.039
5. Investitionsausgaben 7,8 1.010 935 1.252 1.389 1.944
5.1 Sachinvestitionen 7,81,82 187 102 79 113 118
5.2 Investitionsférderung 83 -89 823 832 1.172 1.275 1.825
6. Besondere Finanzierungs-
ausgaben 9 -44 -44 -44 -44 -44
Gesamtausgaben 8.244 8.787 9.146 9.430 10.144
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Ministerium der Finanzen (Einzelplan 12)

Haushalts-
. Haushalts- .
plan inkl. Planungsergebnis
Gruppierungs- NTE planentwurf
nummer
2022 2023 2024 2025 2026
- Mio. EUR -
1. Personalausgaben 4 2.272 2.322 2.327 2.359 2.395
2. Sachliche Verwaltungs-
ausgaben 51-54 446 464 460 464 471
3. Kapitaldienst 56 - 59 - - - - -
3.1 Zinsausgaben 56, 57 -- - - -- -
3.2 Tilgungsausgaben 58, 59 - - - - -
4. Laufende Zuweisungen
und Zuschusse 6 19 26 28 29 30
5. Investitionsausgaben 7,8 102 112 127 128 163
5.1 Sachinvestitionen 7,81,82 102 112 127 128 163
5.2 Investitionsférderung 83 -89 - - - - -
6. Besondere Finanzierungs-
ausgaben 9 -10 -10 -10 -10 -10
Gesamtausgaben 2.829 2.914 2.931 2.969 3.049
Landesrechnungshof (Einzelplan 13)
Haushalts- |\, chalts- .
plan inkl. Planungsergebnis
Gruppierungs- NTE planentwurf
nummer
2022 2023 2024 2025 2026
- Mio. EUR -
1. Personalausgaben 4 46 47 47 48 48
2. Sachliche Verwaltungs-
ausgaben 51-54 5 5 5 6 6
3. Kapitaldienst 56 - 59 - - - - -
3.1 Zinsausgaben 56, 57 -- - - -- -
3.2 Tilgungsausgaben 58, 59 - - - - -
4. Laufende Zuweisungen
und ZuschUsse 6 0 2 2 2 2
5. Investitionsausgaben 7,8 0 0 2 0 0
5.1 Sachinvestitionen 7,81,82 0 0 2 0 0
5.2 Investitionsférderung 83-89 - - - - -
6. Besondere Finanzierungs-
ausgaben 9 - - - - -
Gesamtausgaben 51 53 56 56 56
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Ministerium fiir Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie (Einzelplan 14)

Haushalts-
. Haushalts- .
plan inkl. Planungsergebnis
Gruppierungs- NTE planentwurf
nummer
2022 2023 2024 2025 2026
- Mio. EUR -
1. Personalausgaben 4 90 92 91 92 94
2. Sachliche Verwaltungs-
ausgaben 51-54 169 210 173 137 117
3. Kapitaldienst 56 - 59 - - - - -
3.1 Zinsausgaben 56, 57 -- - - -- -
3.2 Tilgungsausgaben 58, 59 - - - - -
4. Laufende Zuweisungen
und Zuschisse 6 1.127 877 742 791 673
5. Investitionsausgaben 7,8 877 704 777 870 879
5.1 Sachinvestitionen 7,81, 82 3 2 2 2 2
5.2 Investitionsférderung 83 -89 874 702 775 868 877
6. Besondere Finanzierungs-
ausgaben 9 -15 -22 -22 -22 -22
Gesamtausgaben 2.248 1.862 1.761 1.869 1.741
Ministerium fiir Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Einzelplan 15)
Haushalts- | . chalts- )
plan inkl. Planungsergebnis
Gruppierungs- NTE planentwurf
nummer
2022 2023 2024 2025 2026
- Mio. EUR -
1. Personalausgaben 4 33 50 51 51 51
2. Sachliche Verwaltungs-
ausgaben 51-54 26 36 36 35 35
3. Kapitaldienst 56 - 59 - - - - -
3.1 Zinsausgaben 56, 57 -- - - -- -
3.2 Tilgungsausgaben 58, 59 - - - - -
4. Laufende Zuweisungen
und Zuschisse 6 309 474 468 460 453
5. Investitionsausgaben 7,8 256 246 234 247 247
5.1 Sachinvestitionen 7,81, 82 2 2 2 2 2
5.2 Investitionsférderung 83-89 254 244 231 245 245
6. Besondere Finanzierungs-
ausgaben 9 -24 -24 -24 -24 -24
Gesamtausgaben 600 783 764 769 762
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Verfassungsgerichtshof (Einzelplan 16)

Haushalts-
. Haushalts- .
plan inkl. Planungsergebnis
Gruppierungs- NTE planentwurf
nummer
2022 2023 2024 2025 2026
- Mio. EUR -
1. Personalausgaben 4 1 1 1 1 1
2. Sachliche Verwaltungs-
ausgaben 51-54 1 1 1 1 1
3. Kapitaldienst 56 - 59 - - - - -
3.1 Zinsausgaben 56, 57 -- - - -- -
3.2 Tilgungsausgaben 58, 59 - - - - -
4. Laufende Zuweisungen
und Zuschisse 6 - - - - -
5. Investitionsausgaben 7,8 1 0 0 0 0
5.1 Sachinvestitionen 7,81, 82 1 0 0 0 0
5.2 Investitionsférderung 83 -89 - - - - -
6. Besondere Finanzierungs-
ausgaben 9 - - - - -
Gesamtausgaben 3 2 3 2 2
Allgemeine Finanzverwaltung (Einzelplan 20)
Haushalts- | . chalts- )
plan inkl. Planungsergebnis
Gruppierungs- NTE planentwurf
nummer
2022 2023 2024 2025 2026
- Mio. EUR -
1. Personalausgaben 4 696 1.370 3.053 4.196 4.196
2. Sachliche Verwaltungs-
ausgaben 51-54 135 352 46 41 30
3. Kapitaldienst 56 - 59 1.430 2.824 3.383 3.853 4.002
3.1 Zinsausgaben 56, 57 1.425 2.820 3.180 3.350 3.500
3.2 Tilgungsausgaben 58, 59 5 4 203 503 502
4. Laufende Zuweisungen
und Zuschisse 6 13.156 14.502 14.707 15.682 16.219
5. Investitionsausgaben 7,8 2.391 2.217 2.263 2.383 2.477
5.1 Sachinvestitionen 7,81, 82 9 55 55 55 55
5.2 Investitionsférderung 83-89 2.382 2.162 2.208 2.328 2.422
6. Besondere Finanzierungs-
ausgaben 9 -990 -1.113 -1.355 -1.178 -978
Gesamtausgaben 16.818 20.152 22.098 24.975 25.946
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2.1 Haushaltsplan 2022

Am 15.12.2021 wurde das Haushaltsgesetz 2022
(LT-Drs. 17/14700) einschlief3lich des Haushalts-
plans 2022 in dritter Lesung vom Landtag
Nordrhein-Westfalen verabschiedet. Der am
20.09.2022 im Landeskabinett verabschiedete
Entwurf zum Nachtragshaushaltsgesetz 2022 wird
in Kapitel 2.2 ausflhrlich dargestellt.

Der Haushaltsetat 2022 (ohne Nachtragshaus-
haltsentwurf 2022) mit einem Volumen von rund
87,5 Mrd. EUR sieht umfangreiche Zukunfts-
investitionen in zentralen Bereichen wie Innere
Sicherheit, Schule und Bildung, Kinder und
Familie, Digitalisierung und Infrastruktur, Wissen-
schaft und Forschung und dem Gesundheits-
system vor. Die bestehende, krisenerprobte Haus-
haltsarchitektur ermdéglicht es, Investitionen in die
Zukunft des Landes zu leisten und gleichzeitig die
Herausforderungen der Pandemie zu bewaltigen.
Der Haushalt, ohne Corona bedingte Sonder-
effekte, wird erneut ohne neue Schulden geplant.
Damit bleiben die Landesfinanzen stabil.

Die Ausgabenobergrenze auf der Basis der
Finanzplanung 2019 bis 2023 wird auch im
Haushalt 2022 eingehalten. Die Gesamtausgaben
werden sich nach der Bereinigung der durch-
laufenden Posten, gegeniiber dem Vorkrisen-
niveau auf Basis der Finanzplanung 2019 bis
2023, weder erhdhen noch verringern. Eine
Ausnahme erfolgt nur fir die Kreditierung zum
Ausgleich der rechnerischen Mindereinnahmen
aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) an
die Gemeinden und Gemeindeverbande in einem
Umfang von rund 548,7 Mio. EUR. Dieser Betrag
wird den Gemeinden und Gemeindeverbanden
kreditiert und schafft somit Planungssicherheit. Er
soll gemal bestehender Planungen zurtickgezahlt
werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation der
Gemeinden und Gemeindeverbande wieder
gebessert hat.

Bis einschlieRlich des Jahres 2022 besteht
aufgrund der fortwirkenden Pandemiefolgen eine
aullergewohnliche Notsituation, die sich der
Einflussnahme des staatlichen Handelns entzieht.
Vor diesem Hintergrund flihrt die Landesregierung
den ,NRW-Rettungsschirm® zur Finanzierung aller
direkten und indirekten Folgen der Bewaltigung
der Corona-Pandemie im Jahr 2022 fort. So kann
auch im Jahr 2022 weiterhin flexibel und zeitnah
auf die sich ergebenden Herausforderungen
reagiert und notwendige konjunkturelle und
gesundheitliche Mallnahmen ermdglicht werden.
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Der Haushaltsplan 2022 richtet den Fokus auf
mittel- und langfristige Investitionen in die Zukunft
des Landes:

Schule und Bildung

Der Haushalt fir das Jahr 2022 umfasst Mehr-
ausgaben in Hohe von rund 453 Mio. EUR. Damit
werden insgesamt 3.971 zusatzliche Stellen im
Jahr 2022 eingerichtet, unter anderem fir den
Masterplan Grundschule, die Neuausrichtung der
schulischen Inklusion und die Agenda zur
Starkung der Beruflichen Bildung.

Die Schulsozialarbeit wird langfristig gesichert,
indem die jahrlichen Landesmittel um
10 Mio. EUR auf 57,7 Mio. EUR erh6ht werden.
Im Bereich Digitalisierung sind rund
12,8 Mio. EUR vorgesehen. Zudem wird das
Angebot des Offenen Ganztags im Primarbereich
um 7.830 Platze auf nunmehr 362.500 Platze
ausgebaut. Daflr werden zusatzlich rund
40 Mio. EUR bereitgestellt.

Innere Sicherheit

Die Mittel fir die Polizei werden um 206 Mio. EUR
weiter erhdht. Hiermit sollen knapp 725 zusatz-
liche Stellen insbesondere in den Bereichen der
Bekampfung von Kindesmissbrauch und Cyber-
kriminalitat, des operativen Dienstes der Polizei
sowie der Zentralabteilungen der Kreispolizei-
behorden finanziert werden. Auerdem soll die
Finanzierung der Modernisierung, Professio-
nalisierung und Digitalisierung der technischen
Ausstattung, Liegenschaften und polizeilichen
Sondertechnik sichergestellt werden.

Wirtschaft, Innovation und Zukunft

Wasserstoff ist ein zentrales Element fir die
klimafreundliche Modernisierung des Wirtschafts-
und Energiestandortes Nordrhein-Westfalen. Fir
die Kofinanzierung grof3er Leuchtturm-Projekte im
Rahmen des Europaischen Wasserstoff-IPCEls,
regionaler Initiativen sowie innovativer Projekte
von Unternehmen und Forschungseinrichtungen
stellt die Landesregierung insgesamt rund
15 Mio. EUR zur Verfiigung.

Die Mittel zur Férderung von Innovationen werden
mit dem Haushalt 2022 um rund 88 Mio. EUR
erhoht. Damit stehen rund 120 Mio. EUR fur
wichtige Schlusseltechnologien, wie zum Beispiel
der Energieforschung, der Nano- und Mikro-
technologie, den neuen Werkstoffen, dem
Anlagen- und dem Maschinenbau, der
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Gesundheits- und  Medizinforschung, der
Biotechnologie sowie insbesondere der Kinst-
lichen Intelligenz bereit.

Familie

Fir gesetzgeberische Aktivitdten im Bereich des
Kinderschutzes insbesondere zu den
Ausfiihrungen des Gesetzes zur Starkung von
Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugend-
starkungsgesetz) — werden rund 43,2 Mio. EUR
bereitgestellt.

Fir den flachendeckenden Ausbau der speziali-
sierten Beratung zur Pravention sexualisierter
Gewalt sind weitere Mittel von jahrlich rund
5,1 Mio. EUR eingeplant. Darlber hinaus sollen
die Trager der Kindertageseinrichtungen bei der
Personalgewinnung mit einer Personal- und
Qualifizierungsoffensive  unterstitzt  werden.
Hierfir steht ein MaRnahmenpaket in H6he von
insgesamt rund 55 Mio. EUR ab dem Haushalt
2022 bereit.

Justiz

Zum Abbau der Belastung in der ordentlichen
Gerichtsbarkeit und bei den Staatsanwaltschaften
werden insgesamt 255 neue Stellen, die auch der
Bekampfung der organisierten Kriminalitat und der
Bewaltigung der Cum-Ex-Verfahren dienen sollen,
geschaffen.

Daruber hinaus werden noch 294 neue Stellen zur
Starkung des Justizvollzugs eingerichtet.

Wissenschaft und Forschung

Die Landesregierung bietet den Hochschulen
sichere finanzielle Perspektiven und ftrifft
haushalterische Vorsorge fur die neue Hochschul-
vereinbarung fir die Jahre 2022 bis 2026. Der
Wissenschaftsstandort wird ebenfalls weiter
gestarkt — der im Rahmen der Ruhrkonferenz
begonnene Aufbau von vier Research-
Departments der Wissenschaftsallianz Ruhr wird
fortgesetzt.

Fir den planmaBigen Aufbau der neuen
Medizinischen Fakultat Ostwestfalen-Lippe
werden die notwendigen Mittel bereitgestellt. Die
Mittel fir die neue themenoffene Forschungs-
forderung werden um 15 Mio. EUR erhéht und die
Kofinanzierung von bedeutenden Forschungs-
vorhaben sichergestellt, wie zum Beispiel dem
Aufbau eines Wasserstoff-Clusters oder der
Foérderung des Maschinellen Lernens an den
Standorten in Bonn und Dortmund.
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Zukunft der Landwirtschaft und der Wailder,
Anpassung an den Klimawandel

Der Haushalt 2022 schreibt das Engagement zur
Anpassung an den Klimawandel, zur Zukunfts-
gestaltung der Landwirtschaft und der Walder fort.
Fir die Unterstitzung einer nachhaltigen und tier-
wohlgerechten Landwirtschaft sind fur das Jahr
2022 Haushaltsmittel in Hoéhe von rund
382,5 Mio. EUR vorgesehen.

Als eine zentrale Klimaanpassungsmallnahme
werden im Jahr 2022 rund 251 Mio. EUR
etatisiert. Hiervon sind insbesondere flr den
Hochwasserschutz rund 76,7 Mio. EUR und flr
Mafnahmen der Gewasserdkologie im Rahmen
der Wasserrahmenrichtlinie rund 64,3 Mio. EUR
angesetzt.

Um die nordrhein-westfalischen Walder multi-
funktional und klimafest zu gestalten, sind in der
Summe Foérdermittel in Hoéhe von 134 Mio. EUR
eingeplant. Ein ebenfalls existenzielles Thema ist
der Artenschutz. Fur die Férderung des Insekten-
schutzes und der Artenvielfalt sind rund
45,5 Mio. EUR vorgesehen.

Verkehr

Zur weiteren Férderung und Ausweitung des Rad-
und Fullverkehrs werden die Mittel von
54,5 Mio. EUR im Jahr 2021 auf 102 Mio. EUR im
Jahr 2022 nahezu verdoppelt. Diese Mittel werden
insbesondere fir MaRnahmen der Nahmobilitat
sowie fur Radwege an Landesstralien eingesetzt.
Zur Finanzierung von MafRnahmen des neuen
Fahrrad- und Nahmobilititsgesetzes werden
zudem mit dem Haushalt 2022 insgesamt
40 Mio. EUR zur Verfugung gestellt. Zur Unter-
stlitzung von Planungsleistungen fiir Schienen-
infrastrukturvorhaben werden die Mittel mit dem
Haushalt 2022 auf 34 Mio. EUR angehoben.

Gesundheit und Pflege

Bereits seit dem Jahr 2021 wird das Schulgeld fir
die nicht-arztlichen Gesundheitsfachberufe zu
100 % vom Land Nordrhein-Westfalen getragen.
Daneben wird nun auch die neue Ausbildung zur
Pflegefachassistenz, die die bisherigen
Ausbildungen zur Altenpflegehilfe und Kranken-
pflegeassistenz ablost, Uber eine neue, erhdhte
Schulkostenpauschale finanziert. Zur Versteti-
gung der Foérderung und unter Berlcksichtigung
ansteigender Schiilerzahlen sind mit dem
Haushalt 2022 weitere 21,9 Mio. EUR bereit-
gestellt, so dass fir diese Zwecke insgesamt
73,9 Mio. EUR verfiigbar sind.
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Zur Schaffung von zusatzlichen Platzen in den Die folgenden Grafiken veranschaulichen die
Einrichtungen des Malregelvollzugs sowie zur  Struktur und die Ausgaben nach Aufgaben-
Umsetzung  notwendiger = Bauunterhaltungs- bereichen des Haushaltsplans 2022:
malnahmen werden die Bauausgaben fir den

Malregelvollzug auf insgesamt 66,2 Mio. EUR

erhoht.

Struktur des Landeshaushaltes Nordrhein-Westfalen 2022
— Angaben in Mio. EUR —

Summe: 87.525,2

Einnahmen Ausgaben”

Personalausgaben;
inesa s

Steuern; 70.015,0

N Lfd. Zuweisungen und
‘ . Zuschisse; 41,7460

L

Einnahmen aus Kapitaldienst, 1.569 6

LFABEZ; 0,0

! Sachliche
LIbrige Einnahmen; Yerwaltungsausgaben;
17 3657 4594 2
Kreditaufnahme zur Investition=zausgaben;

Tilgung &ffentl. 99839
Schulden; 1445

*Auf der Ausgabenseite ist der negative Wert ,Besondere Finanzierungsausgaben® in Hohe von -1.356,8 Mio. EUR grafisch nicht darstellbar.
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2.2 Nachtragshaushaltsentwurf 2022

Die Risiken der wirtschaftlichen Entwicklung
nehmen derzeit eher zu als ab. Der russische
Angriffskrieg auf die Ukraine, unterbrochene
Lieferketten und hohe Strom- und Gaspreise
haben die Inflation angetrieben und lassen eine
rezessive Entwicklung der Volkswirtschaft immer
wahrscheinlicher werden. Darlber hinaus bleibt
die Ungewissheit Uber die weitere Entwicklung der
Corona-Pandemie bestehen. Trotz grélter
Unwagbarkeiten in diesen Zeiten halt die im Mai
dieses Jahres neu gewahlte Landesregierung ihre
Versprechen ein und setzt mit dem Entwurf zum
Nachtragshaushaltsgesetz 2022 (NHHG 2022)
erste Schwerpunkte in dieser Legislaturperiode.
Sie investiert in das, was wichtig ist: Bildung,
Sicherheit und Klimaschutz. Vor diesem Hinter-
grund hat sich die Landesregierung mit dem
Entwurf des NHHG 2022 fir eine voraus-
schauende Haushaltspolitik der Nachhaltigkeit
und der Vorsorge entschieden. Die Eckpfeiler sind
Ausgabendisziplin, klare Priorisierung von
Ausgabenschwerpunkten im  Rahmen der
bestehenden Handlungsspielrdume und eine
solide Finanzierung des Landeshaushalts. Dieser
Entwurf des NHHG 2022 wurde am 20.09.2022
vom Landeskabinett verabschiedet.

Die wesentlichen Veradnderungen auf der
Einnahmenseite liegen in den Steuereinnahmen
begriindet. Auf Basis der diesjahrigen Mai-
Steuerschatzung sind fur das Haushaltsjahr 2022
Steuereinnahmen in  HOhe von  knapp
71,8 Mrd. EUR zu erwarten. Im Haushalt 2022
sind bisher Steuereinnahmen in Héhe von rund
70 Mrd. EUR veranschlagt. Die Steuereinnahmen
steigen demzufolge um 1,7 Mrd. EUR an. Die
Steuermehreinnahmen werden im Sinne einer
verlasslichen, nachhaltigen und generationen-

gerechten Haushaltspolitik ~ zunachst  zur
Absetzung der noch im Haushalt 2022
veranschlagten Einnahmen aus dem ,NRW-

Rettungsschirm® als Kompensation fiir die Corona
bedingten Steuermindereinnahmen in Héhe von
492,3 Mio. EUR und fir die Aufstockung der
Finanzausgleichsmasse des Steuerverbundes in
Hohe von 548,7 Mio. EUR verwendet. Damit ist im
Haushalt 2022 keine Kompensation aus dem
»,NRW-Rettungsschirm“ mehr enthalten. Um die
verfigbare Risikovorsorge im Landeshaushalt
aufzustocken, verzichtet die Landesregierung auf

die veranschlagten Einnahmen aus der
Allgemeinen Ricklage in Hdhe von
200 Mio. EUR.
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Auf der Ausgabenseite fallen die Themen Bildung,
Sicherheit, Klimaschutz und die Folgen des
russischen Angriffskrieges auf die Ukraine
schwerpunktmaRig ins Gewicht:

Bildung

Im Bereich Bildung werden mit dem Nachtrags-
haushaltsentwurf 2022 noch im laufenden Jahr die
Mittel fur die im Koalitionsvertrag vereinbarte erste
Stufe der schrittweisen Anhebung der Eingangs-
besoldung fiir alle Lehramter auf A 13 bereit-
gestellt. Dabei handelt es sich um eine gezielte
Investition in die Zukunft der Kinder in Nordrhein-
Westfalen und damit auch in die des Landes durch
die Aufwertung des Lehrerberufes.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Unter-
stitzung fir aus der Ukraine Gefliichteter,
insbesondere der Kinder. Hierzu werden unter
anderem 1.000 neue Lehrstellen eingerichtet, um
die Kinder und Jugendliche aus der Ukraine
besser beschulen und ausbilden zu kénnen.

Fliichtlingsbezogene Ausgaben

Um die MaRnahmen des Landes flr Gefliichtete
aus der Ukraine auszuweiten, werden rund
574 Mio. EUR zusatzlich zu denen bereits vom
Bund zugesicherten Mitteln in Héhe von
430,8 Mio. EUR bereitgestellt. Insgesamt also gut
1 Mrd. EUR.

Sicherheit

Als Konsequenz der Hochwasserkatastrophe im
Jahr 2021 werden dort neue Stellen geschaffen,
wo gewarnt und geholfen wird. Zur Starkung des
Hochwasser- und Katastrophenschutzes werden
eine neue Zentrale Landesstelle fur den Katastro-
phenschutz gegrindet, der praventive Hoch-
wasserschutz gestarkt und die grin-blaue
Infrastruktur ausgebaut. In den Bereichen
Katastrophenschutz, Klimaanpassung, Energie-
wende und Hochwasserschutz werden rund 250
neue Stellen eingerichtet. Im Ministerium des
Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen wird
zudem die Einheit Cyber-Sicherheit verstarkt. Im
Polizeibereich werden die Einstellungsermachti-
gungen nochmals um 400 auf dann 3.000 jahrlich
erhoht.

Klimaschutz

Zur Starkung der Klimaschutzinvestitionen fir die
nordrhein-westfalische Industrie  wird ein
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Ausgabenansatz von 80 Mio. EUR und eine
Verpflichtungsermachtigung in Hb6he von
120 Mio. EUR bereitgestellt. So soll das Ziel,
Nordrhein-Westfalen zur ersten klimaneutralen
Industrieregion Europas zu machen, erreicht
werden.

Diese Mehrbelastungen wie auch die Ubrigen
zwangslaufigen Mehrausgaben und Minder-
einnahmen werden vollstandig durch
Minderausgaben und Mehreinahmen gedeckt.
Der Haushalt 2022 wird daher auch weiterhin
ohne neue Schulden geplant. Die im
Nachtragshaushaltsentwurf 2022  vorgenom-
menen Anderungen fiihren insgesamt zu einer
Erhdhung des Haushaltsvolumens um
897,3 Mio. EUR. Das neue Haushaltsvolumen
betragt nun 88,4 Mrd. EUR.

2.3 Haushaltsplanentwurf 2023

Mit dem Beschluss des Landeskabinetts vom
25.10.2022 Uber den Entwurf zum Haushalts-
gesetz 2023 wurde auch der Haushaltsplan-
entwurf 2023 verabschiedet. Dieser enthalt noch
nicht die vom Bund im Entlastungspaket Il

geplanten Malinahmen, insbesondere zur
Bewaltigung der Energiekrise. Der Haushalts-
planentwurf 2023 ist der erste gestalterische
Budgetentwurf der im Mai 2022 neu gewahlten
Regierungskoalition aus CDU und Biindnis 90/Die
Grinen. Aufgrund der Neujustierung der Landes-
regierung einschliellich neuer Schwerpunkt-
setzungen sind die Politikfelder der Ministerien
teilweise neu zugeschnitten worden, wodurch die
Einzelplane nicht mit denen aus den Vorjahren
vergleichbar sind.

Mit diesem Haushaltsplanentwurf handelt die
Landesregierung verantwortlich, vorausschauend
und solide. Trotz der Herausforderungen aktueller
Krisen und der bestehenden Unwagbarkeiten der
Prognosen uber die wirtschaftliche Entwicklung
des Landes ist es der Landesregierung gelungen,
im  Kernhaushalt keine neuen Schulden
aufzunehmen. Mit diesem Haushaltsplanentwurf
beweist die Landesregierung einmal mehr, dass
sie auch in unsicheren Zeiten ein Garant fur
Verlasslichkeit und Stabilitat ist.

Die folgenden Grafiken veranschaulichen die
Struktur des Haushaltsplanentwurfs 2023 mit
einem Volumen von 93,4 Mrd. EUR:

Struktur des Landeshaushaltes Nordrhein-Westfalen 2023
— Angaben in Mio. EUR —

Summe: 93.373,9

Einnahmen

Steuern; 75.360,0

Einnahmenaus
LFABEZ, 0,0

Ubrige Einnahmen;
17.869.9

Kreditaufnahme zur

Tilgung &ffentl.
Schulden; 1440

Ausgaben®

Personalausgaben;
32.066,9

Lfd. Zuweisungen und
Zuschisse, 44 6959

Kapitaldienst, 2 964 1

Sachliche
YVerwaltungsausgaben,
5.307.8

Investitionsausgaben;
9.859.5

*Auf der Ausgabenseite ist der negative Wert ,Besondere Finanzierungsausgaben® in Héhe von -1.520,2 Mio. EUR grafisch nicht darstellbar.
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Ausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen nach Aufgabenbereichen 2023
— Angaben in Mio. EUR —

Gesamtausgaben: 93.373,9

Politische Fihrung und
zentrale Verwaltung; 4.208,1

Soziale Sicherung und
Gesundheit; 17.512,9

Allgemeine
Finanzzuweisungen;
16.837,1

Offentliche Sicherheit

Sonstige allgemeine

~a

Ernahrungs- und
Wirtschaftsforderung;
2.563,2

Finanzzuweisungen; 1.186,1

3

Kapitaldienst; 2.966,1

>

Verkehrs- und

Versorgung; 11.176,5

Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Kultur;
24.410,4

Wohnungs-, Stadtebau
und Raumordnung; 960,0

und Rechtsschutz; 8.172,2 Nachrichtenwesen; 3.381,3

Der Haushaltsplanentwurf 2023 sieht schwer-
punktmafig folgende Ausgaben vor:

Schule und Bildung

Im Bereich Schule und Bildung werden 5.191
neue Stellen eingerichtet. Die neuen Stellen sind
insbesondere fiir die Umsetzung des Masterplans
Grundschule, Inklusion, Sicherstellung der Unter-
richtsversorgung von geflichteten Schulerinnen
und Schilern, den Ausbau des Offenen Ganztags
und fiir die Férderschulen vorgesehen.

Fir die Beschulung der aus der Ukraine gefliich-
teten Schiilerinnen und Schdler sind im Haus-
haltsplanentwurf 2023 rund 175 Mio. EUR
einschlieBlich der entsprechenden Personalmehr-
ausgaben eingeplant. Zudem werden fir die
Einrichtung zusatzlicher Platze fur den Offenen
Ganztag gut 50 Mio. EUR und fur die Weiter-
fuhrung des OGS-Helferprogramms 30 Mio. EUR
zur Verfuigung gestellt.

Dariiber hinaus wird die Eingangsbesoldung fiir
Lehrerinnen und Lehrer schrittweise auf die
Besoldungsstufe A 13 angehoben. Hierfiir werden
50 Mio. EUR etatisiert.

Klimaschutz, Umwelt und Energiewende

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien und die
Transformation des Energiesystems sollen in
verschiedenen Bereichen mit Energieprojekten
gefordert werden. Hierunter fallen das Foérder-
programm Photovoltaik, die Nutzung der Tiefen-
geothermie, die Transformation und der Ausbau
von Nah- und Fernwarme, die Ausweitung der
Férderung der Wasserstoffwirtschaft sowie der
kommunale Klimaschutz. Dafir werden rund
48 Mio. EUR eingeplant. Fur die Klimaschutz-
investitionen in die  nordrhein-westfalische
Industrie werden 40 Mio. EUR bereitgestellt.

Die schrittweise Starkung des Naturschutzes, der
Waldbrandpravention und des Hochwasser-
schutzes werden mit 22,5 Mio. EUR unterstitzt.

Innere Sicherheit

Der Geschaftsbereich des Ministeriums des
Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen erhalt
per Saldo 532 zusatzliche Stellen. Durch die im
Polizeibereich ausgebrachten 3.000 Einstellungs-
ermachtigungen  kann die  Polizeiprasenz
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dauerhaft weiter gesteigert werden. Hinzu
kommen 934 Planstellen zur Ubernahme
geprufter Polizeianwarterinnen und -anwarter.

Fur die Digitalisierung im Polizeibereich und die
Bekampfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder

werden rund 74 Mio. EUR  bereitgestellt.
Auflerdem werden insbesondere fir neue Stellen
im Katastrophenschutz gut 4 Mio. EUR
eingeplant.

Fliichtlingsaufnahmegesetz

Fir die im Rahmen des Gesetzes Uber die Zuwei-
sung und Aufnahme auslandischer Flichtlinge
(FIGAG)  entstandenen  Mehrbedarfe  der
Pauschalen an die Kommunen im Kontext des
russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und
steigender  Fluchtlingszahlen werden  rund
256 Mio. EUR etatisiert.

Im November dieses Jahres werden die Minister-
prasidentinnen und Ministerprasidenten auf
Einladung des Bundes Gesprache dartber fliihren,
wie eine gerechte Verteilung der Finanzierung von
flichtlingsbezogenen Kosten dauerhaft
umgesetzt und dynamisiert werden kann.

Familie

Die Weiterfihrung des Alltagshelferprogramms
und der Sprachkindertagesstatten werden mit
rund 149 Mio. EUR unterstitzt. Fir MalRnahmen
nach dem Landeskinderschutzgesetz werden
rund 75 Mio. EUR und fir den Belastungs-
ausgleich  bei der Jugendhilfe  weitere
100 Mio. EUR bereitgestellt.

Daruber hinaus befindet sich derzeit das KiTa-
Qualitatsgesetz im parlamentarischen Verfahren
des Bundes. Sollte dieses Gesetz wie geplant
umgesetzt werden, kann das Land Nordrhein-
Westfalen hieraus mit zusatzlichen Einnahmen
von rund 429 Mio. EUR rechnen, die dann zweck-
gebunden fur die in diesem Gesetz festgelegten
Zwecke auszugeben waren. Die entsprechenden
Einnahmen und Ausgaben wurden bislang nicht
etatisiert.

Weitere MaBRnahmen

Die Verwerfungen am Energiemarkt mit stark
steigenden Preisen flr Energietrager wie Strom
und Gas gehen auch nicht an Nordrhein-
Westfalen spurlos vorbei, da das Land selbst mit
seinen Liegenschaften Endkunde ist und entspre-
chende Mehrausgaben zu leisten hat. Um diese
Belastung auffangen zu kénnen, wurde im Haus-
haltsplanentwurf eine Risikovorsorge im Umfang
von 300 Mio. EUR geschaffen.
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Das Sondervermdgen »Risikoabschirmung
WestLB AG* hat die Aufgabe, etwaige Risiken aus
der fortschreitenden Abwicklung der ehemaligen
WestLB AG aufzufangen und auszugleichen.
Nach einer Prognose des Portfolioverwalters ware
der Bestand des Sondervermdgens nur noch
auskémmlich, um alle etwaigen Risiken bis zum
Ende des Jahres 2023 abzudecken. Daher hat
sich die Landesregierung entschlossen, den Liqui-
ditdtsbestand um 220 Mio. EUR zu verstarken.
Dadurch werden alle denkbaren Risiken bis zum
Ende der laufenden Legislaturperiode abgedeckt.
Das seit dem Jahr 2020 bestehende Landes-
programm zur Kompensation der Stadte und
Gemeinden bei Verzicht auf die Erhebung von
StraBenbaubeitragen wird im Umfang von
65 Mio. EUR fortgefuhrt.

2.4 MalRnahmen der Krisenbewaltigung

Die Corona-Pandemie hat sich seit ihrem
Ausbruch im Marz 2020 massiv auf samtliche
Bereiche des taglichen Lebens in Deutschland
ausgewirkt. Sie hat innerhalb weniger Monate in
Wirtschaft und Gesellschaft, im Staatshaushalt, in
der Bildung sowie im Verkehr zu auler-
gewohnlichen  Entwicklungen  gefihrt.  Die
besonders einschneidenden Veranderungen in
der Corona-Pandemie waren unter anderem eine
tiefe Rezession der deutschen Wirtschaft, in der
das Bruttoinlandsprodukt nach zehn Jahren des
Wachstums im Jahr 2020 um -4,5 % einbrach.
Diese Lucke konnte zwar im Jahr 2021 weitest-
gehend wieder geflllt und im Jahr 2022 auf
Vorkrisenniveau geschlossen werden, wird
seitdem allerdings durch den russischen Angriffs-
krieg auf die Ukraine Uberlagert.

Diese Entwicklung hatte einen signifikanten
Einfluss auf das Konsumverhalten der privaten
Haushalte. Dieses sank im Jahr 2020 &hnlich
stark wie das Bruttoinlandsprodukt, konnte im
Anschluss aber eine gleichermallen positive
Entwicklung nehmen. Unter der Konsumzurick-
haltung hatte das Beherbergungs- und
Gaststattengewerbe in besonderem Malle zu
leiden. Wahrend der gesamten Zeit der Corona-
Pandemie, die immer wieder durch Lockdowns
gepragt wurde, konnte sich jedoch ein Dienst-
leistungssektor entgegen dem Trend sehr positiv
entwickeln. Dies war der Versand- und Internet-
handel, der ein Umsatzplus von knapp 30 % in
dieser Zeit erzielen konnte.
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In der gegenwartigen Energie- und Konjunktur-
krise ist ebenfalls ein deutlicher Einfluss auf das
Konsumverhalten der privaten Haushalte sowie
das Investitionsverhalten der Unternehmen fest-
zustellen. Dort ist insbesondere in den
kommenden Monaten mit deutlich negativen
Raten zu rechnen. Das ist im Wesentlichen der
Entwicklung der Energiekosten geschuldet.
Wahrend die Verbraucherpreise flir Gas vom Jahr
2015 bis zum November 2021 nahezu
unverandert blieben, haben sie sich seither mehr
als verdoppelt. Nach vollstandiger Preistber-
walzung erwarten die Analysten den Hohepunkt
im Sommer 2023. Dann dirften die Preise nahezu
bei dem 3,5-fachen des Vorkrisenniveaus liegen.
Um auch zukinftig Heiz- und Prozessenergie
bezahlbar zu halten und dafir Sorge zu tragen,
dass die negativen Auswirkungen auf Wohlstand
und Produktivitat beherrschbar bleiben, ist die
Politik aufgerufen, unterstiitzend einzugreifen.

Um insbesondere den negativen wirtschaftlichen
und gesundheitlichen Folgen der Corona-
Pandemie begegnen zu koénnen, startete die
Bundesregierung schon sehr frih ein Hilfs-
programm, welches der deutschen Wirtschaft in
Form von Krediten, Rekapitalisierungen, Blrg-
schaften und Garantien unter die Arme griff. Das
Land Nordrhein-Westfalen hat ebenso schnell mit
eigenen Malinahmen auf die Notsituation reagiert.
Am 24.03.2020 hat der Landtag das Nachtrags-
haushaltsgesetz 2020 (NHHG 2020) beschlossen.
Kernstlick dieses Gesetzes war die Errichtung
eines Sondervermégens, das der schnellen und
unbulrokratischen Finanzierung aller direkten und
indirekten Folgen der Bewaltigung der Corona-
Pandemie dient. Dieser sogenannte ,NRW-
Rettungsschirm® ist auf ein finanzielles Volumen
von bis zu 25 Mrd. EUR ausgelegt. Zu den

Schwerpunkten des ,NRW-Rettungsschirms®
gehdren neben der Kompensation der zu
erwartenden  Steuermindereinnahmen, dem

Kofinanzierungsanteil an dem Konjunktur- und
Krisenbewaltigungspaket des Bundes und dem
landeseigenen Nordrhein-Westfalen-Programm |
(Konjunkturpaket 1), eine Vielzahl von Einzel-
mafRnahmen, die zielgerichtet und effektiv an den
Stellen wirken, an denen sie dringend zur
Stabilisierung der Wirtschaft und zur Stlitzung des
Gemeinwesens bendtigt werden.

Die Finanzierung des Sondervermdgens erfolgt
durch Kreditaufnahmen. Die hierzu erforderliche

Zustimmung des Haushalts- und
Finanzausschusses des Landes Nordrhein-
Westfalen  erfolgt gemal  § 31 Abs. 2
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Haushaltsgesetz (HHG) auf Basis einer Vorlage
des Ministers der Finanzen im Wege einer
globalen Erméachtigung. Die Tilgung der aufgrund
der Corona-Pandemie aufgenommenen Kredite
erfolgt nach ausdriicklicher Regelung im NHHG
2020 konjunkturgerecht Uber einen Zeitraum von
bis zu 50 Jahren.

Zum Ende des Jahres 2022 wird der ,NRW-
Rettungsschirm® in  seiner jetzigen Form
auslaufen, da eine nur auf die Corona-Pandemie
bezogene Notsituation im Sinne der
Schuldenbremse nicht mehr angenommen
werden kann.

Wahrend der aktiven Unterstitzungszeit hat der
,NRW-Rettungsschirm® bis zum 30.09.2022 gut
230 EinzelmalRnahmen mit einem Volumen von
15,2 Mrd. EUR geférdert.

Mit einem Fordervolumen aus Landesmitteln von
3,5 Mrd. EUR hat der Gesundheitssektor flr den

Bereich der Krankenhauser, der Pflegeein-
richtungen sowie der Medizinforschung die bisher
grolRte  Unterstitzung  erfahren. Fir die

Unterstitzung von Unternehmen in Form der
Soforthilfe, der Uberbriickungshilfen oder des
Hartefallfonds  wurden 1,8 Mrd. EUR  zur
Verfiigung gestellt. Die unmittelbare Unter-
stlitzung der Kommunen belauft sich bis jetzt auf
ein Volumen von 2 Mrd. EUR und beinhaltet im
Wesentlichen die Kompensation der Gewerbe-
steuerausfalle des Jahres 2020. Fir den
Pandemieschutz an Schulen und Kindergéarten
sowie Kindertagesstatten wurden Mittel in einem
Umfang von 1,7 Mrd. EUR zur Beschaffung von
Selbsttests, Masken und ahnlichem bereitgestellt.
Die Verbesserung der allgemeinen Verkehrs-
infrastruktur, des  Offentlichen  Personen-
nahverkehrs sowie die Ausweitung des
Schulerverkehrs wird mit bis zu 1,2 Mrd. EUR
unterstitzt und fir die direkten MalRnahmen der
Corona-Impfungen und Leistungen nach dem
Infektionsschutzgesetz stehen 1,9 Mrd. EUR
bereit.

Neben den bewilligten EinzelmaRnahmen deckt
der ,NRW-Rettungsschirm“ auch die Steuer-
mindereinnahmen der Haushalte der Jahre 2020
bis 2022 ab. Das Volumen dieser Deckungs-
beitrage bemisst sich zu den Planungsgrofien im
Vergleich zum Vorkrisenniveau auf Basis der
Finanzplanung 2019 bis 2023. Im Jahr 2020
ergaben sich entsprechende Steuerminder-
einnahmen in Hohe von 4,1 Mrd. EUR, von
denen, nach Abzug der Verbesserungen im Haus-
haltsvollzug von 1,2 Mrd. EUR, noch
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2,9 Mrd. EUR durch den ,NRW-Rettungsschirm®
getragen wurden. Fur das Jahr 2021 war eine
solche Kompensation nicht erforderlich und wird
es auf Basis der diesjghrigen  Mai-
Steuerschatzung auch im Jahr 2022 nicht sein.

Aus den Mitteln des ,NRW-Rettungsschirms* war
urspranglich auch eine Kreditierung an die
Gemeinden und Gemeindeverbande im Umfang
von 943 Mio. EUR fir das Jahr 2021 und
548,7 Mio. EUR fir das Jahr 2022 geplant. Diese
Betrage stellen die rechnerischen Minder-
einnahmen aus dem Gemeindefinanzierungs-
gesetz (GFG) im Vergleich zum Vorkrisenniveau
auf Basis der Finanzplanung 2019 bis 2023 dar.
Hierdurch soll den Gemeinden und Gemeinde-
verbdnden Planungssicherheit in der Krise
gewahrt werden. Aufgrund der zligigen Erholung
der Steuereinnahmen, kénnen diese Betrage aus
regularen Haushaltsmitteln geleistet werden, ohne
den ,NRW-Rettungsschirm“ hierfir in Anspruch
nehmen zu mussen. Diese kreditierten Betrage
sollen gemal bestehender Planungen zurlck-
gezahlt werden, wenn sich die wirtschaftliche
Situation der Kommunen wieder gebessert hat.

Zur Bekampfung der aktuellen Energie- und
Konjunkturkrise haben Bund, Lander und
Gemeinden bislang zwei Entlastungspakete
beschlossen, die Uberwiegend durch direkte Liqui-
ditatsmaRnahmen fir Entlastungen gesorgt
haben. Hierzu zahlen beispielsweise eine
Energiepauschale von 300 Euro je beschaftigter
Person, ein Kinderbonus von 100 Euro je Kind, ein
verbilligtes OPNV-Ticket oder die befristete
Reduzierung der Energiesteuer bei der Abgabe
von Kraftstoffen. Ein drittes Entlastungspaket,
welches weitere direkte Entlastungen fir zum
Beispiel Rentnerinnen und Rentner, Studierende
und Wohngeldempfangerinnen und -empfanger
sowie Steuererleichterungen fir alle Steuer-
pflichtigen vorsieht, wurde kirzlich von der
Bundesregierung beschlossen. Dieses Paket
befindet sich allerdings noch nicht in der
konkreten Umsetzung, da die Gesprache
zwischen den einzelnen staatlichen Ebenen ulber
eine faire Lastenverteilung noch  nicht
abgeschlossen sind. Darlber hinaus hat die
Bundesregierung ebenfalls beschlossen, Uber
sein Sondervermdgen ,Wirtschaftsstabilisierungs-
fonds“ einen Gaspreisdeckel zur Entlastung der
breiten Masse zu installieren. Durch die damit
angedachte Entlastung aller Konsumenten soll
erreicht werden, dass es nicht zu der von
Analysten erwarteten, weiteren Erhdéhung des
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Gaspreises auf das mehr als dreifache des
Vorkrisenpreises im Jahr 2023 kommt.

Erste Uberlegungen der Bundesregierung werden
von einer Gutachter-Kommission Mitte Oktober
2022 vorgestellt. Da aber weder der Umfang
zukunftiger Unterstitzungsmaflnahmen noch die
konkrete Ausgestaltung des Gaspreisdeckels
derzeit bekannt sind, ist es auch schwer zu
prognostizieren, wie hoch die Lasten im Landes-
haushalt Nordrhein-Westfalen zukinftig sein
werden. Die Landesregierung wird sich daher alle
Optionen offenhalten, um gegebenenfalls schnell
auf sich ergebende Notwendigkeiten und Veran-
derungen in der Beurteilung der aktuellen Lage
reagieren zu kénnen.

2.5 Vermogen

Das Vermdgen des Landes Nordrhein-Westfalen
besteht im Wesentlichen aus Extrahaushalten,

Sondervermdgen, Landesbetrieben, Unterneh-
mensbeteiligungen  und  sonstigen  Geld-
forderungen.

Bei den Extrahaushalten und Sondervermdégen
handelt es sich um rechtlich unselbststandige
Einrichtungen einer offentlichen Gebietskdrper-
schaft, die getrennt vom Ubrigen Vermdgen
gehalten und fir ganz bestimmte Aufgaben
geschaffen werden. Von der Errichtung eines
solchen Vermégens wird dann Gebrauch
gemacht, wenn die spezifische Erflllung der dem
jeweiligen Extrahaushalt beziehungsweise
Sondervermdgen zugewiesenen Aufgabe auller-
halb des Gefliges der offentlichen Haushalts-
fuhrung effektiver umgesetzt werden kann.

Demgegeniber handelt es sich bei den Landes-
betrieben zwar ebenfalls um eine rechtlich
unselbststdndige Unternehmensform. Diese ist
aber in der Regel erwerbswirtschaftlich ausge-
richtet und steht in Konkurrenz zu privatwirt-
schaftlichen Mitbewerbern. Landesbetriebe sind
finanzwirtschaftlich aus dem jeweiligen Landes-
haushalt ausgegliedert.

Die Erflllung der Aufgaben des Landes kdnnen
durch eigene Behdérden, aber auch durch
offentlich-rechtliche oder privatrechtliche Unter-
nehmen erfolgen. Hierfir kann das Land unter
bestimmten Voraussetzungen Unternehmens-
beteiligungen eingehen.



Landeshaushalt Nordrhein-Westfalen

2.5.1 Kapitalvermdgen

Das Kapitalvermdégen des Landes Nordrhein-
Westfalen besteht aus verschiedenen zweck-
gebundenen Ricklagen sowie einer Allgemeinen
Rucklage und dem sonstigen Kapitalvermogen.
Rucklagen sind eine besondere Art des Vermo-
gens einer o6ffentlichen Gebietskérperschaft und
haben den Charakter einer finanziellen Reserve,
die fur ganz bestimmte und gesetzlich normierte
Zwecke vorgehalten wird. Sie dienen in erster
Linie der Sicherstellung der Zahlungsfahigkeit,
soweit Anspriiche auf Auszahlung auf Grundlage
des bei der Errichtung der jeweiligen Ricklage
bestimmten Zwecks, geltend gemacht werden.
Unter das sonstige Kapitalvermogen fallen
Forderungen des Landes aus Darlehens-
vergaben, Restkaufgeldern und  Voraus-
zahlungen.

Riicklagen

Zum 31.12.2021 bestanden Riicklagen geman
§ 62 Landeshaushaltsordnung Nordrhein-
Westfalen (LHO NRW) in Form von drei Sonder-
vermdgen und einer Allgemeinen Ricklage:

e Sondervermdgen ,Risikoabschirmung WestLB
AG* nach dem Gesetz zur Errichtung eines Fonds
flr eine Inanspruchnahme des Landes Nordrhein-
Westfalen aus der im Zusammenhang mit der
Risikoabschirmung zugunsten der WestLB AG
erklarten Garantie (Risikofondsgesetz — RiFoG):

820,6 Mio. EUR,

e Sondervermogen ,Abrechnung Finanzmarkt-
stabilisierungsfonds® nach dem Gesetz zur
Errichtung eines Fonds fir die Beteiligung des
Landes Nordrhein-Westfalen an den finanziellen
Lasten des Finanzmarktstabilisierungsfonds des
Bundes (Abrechnungsfondsgesetz AFoG):

402,7 Mio. EUR,

e Sondervermdgen ,Pensionsfonds des Landes
Nordrhein-Westfalen® nach dem Gesetz zur
Errichtung des Pensionsfonds des Landes
Nordrhein-Westfalen (Pensionsfondsgesetz
Nordrhein-Westfalen PFoG): rund

14.411,1 Mio. EUR" sowie

¢ Allgemeine Rucklage: 1.257,1 Mio. EUR. Flr
das Jahr 2023 ist eine Entnahme in Hohe von

492,1 Mio. EUR geplant.

Der Vermdgensbestand umfasst Stiickzinsanspriiche und Dividenden-
forderungen.
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Sonstige Kapitalvermogen

Das sonstige Kapitalvermdégen des Landes
Nordrhein-Westfalen besteht zum ganz tberwie-
genden Teil aus Forderungen.

Hierzu gehdrt auch eine Forderung des Landes
gegenuber der NRW.BANK aus einem Nachrang-
darlehen. Diese bezeichnet mit einem Volumen
von 1,3 Mrd. EUR auch die betragsmaRig grofite
Einzelforderung.

Daneben bestehen noch Forderungen auf Ruck-
zahlung von Zins- und Kapitalbetragen aus
Darlehensvergaben friiherer Jahre, sowie aus
Restkaufgeldern und Vorauszahlungen. Insge-
samt belduft sich dieser Forderungsbestand auf
Basis des Rechnungsabschlusses des Jahres
2021 auf 487,6 Mio. EUR.

252 Extrahaushalte
Nordrhein-Westfalen

des Landes

Extrahaushalte sind rechtlich unselbstandige
Einheiten des Landes, die getrennt vom ubrigen
Vermdgen verwaltet werden. Zu den Extrahaus-
halten zahlen alle O6&ffentlichen Fonds sowie
Einrichtungen und Unternehmen, die nach den
Kriterien des Europaischen Systems der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen dem Sektor
Staat zuzurechnen sind. Als Sektor Staat wird im
Allgemeinen der offentliche Gesamthaushalt, der
aus Kern- und Extrahaushalten besteht,
bezeichnet. Extrahaushalte werden grundsatzlich
nicht in die Schuldenbremse einbezogen.

Die diesbezlglichen Einnahmen, Ausgaben und
Schulden der Extrahaushalte werden seit dem
Jahr 2019 von den statistischen Amtern des
Bundes und der Lander auf www.statistikportal.de
und auf www.destatis.de veroffentlicht und sind
Bestandteil der amtlichen Finanzstatistik.

Das Statistische Bundesamt hat dem Land
Nordrhein-Westfalen zum 31.12.2021 insgesamt
126 Extrahaushalte (teilweise anteilig)
zugeordnet, darunter fallen zum Beispiel die Erste
Abwicklungsanstalt, Hochschulen, Sonderver-
mdgen und Landesbetriebe.

Zum Ende des Jahres 2021 lag die Verschuldung
der Extrahaushalte des Landes bei insgesamt
40 Mrd. EUR. Die betragsmalfig groRten Anteile
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daran entfallen auf die Erste Abwicklungsanstalt,
den ,NRW-Rettungsschirm“ und den Bau- und
Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen. Insge-
samt belduft sich deren Anteil auf 94 % der
Gesamtverschuldung der Extrahaushalte.

Bis einschliellich des Jahres 2019 wurde die
Verschuldung der Extrahaushalte kontinuierlich
abgebaut, was im Wesentlichen auf den Riickbau
der Verbindlichkeiten zurtickzufiihren war, die die
Erste Abwicklungsanstalt von der WestLB AG/
Portigon AG libernommen hatte.

In den Jahren ab 2020 ist der Schuldenstand
aufgrund der durch die Corona-Pandemie
verursachten Kosten wieder angestiegen. Die
Finanzierung dieser Ausgaben erfolgt Uber eine
Kreditaufnahme im Kernhaushalt des Landes
Nordrhein-Westfalen, wird aber dem ,NRW-
Rettungsschirm® in der Statistik zugerechnet und
dort als eine Verbindlichkeit gegentber
offentlichen Haushalten, also gegenliber dem
Land Nordrhein-Westfalen, ausgewiesen.

Verschuldung der Extrahaushalte in Nordrhein-Westfalen
—in Mrd. EUR -

M2015 w2016 ®2017 ®2018 ®2019 ®2020 ®2021

Der positive Finanzierungssaldo der Extrahaus-
halte hat sich seit dem Jahr 2017 kontinuierlich
verbessert. Im Jahr 2019 betrug der Uberschuss
rund 3,3 Mrd. EUR und hat sich somit gegenliber
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dem Jahr 2018 (rund 1,4 Mrd. EUR) mehr als
verdoppelt. Im Jahr 2020 lag der Finanzierungs-
saldo bei 4,2 Mrd. EUR und im Jahr 2021 bei
5,1 Mrd. EUR.
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Finanzierungssaldo der Extrahaushalte in Nordrhein-Westfalen
—in Mio. EUR —
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M2015 W2016 ®2017 ®2018 ®W2019 W2020 W2021

Rechtsgrundlage fur die Erhebung entspre-
chender Daten durch das Statistische Bundesamt
ist das Finanz- und Personalstatistikgesetz
(FPStatG) in Verbindung mit dem Bundesstatistik-
gesetz (BStatG). Die Auskunftspflicht ergibt sich
aus § 11 FPStatG in Verbindung mit § 15 BStatG.
Es besteht also eine gesetzliche Verpflichtung zur
Datenmeldung, die in Nordrhein-Westfalen Uber-
wiegend direkt von den als Extrahaushalte
betrachteten Einheiten oder uber den Landes-
betrieb Information und Technik Nordrhein-
Westfalen erfolgt.

Das Statistische Bundesamt ist nach den §§ 1ff.
des BStatG im Rahmen seiner fachstatistischen
Arbeit unabhangig und nicht weisungsgebunden.
Die Extrahaushalte werden ausschlieRlich vom
Statistischen Bundesamt auf der Grundlage des
Europaischen Systems der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen festgelegt und den jeweiligen
Gebietskorperschaften zugeordnet. Die Fest-
legung der Extrahaushalte wird insoweit nicht mit
den Landern abgestimmt.

2.5.2.1 Sondervermdgen

Sondervermogen entstehen durch ein Gesetz und
sind zur Erfillung spezifischer Aufgaben des
Landes bestimmt. Da es sich bei den
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Sondervermdgen um rechtlich unselbststandige
und getrennt vom Ubrigen Vermodgen verwaltete
Teile des Landes handelt, zahlen auch sie zu den
Extrahaushalten.

Zu den groRBeren Sondervermdgen des Landes
Nordrhein-Westfalen zahlen:

Risikoabschirmung WestLB AG

Im Oktober des Jahres 2008 wurde das Sonder-
vermogen ,Risikoabschirmung WestLB AG" durch
das ,Gesetz zur Errichtung eines Fonds fir eine
Inanspruchnahme des Landes Nordrhein-
Westfalen aus der im Zusammenhang mit der
Risikoabschirmung zugunsten der WestLB AG
erklarten Garantie (Risikofondsgesetz — RiFoG)*
errichtet.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich vertrag-
lich verpflichtet, bis zu einer Héhe von 5 Mrd. EUR
das Ausfallrisiko aus Finanzinstrumenten zu Gber-
nehmen, deren Risiko die frihere WestLB AG am
31.12.2007 getragen hat und die auf die Zweck-
gesellschaft ,Phoenix Light SF DAC* Uibertragen
worden sind.

Das Sondervermdgen »Risikoabschirmung
WestLB AG“ hat die Aufgabe, im Fall der Inan-
spruchnahme des Landes aus der Garantie fir die
Phoenix-B-Note oder aus der zugunsten der
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Ersten Abwicklungsanstalt Gbernommenen Eigen-
kapitalgarantie in Héhe von 72,5 Mio. EUR und
der eingegangenen Verlustausgleichspflicht dem
Landeshaushalt die entsprechenden Mittel zur
Verfligung zu stellen.

Aufgrund einer groRvolumigen Garantieziehung
hat sich der Liquiditdtsbestand deutlich
vermindert. Durch eine Starkung der Vermégens-
basis im Jahr 2023 um 220 Mio. EUR, werden die
Liquiditatsreserven  wieder auf ein Mal
angehoben, das alle denkbaren Risiken bis zum
Ende der laufenden Legislaturperiode abdeckt.

Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds

Der Bund hat durch das Finanzmarktstabili-
sierungsfondsgesetz (FMStFG) vom 17.10.2008
einen Fonds unter der Bezeichnung ,Finanzmarkt-
stabilisierungsfonds® errichtet. In dem Gesetz ist
die Beteiligung der Lander an den finanziellen
Lasten, die durch eine Inanspruchnahme des
Fonds entstehen, geregelt. Die konkrete Hohe der
jeweiligen Belastung kann erst nach Abwicklung
des Fonds ermittelt werden. Der Fonds dient der
Stabilisierung des Finanzmarktes durch Uberwin-
dung von Liquiditdtsengpassen und durch
Schaffung der Rahmenbedingungen zur Starkung
der Eigenkapitalbasis von Unternehmen.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat am
03.02.2009 das Sondervermogen ,Abrechnung
Finanzmarktstabilisierungsfonds®  durch  das
.Gesetz zur Errichtung eines Fonds flr die
Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen an
den finanziellen Lasten des Finanzmarktstabili-
sierungsfonds des Bundes (Abrechnungsfonds-
gesetz — AFoG)“ errichtet.

Das Sondervermdgen dient der kontinuierlichen
Ansammlung von Mitteln zur Finanzierung der
vom Land Nordrhein-Westfalen zu tragenden
finanziellen Lasten aus der Inanspruchnahme des
Finanzmarktstabilisierungsfonds. Die im Sonder-

vermdégen  ,Abrechnung  Finanzmarktstabili-
sierungsfonds® angesammelten Mittel werden
daher dem Landeshaushalt zur Verfligung

gestellt, wenn und soweit der Bund den Finanz-
marktstabilisierungsfonds gegeniber den
Landern abrechnet.

Pensionsfonds des Landes Nordrhein-

Westfalen

~Pensionsfonds des Landes Nordrhein-
wurde am 01.01.2017 zur

Der
Westfalen®
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Finanzierung und Sicherung der Versorgungs-
ausgaben des Landes errichtet und dient
ausschlieBlich der Vorsorge fir dessen
Versorgungsausgaben. Der Pensionsfonds [6st
die bisherigen Sondervermdgen ,Versorgungs-
ricklage des Landes Nordrhein-Westfalen® und
.versorgungsfonds des Landes Nordrhein-
Westfalen® ab.

Das Ministerium der Finanzen ist gemall §6
Abs. 6 Pensionsfondsgesetz NRW (PFoG)
ermachtigt, Anlagerichtlinien fir den Pensions-
fonds zu erlassen. Damit verpflichtet sich das
Ministerium der Finanzen, im Rahmen der
Beurteilung von Sicherheit und Rentabilitat auch
die Nachhaltigkeit der Kapitalanlage angemessen
zu berucksichtigen.

Zum 31.12.2021 konnte der Fonds uber ein
Vermogen von 14,4 Mrd. EUR verfligen. Dieses
war zu 33 % in Aktien und zu 67 % in festverzins-
lichen Wertpapieren angelegt. Die durchschnittlich
jahrliche Rendite seit dem Jahr 2009 betragt rund
3,7 %.

NRW-Rettungsschirm

Am 24.03.2020 wurde durch das ,Gesetz zur
Errichtung  eines  Sondervermdgens  zur
Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen
der Bewaltigung der Corona-Krise®* (NRW-
Rettungsschirmgesetz) der sogenannte ,NRW-
Rettungsschirm® errichtet.

Aufgabe dieses Sondervermdgens, das einen
Umfang von bis zu 25 Mrd. Euro annehmen kann,
ist der Ausgleich beziehungsweise die
Finanzierung aller Corona bedingten Ausgaben
und Steuermindereinnahmen. Die Finanzierung
des ,NRW-Rettungsschirms® erfolgt Uber eine
Kreditaufnahme im Landeshaushalt. Die Nutzung
der Kreditermachtigungen steht unter dem
Vorbehalt der Einwilligung durch den Haushalts-
und Finanzausschuss des Landes Nordrhein-
Westfalen.

Zu den Schwerpunkten des ~NRW-
Rettungsschirms® gehéren neben der Kompen-
sation der Steuermindereinnahmen, dem
Kofinanzierungsanteil an dem Konjunktur- und
Krisenbewaltigungspaket des Bundes und dem
landeseigenen Nordrhein-Westfalen-Programm |
(Konjunkturpaket 1), eine Vielzahl von Einzelmal3-
nahmen, die zielgerichtet und effektiv an den
Stellen wirken, an denen sie dringend zur
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Stabilisierung der Wirtschaft und zur Stutzung des
Gemeinwesens bendtigt werden.

Zu den grofiten MalRnahmen gehdéren die Unter-
stlitzung von Kleinunternehmern und Soloselbst-
sténdigen als ergdnzendes Landesprogramm zum
Soforthilfeprogramm des Bundes, Investitionen in
die Gesundheitsinfrastruktur durch Unterstlitzung
von Universitatskliniken und Krankenhausern, die
Umsetzung von gesundheitsbezogenen MafR-
nahmen wie die Installation einer Impf-
zentrenstruktur und Durchfiihrung von Impfungen,
Bereitstellung von umfangreichen Testangeboten
und entsprechender Schutzausristung sowie die
Kompensation der im Landeshaushalt
angefallenen Steuermindereinnahmen.

Zu diesem Zweck hat der Haushalts- und Finanz-
ausschuss des Landes Nordrhein-Westfalen bis
zum 30.09.2022 gut 230 EinzelmalBnahmen
genehmigt. Der diesbezlglich bewilligte Ausga-
benrahmen der reinen Landesmittel belduft sich
auf rund 15,2 Mrd. EUR. Von diesen sind zum
oben genannten Stichtag 11,1 Mrd. EUR zur
Auszahlung gelangt. Diesem Betrag ist die
Kompensation der Steuermindereinnahmen im
Jahr 2020 in Hoéhe von 2,9 Mrd. EUR hinzu-
zurechnen. Zusatzlich verstarkt der zugefiihrte
Uberschuss des Haushaltsjahres 2021 in Héhe
von 1,1 Mrd. EUR den Liquiditatsbestand. Die
erteilte Genehmigung zur Aufnahme von Krediten
zur Finanzierung der entsprechenden
MaRnahmen belduft sich auf 20 Mrd. EUR.

Zum Ende des Jahres 2022 wird der ,NRW-
Rettungsschirm® in seiner jetzigen Form
auslaufen, da eine nur auf die Corona-Pandemie
bezogene Notsituation im Sinne der Schulden-
bremse nicht mehr angenommen werden kann.

Wiederaufbauhilfe Nordrhein-Westfalen

Im Juli des Jahres 2021 ereignete sich mit dem
Starkregen und Hochwasserereignis im Ahrtal die
grélRte Naturkatastrophe in der Geschichte
Nordrhein-Westfalens. Zigtausend Menschen,
Unternehmen sowie Stadte und Gemeinden
waren massiv von der Starkregen- und
Hochwasserkatastrophe betroffen und leiden zum
Teil immer noch unter den Folgen.

Bund und Lander haben sich auf die Einrichtung
eines Fonds ,Aufbauhilfe 2021 in H6he von bis zu
30 Mrd. EUR geeinigt, aus dem die finanziellen
Mittel zur Beseitigung der Schaden sowie zum
Aufbau der zerstorten beziehungsweise bescha-
digten Infrastruktur bereitgestellt werden. Die
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WiederaufbaumalRnahmen in den Landern
Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bayern
und Sachsen in Hohe von 28 Mrd. EUR werden je
zur Halfte von Bund und Landern finanziert. Die
verbleibenden 2 Mrd. EUR tragt der Bund zur
Finanzierung von eigenen Malihahmen alleine.

Die Beteiligung der Landergesamtheit erfolgt tiber
eine Anpassung der vertikalen Verteilung des
Umsatzsteueraufkommens Uber einen Zeitraum
von 30 Jahren. Der Bund hat hierzu das Sonder-
vermogen ,Aufbauhilfe 2021“ (Aufbauhilfefonds-
Errichtungsgesetz 2021 AufbhEG 2021) errichtet
und zunachst mit 16 Mrd. EUR dotiert. Davon
stehen nach Abzug von 2 Mrd. EUR den Landern
14 Mrd. EUR  zur Verflgung. Der Abfinan-
zierungsanteil des Landes Nordrhein-Westfalen
an diesem Betrag bemisst sich nach seinem
Einwohneranteil und betragt in den Jahren 2021
bis 2050 jahrlich rund 50,3 Mio. EUR.

Die Dotierung der weiteren Mittel in Héhe von bis
zu 14 Mrd. EUR erfolgt nach MaRgabe des
jeweiligen Bundeshaushaltsplans. Die Abfinan-
zierung durch die Lander wird dann entsprechend
dem vorstehend beschriebenen Verfahren
angepasst.

In Ausfiihrung des Gesetzes zur Errichtung eines
Sondervermoégens zur Beseitigung der von der
Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli
2021 verursachten Schaden und zum Wieder-
aufbau der zerstorten oder beschadigten Infra-
struktur (NRW-Wiederaufbauhilfegesetz 2021) ist
der Fonds ,Wiederaufbauhilfe  Nordrhein-
Westfalen 2021 als Sondervermdgen des Landes
errichtet worden. Das Sondervermoégen des
Landes hat die Aufgabe, die aus dem Sonder-
vermogen ,Aufbauhilfe 2021“ des Bundes bereit-
gestellten Mittel zu vereinnahmen und fiir die nach
dem Bundesgesetz festgelegten Zwecke zu
verausgaben. Bis zum Stichtag 30.09.2022
wurden rund 793 Mio. EUR fiir entsprechende
UnterstitzungsmalRnahmen verausgabt.

Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-
Westfalen

Im Geflige der Extrahaushalte nimmt der Bau- und
Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen
aufgrund seiner Teilrechtsfahigkeit eine Sonder-
stellung ein.

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-
Westfalen ist der zentrale Liegenschafts-
dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen. Er
ist Eigentimer der meisten Grundsticke und
Gebaude des Landes. Mit rund 4.100 Gebauden,
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einer Mietfliche von etwa 10,4 Mio. m* und
jahrlichen Erlésen von rund 1,4 Mrd. EUR bewirt-
schaftet er eines der grofiten Immobilienportfolios
Europas. Seine Dienstleistungen umfassen unter
anderem die Bereiche Entwicklung und Planung,
Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung
und Verkauf von technisch und architektonisch
hoch komplexen Landesimmobilien. Darlber
hinaus plant und realisiert der Bau- und
Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen die
zivilen und militdrischen Baumaflnahmen des
Bundes in Nordrhein-Westfalen. Uber seine
Geschaftstatigkeit legt er periodisch Rechenschaft
ab und dokumentiert dies in dem jeweiligen
Jahresabschlussbericht. Zugleich leistet der Bau-
und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen
mit seiner Arbeit einen wesentlichen Beitrag zur
Erreichung der baupolitischen Ziele des Landes,
etwa in Sachen Klimaschutz.

2.5.2.2 Landesbetriebe

Zur Sphare des Landes Nordrhein-Westfalen
gehoren auch sechs Landesbetriebe, die nach der
Definition der amtlichen Statistik ebenfalls zu den
Extrahaushalten zahlen.

Landesbetriebe sind in der Regel rechtlich
unselbststandige Ausgliederungen und besitzen
eine eigenstandige Haushaltsfiihrung neben dem
Kernhaushalt des Landes. Dennoch gehéren sie
zur offentlichen Verwaltung und kénnen hoheit-
liche Aufgaben wahrnehmen, die sie nach
betriebswirtschaftlichen Grundsatzen erfiillen.

Zu den Landesbetrieben in Nordrhein-Westfalen
gehoren:

Landesbetrieb Information und Technik

Nordrhein-Westfalen

Der Landesbetrieb Information und Technik
Nordrhein-Westfalen ist zentraler IT-Dienstleister
und steht allen Geschéaftsbereichen der Landes-
verwaltung, dem Landtag sowie dem
Landesrechnungshof zur Durchfiihrung von
Aufgaben der Informationstechnik zur Verfigung.

Neben dem Betrieb der Kommunikations- und IT-
Infrastruktur der Landesverwaltung (Datenverar-
beitungszentrale, Landesverwaltungsnetz) berat
und unterstitzt er die Behdrden und Einrichtungen
des Landes bei IT-Vorhaben. Zu den umfang-
reichen Dienstleistungen, die der Landesbetrieb
der Landesverwaltung anbietet, gehdren
insbesondere Anwendungen im Bereich des
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E-Governments, der Kommunikation und Rechen-
zentrumsleistungen, die Softwareentwicklung und
der -betrieb, Serviceleistungen und Wartung,
Druck und Versand von Verwaltungsakten sowie
Beschaffungen und Ausschreibungen.

Der separate Geschéftsbereich ,Statistik” ist die
amtliche Statistikstelle des Landes Nordrhein-
Westfalen. Zu den Aufgaben in diesem Bereich
gehoren die Durchfuhrung, Auswertung, Analyse
und Weiterentwicklung sowie Veréffentlichung der
durch  EU-, Bundes- und Landesrecht
angeordneten Statistiken, die Mitwirkung bei der
Vorbereitung und Durchfiihrung von Wahlen und
Volksabstimmungen, die Bereitstellung der
Landesdatenbank sowie die Unterstitzung und
Beratung des Landtages, des Landesrechnungs-
hofes und der Landesverwaltung insgesamt bei
statistischen Fragen.

Landesbetrieb StraRenbau Nordrhein-
Westfalen
Der Landesbetrieb Strallenbau Nordrhein-

Westfalen plant, baut und betreibt den GroRteil an
Bundes- und LandesstralBen in Nordrhein-
Westfalen. Das betreute StralRennetz umfasst
insgesamt ca. 16.500 km mit ca. 6.800 Brlicken-
bauwerken. Hinzu kommen tber 7.000 km Rad-
wege sowie 1.000 km KreisstraRen. Die
Zustandigkeit fir den Bau, die Pflege und Instand-
haltung der Bundesautobahnen ist mit Wirkung
zum 01.01.2021 auf die Autobahn GmbH des
Bundes Ubergegangen.

Zur Erledigung der ihm Ubertragenen Aufgaben
finanziert sich der Landesbetrieb im Wesentlichen
durch Zufiihrungen aus dem Landeshaushalt
sowie durch Zuwendungen des Bundes. Der
Zufihrungsbetrag aus dem Landesbetrieb unter-
teilt sich in Zufihrungen zum laufenden Betrieb
und in die Zufihrungen zu betrieblichen Investi-
tionen.

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen

Der Geologische Dienst Nordrhein-Westfalen ist
die zentrale geowissenschaftliche Einrichtung des
Landes Nordrhein-Westfalen. Er untersucht
landesweit den Untergrund, erfasst, sammelt und
dokumentiert untergrundbezogene Daten,
interpretiert diese und stellt sie in einem
Fachinformationssystem fur Planungen und
Problemlésungen bei allen untergrundbezogenen
Fragestellungen zur Verfiigung. Des Weiteren
nimmt er als geologische Landesanstalt nach dem
Geologiedatengesetz  (GeolDG) wesentliche
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Funktionen im o&ffentlichen Interesse, insbeson-
dere fir die Daseinsfirsorge und die Risiko-
bewertung, wahr.

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen

Nordrhein-Westfalen

Der Landesbetrieb Mess- und Eichwesen
Nordrhein-Westfalen nimmt fast ausschlieRlich
hoheitliche Aufgaben wahr. Kernaufgabe ist der
Vollzug der Bestimmungen im gesetzlich
geregelten Mess- und Eichwesen. Weitere
wesentliche Aufgaben obliegen ihm im Rahmen
der Fertigpackungsverordnung, des Waffen-
gesetzes (Beschussrecht), der regionalen Uber-
wachung der Umweltradioaktivitat, der Erteilung
von Ausnahmen nach der Gefahrgutverordnung
Stralle und der Baumusterzulassung.

Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Das Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen
nimmt seine Aufgaben als Betrieb gewerblicher
Art wahr. Die Geschéaftstatigkeit umfasst die
Durchfihrung der Prifungen von Stoffen,
Produkten, Anlagen sowie Verfahren im offent-
lichen Interesse mit dem Ziel, die Allgemeinheit
gegen Gefahren zu sichern und die Wirtschaft in
der Qualitatssicherung zu unterstutzen.

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-
Westfalen

Der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-
Westfalen ist Teil der Forstverwaltung des Landes
Nordrhein-Westfalen. Er nimmt Aufgaben im
Rahmen der Geschéftsfelder ,Landeseigener
Forstbetrieb®, ,Forstliche Dienstleistungen® und
.Hoheit* wahr. Seine Aufgaben ergeben sich
insbesondere aus dem Bundeswaldgesetz
(BWaldG) und dem Landesforstgesetz (LFoG)
beziehungsweise der eigenen Satzung. Er ist flr
die Erhaltung und Vermehrung des Wald-
bestandes und die Sicherung seiner Nutz-,
Schutz- und Erholungsfunktion im Sinne einer
umfassenden Nachhaltigkeitsdefinition des LFoG
verantwortlich.

AulBerdem st er eine Einheitsforstverwaltung
(Sonderverwaltung), das heil3t er bewirtschaftet
den Staatswald des Landes Nordrhein-Westfalen,
unterstitzt die privaten und kommunalen Wald-
besitzerinnen und -besitzer als Dienstleister und
ist als Forstbehdrde fir die Erhaltung des Waldes
und die Férderung der Forst- und Holzwirtschaft
verantwortlich.
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2.5.3 Unternehmensbeteiligungen

Im Rahmen der Daseinsvorsorge gehort es zu den
Aufgaben des Landes Nordrhein-Westfalen, sich
unter anderem um die Gesundheitsversorgung,
die Infrastrukturpflege, die Foérderung und
Regulierung der Wirtschaft sowie die Kultur-
forderung zu kimmern. Die Administration der
entsprechenden Aufgabe obliegt dem jeweils
zustandigen Landesministerium.

Die Erfillung dieser Aufgaben kann durch eigene
Behdrden aber auch durch o6ffentlich-rechtliche
oder privatrechtliche Unternehmen erfolgen, an
denen sich das Land Nordrhein-Westfalen, zum
Zwecke einer spezifischen Aufgabenerledigung,
Uber eine Unternehmensbeteiligung engagiert.

Offentlich-rechtliche Unternehmen sind Einrich-
tungen mit eigener Rechtspersonlichkeit, deren
Zweck, Aufgaben und Organisation sich aus
einem sogenannten Errichtungs- oder
Grindungsgesetz ergeben. Das bekannteste
Beispiel ist die NRW.BANK (vergleiche Kapitel
4.3). Sie hat den staatlichen Auftrag, das Land und
seine kommunalen Korperschaften bei der Erfil-
lung ihrer offentlichen Aufgaben, insbesondere in
den Bereichen der Struktur-, Wirtschafts-, Sozial-
und Wohnraumpolitik, zu unterstitzen und dabei
Férdermalinahmen und -gelder im Einklang mit
den Beihilfevorschriften der Europaischen Union
durchzufihren und zu verwalten. Unter den
Voraussetzungen, dass ein wichtiges Landes-
interesse besteht und der vom Land angestrebte
Zweck sich nicht besser und wirtschaftlicher auf
andere Weise erreichen lasst (§ 65 Landeshaus-
haltsordnung Nordrhein-Westfalen (LHO NRW)),
kann das Land seine Aufgaben auch durch eine
Beteiligung an einem privatrechtlichen Unter-
nehmen erflllen lassen. Ein Beispiel flr eine
Landesbeteiligung an einem privatrechtlichen
Unternehmen ist die mittelbare Beteiligung an der
Duisburger Hafen AG zu 66,67 % Uber die Beteili-
gungsverwaltungsgesellschaft des Landes
Nordrhein-Westfalen mbH. Der Duisburger Hafen
ist der groRte Binnenhafen der Welt und hat einer-
seits eine besondere wirtschaftliche Bedeutung
fur das Land, andererseits aber auch eine infra-
strukturelle Bedeutung weit Uber die Landes-
grenzen hinaus.

Zum Stichtag 31.12.2021 war das Land
Nordrhein-Westfalen an 49 Unternehmen unmit-
telbar beteiligt, daneben ist das Land an weiteren
knapp 150 Unternehmen mittelbar beteiligt. Die
Beteiligungsfuhrung wird fachbezogen von dem
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jeweiligen  Landesministerium  Ubernommen.
Detaillierte Informationen zu samtlichen Unter-
nehmen, an denen das Land eine Beteiligung halt,
kénnen im jahrlichen Beteiligungsbericht des

2.6 Verschuldung

Die Verschuldung des Landes umfasst neben den
Kreditmarktschulden und den Schulden bei 6ffent-
lichen Haushalten auch Eventualverbindlichkeiten
aus Gewahrleistungen. Der Bestand der
Verschuldung zum  31.12.2021 und der

Landes Nordrhein-Westfalen auf der Internetseite
der Finanzverwaltung des Landes eingesehen
werden.

Eventualverbindlichkeiten ist der nachfolgenden
Ubersicht zu entnehmen.

Eine Ubersicht zum Vergleich der Schuldenstande
der Lander untereinander befindet sich im

Tabellenanhang.

Ubersicht iiber die Entwicklung des Schuldenstandes und der
Eventualverbindlichkeiten des Landes Nordrhein-Westfalen 2021

2021 Veranderung
in Mio. EUR | zum Vorjahr
Schuldenstand zum Abschluss des Kalenderjahres
Kreditmarktschulden " 158.772,7 4.698,5
Schulden bei 6ffentlichen Haushalten 896, 1 -124,6
Insgesamt 159.668,8 4.573,9
Eventualverbindlichkeiten
Biirgschaften insgesamt 1.485,7 164,5
Wirtschaftsbetriebe 1.475,5 164,5
Unternehmen mit Landesbeteiligung 10,2 0,0
Riuckbiirgschaften insgesamt 1.119,7 43,2
Kreditgarantiegemeinschaften 892,8 43,2
Wohnungsbau 226,9 0,0
Garantien und sonstige Gewahrleistungsverpflichtungen 7.512,7 -230,9
Gewahrleistungsverpflichtungen insgesamt 10.118,1 -23,2

" Davon entfallen 15.816,4 Mio. EUR auf das Sondervermégen ,NRW-Rettungsschirm®.

2.6.1 \Verschuldung gegenuber dem

Kreditmarkt

Bei der Verschuldung gegentber dem Kreditmarkt
handelt es sich um den Ausweis fundierter
Schulden des Landes Nordrhein-Westfalen, die
sich aus der Aufnahme von Krediten zur
Finanzierung des Haushaltes ergeben. Das
Schuldenportfolio besteht Uberwiegend aus
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Wertpapieren und zu einem geringeren Anteil aus
Schuldscheindarlehen.

Das Verhaltnis von Wertpapieren zu Schuld-
scheindarlehen verschiebt sich marktgetrieben
immer weiter zugunsten der Emission von
Wertpapieren.
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Die vom Land emittierten Wertpapiere sind in der
Regel in Form von sogenannten Sammelschuld-
buchforderungen verbrieft, die zum Boérsenhandel
zugelassen sind. Das Volumen solcher Anleihen
liegt Uberwiegend zwischen 50 Mio. EUR und
2 Mrd. EUR. Mit handelbaren Einheiten von
mindestens 1.000 EUR stellen die Wertpapiere
des Landes ein sehr flexibles Instrument dar.
Demgegeniber sind Schuldscheindarlehen in
Laufzeit, Volumen und Verzinsung individuell auf
die spezifischen Anforderungen der Investoren
zugeschnitten. Das Volumen von Schuldschein-
darlehen Ubersteigt selten den Betrag von
100 Mio. EUR und als Namenspapiere sind diese
nicht bérsennotiert, da der Anspruch auf Zahlung
von Zins- und Kapitalbetragen ausschlieRlich
einem namentlich benannten Glaubiger zusteht.

Um flexibel auf die Anforderungen des Marktes
reagieren zu konnen, legt das Land seit dem Jahr
2001 jahrlich ein eigenes Programm zur
Begebung von Kapitalmarktinstrumenten auf —
das sogenannte Debt Issuance Programme.

Das Dept Issuance Programme ist ein Rahmen-
vertragswerk zwischen dem Land und zahlreichen
international agierenden Banken, das jahrlich an
die Marktgegebenheiten angepasst wird. In
diesem Vertragswerk sind die Rahmen-
bedingungen fiir die Emissionen international
gehandelter Wertpapiere geregelt. Das Programm
bietet eine Basis, um auch internationale Inves-
toren fur den ,Credit® Nordrhein-Westfalen zu
gewinnen. Die Nachfrage dieses Investoren-
kreises richtete sich sowohl auf einfache
festverzinsliche Emissionen als auch auf struktu-
rierte Zinskupons in allen gangigen Wahrungen.
Bislang konnten so neben dem Euro 18 weitere
Wahrungsraume bedient werden.

Neben der zinsglnstigen Liquiditatsversorgung ist
die Nachhaltigkeit der Finanzierungen zentraler
Leitgedanke der Haushaltspolitik des Landes. Aus
diesem Grund sind seit dem Jahr 2015 Nach-

haltigkeitsanleihen ein fester Bestandteil der
Emissionstatigkeit des Landes. Diese sollen
perspektivisch einen Anteil von 20 % des

Schuldenportfolios erreichen. Im Rahmen der
neunten Emission der Nachhaltigkeitsanleihe im
Jahr 2022 erfolgte erstmals eine Darlegung, in
welchem Umfang die mit der Nachhaltigkeits-
anleihe finanzierten Okologischen Projekte den
Vorgaben der EU-Taxonomie entsprechen. Die im
Jahr 2020 verabschiedete Taxonomie ist Teil des
Regelwerkes fur nachhaltiges Wirtschaften und
ermoglicht eine einheitliche Klassifikation der
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Okologischen Wirkungen nachhaltiger Finanz-
produkte.

Die Kreditmarktverschuldung des Landes betrug
zum 31.12.2021 rund 158,8 Mrd. EUR. Davon
entfallen 15,8 Mrd. EUR auf die Kreditaufnahme
zugunsten des ,NRW-Rettungsschirms®, mit
dessen Hilfe die aus der Corona-Pandemie
entstandenen finanziellen Lasten bewaltigt
werden.

Je nach Entwicklung der Laufzeitstruktur ist,
ausgehend von der Gesamtverschuldung, jahrlich
ein Betrag zwischen 8 und 14 Mrd. EUR zu
refinanzieren.

2.6.2 Verschuldung gegenuber offent-
lichen Haushalten

Bei den Schulden gegenuber offentlichen
Haushalten handelt es sich um Verbindlichkeiten
des Landes Nordrhein-Westfalen gegeniiber dem
Bund aus der Mitfinanzierung von Forderdarlehen,
die der Bund in der Vergangenheit zwischen den
Jahren 1950 und 2007, unter anderem fir die
Foérderung des Wohnungsbaus, gewahrt hat.

Seither werden die Verpflichtungen gegeniber
dem Bund durch eine kontinuierliche Tilgung der
unterliegenden Kredite verringert.

Da es sich bei den unterliegenden Krediten um
Annuitatendarlehen handelt, deren vertragliche
Ausgestaltung sowohl eine gleichmaRige als auch
eine auBerplanmaBige Tilgung vorsieht, ist die
exakte Hohe der jahrlichen Tilgungsleistungen
nicht genau bestimmbar. Die vollstdndige Ruck-
zahlung wird aller Voraussicht nach aber bis zum
Jahr 2031 erfolgt sein.

Zum 31.12.2021 belief sich der Schuldenstand
dieser Darlehen auf 896,1 Mio. EUR.

2.6.3 Gewahrleistungen

Das Land Nordrhein-Westfalen Gbernimmt im
Rahmen der Erméachtigung durch das jeweilige
Haushaltsgesetz verschiedene Gewahr-
leistungen. Dazu zahlen unter anderem Birg-
schaften, Rickburgschaften und Garantien.

Die Gewahrleistungen dienen in erster Linie dazu,
gewerblichen Unternehmen, Freiberuflern sowie
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, die
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keinen ausreichenden Zugriff auf den Kapital-
markt haben beziehungsweise nicht Uber die
erforderlichen bankmafigen Sicherheiten
verfigen, bei der Umsetzung ihrer strategischen
Ziele unterstitzend zur Seite zu stehen sowie
Existenzgriindungen zu ermdglichen. Hierbei wird
ein besonderes Augenmerk auf die Schaffung
neuer und die Sicherung bestehender Arbeits-
platze gelegt.

Zur operativen Umsetzung dieser Unterstltzungs-
leistungen wird das Ministerium der Finanzen
ermachtigt, Birgschaften fir Kredite an die Wirt-
schaft und die freien Berufe sowie die Land- und
Forstwirtschaft von insgesamt bis zu 5 Mrd. EUR
zu Ubernehmen. Fir die Ubernahme von Biirg-
schaften bedarf es der Einwiligung des
Haushalts- und Finanzausschusses des Land-
tages, die als allgemein erteilt gilt.

Bei Ablehnung eines Burgschaftsantrages von
Uber 2,5 Mio. EUR oder bei Ubernahme einer
Blrgschaft, deren Rilckzahlung durch den
Schuldner innerhalb der fir den einzelnen Kredit
vereinbarten Zahlungstermin nicht als hinreichend
gesichert angesehen werden kann, ist der
Haushalts- und Finanzausschuss unverziglich zu
unterrichten.

Im Einvernehmen mit dem Ministerium der
Finanzen kdénnen die jeweiligen Fachministerien
zum Beispiel Gewahrleistungen fir folgende
Zwecke Ubernehmen:

e zur Forderung von Wirtschaftsbetrieben;

e zur Finanzierung von Unternehmen, an denen
das Land mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist.
Dabei darf der vom Land verblrgte Anteil an einer
Finanzierung nicht héher sein als der unmittelbare
oder mittelbare prozentuale Anteil der Beteiligung;
e flir Gewahrleistungen und RUckbirgschaften
zugunsten der Buirgschaftsbank Nordrhein-
Westfalen (Kreditgarantiegemeinschaft) sowie

e zur Wohnungsbauférderung einschlieflich der
Grindung von Wohnbaugenossenschaften.

2.6.4 Schuldenbremse

Die sogenannte Schuldenbremse ist in Art. 109
Abs. 3 des Grundgesetzes (GG) verankert und gilt
ab dem Jahr 2020 auch fir die deutschen Lander.
Kernelement dieser Regelung ist das
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grundsatzliche Verbot, den Ausgleich des Landes-
haushaltes mit Hilfe der Einnahmen aus Krediten
herbeizufiihren.

Mit dem ,Finften Gesetz zur Anderung der
Landeshaushaltsordnung®  vom 19.12.2019
erfolgte die Umsetzung der Schuldenbremse in
enger Anlehnung an die Regelungen des GG in
das nordrhein-westfalische Landesrecht. In der
Landeshaushaltsordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen (LHO NRW) finden sich seither
detaillierte Regelungen zu einem Konjunktur-
bereinigungsverfahren und zu Ausnahme-
situationen wie Naturkatastrophen oder auller-
gewohnliche Notsituationen.

Die Corona-Pandemie, die im Frihjahr 2020
begann, stellt zweifellos eine aullergewdhnliche
Notsituation gemaR Art. 109 Abs. 3 S. 2 GG dar,
die es dem Haushaltsgesetzgeber ermdglicht, von
dem Gestaltungsspielraum der Schuldenbremse
Gebrauch zu machen und ausnahmsweise zur
Beseitigung dieser Notsituation Kredite aufzu-
nehmen.

Fur das Jahr 2023 wird der Landeshaushalt
wieder ohne die Einnahmen aus Krediten
aufgestellt.

Die Landesregierung bekennt sich zur Schulden-
bremse und wird auch zukinftig ohne krisen-
bedingte Verwerfungen Haushalte ohne neue
Schulden aufstellen, so wie es die grundgesetz-
liche Schuldenbremse vorsieht. Dies erfordert
eine strikte  Ausgabendisziplin und eine
entschlossene Priorisierung. Fir die Landes-
regierung haben daher Ausgaben fir die
Zukunftsfahigkeit des Landes mit einer Wirkung
auf eine nachhaltigere und generationen-
gerechtere Haushaltspolitik Prioritat. Hierzu gehdo-
ren unter anderem Ausgaben fir Infrastruktur,
Bildung, sozialer Zusammenhalt und Sicherheit,
Klimaschutz und Klimafolgenanpassung.

2.7 Rating des
Westfalen

Landes Nordrhein-

Unter dem Begriff Rating versteht man im Kontext
des Finanzsektors die Einstufung der Bonitat
eines Unternehmens oder eines Staates in ein
Klassifikationssystem. Hierfir wird die Kredit-
wirdigkeit anhand standardisierter Methoden und
transparenter Kriterien gepruft und bewertet. Die
in der Bonitatsprifung erzielten Ergebnisse
werden zur besseren Vergleichbarkeit in eine
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Skala eingeordnet. Die Rating Skala kann man
sich als Notensystem flir Kreditnehmer vorstellen.
Bekannte Beispiele sind die Rating Skalen der
grélten Ratingagenturen Standard & Poor’'s
Global Ratings, Moody’s und Fitch Ratings. lhre
Rating Skalen reichen von AAA (beste Bonitat) bis
C oder D (Zahlungsausfall). Dabei gilt, je besser
das Rating, desto niedriger die Zinsen flr einen
Kreditschuldner. Fur das Land Nordrhein-
Westfalen erfolgen die Ratings seit Februar 2001
durch alle drei zuvor genannten Ratingagenturen.

Die langfristigen Verbindlichkeiten des Landes
Nordrhein-Westfalen haben von Standard &
Poor's Global Ratings ein Rating von AA, von
Moody's ein Aa1 und von Fitch Ratings ein Rating
von AAA erhalten. Der Ausblick ist in allen Fallen
stabil.

Institutionelle Investoren, Banken und Zentral-
banken nutzen die Ratingeinstufungen als
zentrales Entscheidungskriterium fur Kredit-
vergaben, Kapitalanlagen und Bewertungen von
Kreditsicherheiten. Oftmals sind Investoren
aufgrund interner Regularien sogar darauf
angewiesen, dass Emittenten beziehungsweise
deren Wertpapiere Uber ein oder mehrere explizite
Ratings verfligen, da anderenfalls ein Erwerb und
die Aufnahme in die ,Buy-List* nicht mdglich ist.

Insbesondere auf dem internationalen Kapital-
markt sind gute Ratingbewertungen wichtig. Denn
in einem Umfeld zunehmender Konkurrenz unter
den Emittenten Iasst sich nur so der Investoren-
kreis auf grol3e Kapitalsammelstellen und Zentral-
banken erweitern. Und je breiter und diversi-
fizierter die Investorenbasis eines Emittenten ist,
desto groler ist letztendlich auch die Nachfrage
nach dessen Wertpapieremissionen und der
Finanzierungsvorteil in Form von niedrigeren
Zinsen.

Die Dokumentation groRvolumiger Emissionen
des Landes Nordrhein-Westfalen erfolgt gerade
mit Blick auf die internationalen Kapitalgeber unter
dem Debt Issuance Programme. Dieses
Programm  stellt  Muster-Vertragswerke in
deutscher und englischer Sprache bereit und ist
somit auch fir die Begebung von Wertpapieren in
auslandischer Wahrung geeignet. Das Land
Nordrhein-Westfalen ist regelmafig mit Fremd-
wahrungsanleihen wie US-Dollar, Britischen
Pfund, Norwegischen Kronen, Japanischen Yen
und anderen Wahrungen am Kapitalmarkt
erfolgreich tatig.
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3.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland
hatte im Sommer dieses Jahres gerade erst
wieder das Vorkrisenniveau erreicht, als die
krisenhafte Zuspitzung auf den Gasmarkten eine
neue und schwere Belastung fiir die deutsche
Wirtschaft verursachte. Aufgrund der nahezu voll-
stdndigen Einstellung der Gaslieferungen aus
Russland, kommt es seither zu einem Angebots-
schock, bei dem eine konstante Nachfrage auf ein
deutlich verringertes Angebot trifft. Das fuhrt zu
signifikant steigenden Gaspreisen auf den Welt-
markten, wodurch die Energiekosten fir alle
Verbraucher drastisch ansteigen und die gesamt-
wirtschaftliche Kaufkraft massiv einbricht. Dies
dampft nicht nur die noch unvollstandige Erholung
von der Corona-Pandemie, sondern wird auch
dafir sorgen, dass die deutsche Wirtschaft ab
dem dritten Quartal 2022 in eine Rezession
rutscht. Und das auf einer Basis, auf der der
Gesamtwirtschaft Corona bedingt das Wachstum
von zweieinhalb Jahren fehit.

Noch im Fruhjahr gingen die fihrenden Wirt-
schaftsforschungsinstitute davon aus, dass die
Erholung von der Corona-Pandemie stark genug
sein wurde, um den Gegenwind durch die bereits
seit Mitte des Vorjahres anziehenden Energie-
preise zu kompensieren. Diese Annahme wurde
zunachst auch durch die Entwicklung des ersten
Halbjahres 2022 gestutzt, in der das reale Brutto-
inlandsprodukt der deutschen Gesamtwirtschaft
um 2,8 % und das in Nordrhein-Westfalen um
2,5 % zunahm. Mittlerweile ist jedoch ersichtlich,
dass die gesamtwirtschaftliche Auslastung in den
kommenden Monaten und Quartalen deutlich
zuriickgehen wird.

Dies ist maRgeblich der Unsicherheit Uber die
Verfligbarkeit von Gas und dessen Kosten
geschuldet. Denn die Frage, ob im kommenden
Winter durch den Wegfall der Gaslieferungen aus

Russland  noch  genugend Heiz- und
Prozessenergie zur Verfigung stehen wird
beziehungsweise ob die weggebrochenen

Mengen vollumfanglich durch andere Liefer-
quellen substituiert werden kénnen, fihrt zu einer
Verunsicherung, die die Groflhandelspreise auf
einem sehr hohen Niveau verharren lasst.

Die durch diese Verunsicherung getriebenen
Energiepreise verstarken zusétzlich den in der
Corona-Pandemie eingesetzten Preisauftrieb
weiter. Denn durch die Corona-
SchutzmaRnahmen wurden die internationalen
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Lieferketten, insbesondere mit dem asiatischen
Raum, erheblich gestért, was bereits seinerzeit zu
steigenden Preisen fiir Rohstoffe und Vorprodukte
fuhrte. Die expansive Geld- und Finanzpolitik der
Europaischen Zentralbank hat diesem Preis-
auftrieb zuséatzlich Vorschub geleistet. Dadurch
sind die Verbraucherpreise auf breiter Front
gestiegen und haben im September 2022 fir
Gesamtdeutschland die Marke von 10 % erreicht.
Mit 10,1 % liegt diese fir Nordrhein-Westfalen
sogar noch geringfligig dariber.

Dabei ist noch nicht bertcksichtigt, dass sich die
Preisweitergabe bei Gas und Strom bei den
Verbrauchern, durch die individuellen Vertrags-
gestaltungen mit den Versorgern, erst verzogert
einstellen wird. Aufgrund dessen wird sich die
Inflation bis weit in das kommende Jahr auf hohem
Niveau verfestigen. Diese Sekundareffekte flihren
dazu, dass die jahresdurchschnittliche Preis-
steigerungsrate auf bis zu 8,8 % im Jahr 2023
ansteigen konnte. Und das nach einer Rate von
voraussichtlich rund 8,4 % in diesem Jahr. Ob die
beschlossene Gaspreisbremse an dieser Stelle
regulierend eingreifen kann oder sogar kontra-
produktiv wirkt, weil sie in Teilen den Konsum
fordert und den Anreiz zum Energiesparen nimmt
und somit sogar preistreibende Tendenzen
entwickelt, bleibt abzuwarten.

Der durch die hohe Preissteigerungsrate indu-
zierte Kaufkraftriickgang dirfte jedenfalls dazu
fuhren, dass der private Konsum bis zum Sommer
des kommenden Jahres zuriickgeht. Erst fur den
weiteren Jahresverlauf 2023 kann mit einer
Entspannung und einer nachlassenden Teuerung
gerechnet werden, die sich wieder allmahlich in
die Richtung des Ziels der Europaischen Zentral-
bank von 2 % entwickelt.

Infolge ricklaufiger Kaufkraft der privaten
Haushalte und der Belastung der Unternehmen
durch die hohen Energiekosten ist im Winter-
halbjahr mit einem deutlicheren Rickgang der
Wirtschaftsleistung zu rechnen. Uber das AusmaR
dieses Rilckgangs ergibt sich jedoch kein
einhelliges Meinungsbild unter den Wirtschafts-
forschern.

Fur das Jahr 2022 liegt der Mittelwert der Erwar-
tungen fir die Entwicklung des Bruttoinlands-
produktes in Deutschland bei rund 1,4 % und
damit ungefahr bei der Halfte der urspriinglichen
Prognosewerte. Fir das Jahr 2023 ist die
Spreizung der Annahmen deutlich gréRer und
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reicht von -0,3 % (ifo MUnchen) bis hin zu -1,75 %
(IW KoIn). Im Jahr 2024 dirfte es indes nach
Uberwindung der schwerwiegendsten Krisen-
tendenzen wieder zu einer Erholung und einem
leichten Wachstum des Bruttoinlandsproduktes
kommen. Die entsprechenden Werte fir
Nordrhein-Westfalen werden nahe den jahres-
durchschnittlichen  Werten fir Deutschland
insgesamt liegen, aber insgesamt geringflgig
schwacher ausfallen.

Eine stabilisierende Wirkung fur die konjunkturelle
Entwicklung geht vom Arbeitsmarkt aus. Zwar
dirfte die Nachfrage nach neuen Arbeitskraften
angesichts der konjunkturellen Schwachephase
zurlickgehen. Die Unternehmen werden aufgrund
des Fachkraftemangels in vielen Bereichen aber
bestrebt sein, den vorhandenen Personalbestand
zu halten, so dass die Erwerbstatigkeit vortber-
gehend nur geringfiigig sinken durfte.

Wirtschaftswachstum in Nordrhein-Westfalen 2010 bis 2022

— Veranderung des Bruttoinlandproduktes (preisbereinigt, verkettet) gegentiber dem Vorjahr in Prozent —
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3.2 Strukturwandel

Der Strukturwandel unterliegt einer markt-
wirtschaftlichen Dynamik, die zu einer stetigen
Veranderung der wertmaRigen Beitrage der
einzelnen Wirtschaftszweige flhrt. Traditionell gibt
es drei Sektoren in der Wirtschaft: den primaren,
den sekundaren und den tertidren Sektor. Der
primare Sektor bezeichnet die Landwirtschaft und
damit verbundene Bereiche. Der sekundare meint
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Dienstleistungssektor. Ein Strukturwandel liegt
dann vor, wenn zum Beispiel die Bedeutung eines
Sektors stark abnimmt und jene eines anderen
stark zu. Besonderer Treiber dieses Wandels ist
der technologische Fortschritt. Aufgrund der
langfristigen und tiefgreifenden Anderungen, die
der Strukturwandel auf einzelne Branchen,
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Regionen und die Einkommensverteilung
insgesamt hervorruft, ist zu dessen Bewaltigung
eine vorausschauende Politik notwendig.

So hat sich Nordrhein-Westfalen in den letzten
Dekaden von einem der wichtigsten Standorte fir
Kohle und Stahl zu einem der fiihrenden
Dienstleistungs-, Medien- und Medizin-
technikstandorte entwickelt. Beispielhaft flr den
anhaltenden Strukturwandel im Land Nordrhein-
Westfalen werden im Folgenden die Themen
Digitalisierung, klimaneutrales Industrieland, der
Ruckbau der Gewinnung fossiler Energietrager,
die Forschungsfabrik Batteriezellenfertigung und
die Offentliche Infrastruktur dargestellt.

3.2.1 Digitalisierung

Die Digitalisierung ist Treiber des technologischen
Wandels und wirkt in nahezu alle Lebensbereiche,
sowohl im privaten Umfeld als auch Uber die
gesamte Wertschdpfungskette des wirtschaft-
lichen Handelns. Letztlich gibt es keinen Bereich,
der nicht von der digitalen Transformation
beeinflusst wird, was dieser eine herausragende
Bedeutung zukommen lasst.

Die Landesregierung hat den Anspruch, die
Digitalisierung zum Wohle der Menschen in
Nordrhein-Westfalen einzusetzen und die
Chancen der Digitalisierung fur die groRen
klimaschutz- und strukturpolitischen Heraus-
forderungen der heutigen Zeit zu nutzen. Auch die
digitale Transformation aller staatlichen
Institutionen soll vorangetrieben und staatliche
Dienstleistungen  schneller und einfacher
verfigbar gemacht werden. Zukiinftig soll im
Rahmen einer Digitalagenda die Erreichung der
digitalen Vorhaben und Ziele des Landes
fokussiert werden.

Ein Schwerpunkt bleibt der Ausbau von schnellem
Internet mit Glasfaser und 5G. Das Land
Nordrhein-Westfalen verfolgt das ambitionierte
Ziel, im Laufe dieses Jahrzehnts ein flachen-
deckendes Glasfaser- und 5G-Netz zu errichten.
Insbesondere Schulen bendtigen zeitnah einen
Glasfaseranschluss, um digitales Lernen sowohl
flachendeckend als auch in einem zeitgemalfien
Design zu ermdglichen.

Der Ausbau dieser Infrastruktur ist grundsatzlich
Aufgabe der am Markt agierenden Netzbetreiber.
Deshalb wird der Ausbau nur in solchen Gebieten
gefordert, in denen kein marktgetriebener Ausbau
erfolgt.
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Auch im Bereich der Wirtschaft wird Nordrhein-
Westfalen die digitale Transformation aktiv
begleiten und Strategien fir eine verbesserte
Cybersicherheit und Resilienz in der Wirtschaft
entwickeln. So starkt beispielsweise das
Ministerium fur Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen im
Rahmen des Landesprogramms ,Mittelstand
Innovativ & Digital“ kleine und mittlere Unter-
nehmen darin, ihre digitale Transformation und
ihren innovativen Wandel voranzutreiben, ihre
Produkte, Dienstleistungen und Produktions-
verfahren digital weiterzuentwickeln und so auch
in Zukunft einer der wirtschaftlichen Motoren des
Landes zu sein.

Auch fir Industrie 4.0 werden die bestehenden
Dialoge und Programme bedarfsgerecht weiter-
entwickelt. Industrie 4.0 bezeichnet die intelligente
Vernetzung von Produktions- und Wert-
schopfungsketten mit  Informations-  und
Kommunikationstechnologie.

3.2.2 Klimaneutrales Industrieland

Die Regierungskoalition hat sich im ,Zukunfts-
vertrag flr Nordrhein-Westfalen® darauf verstan-
digt, in dieser Legislaturperiode den Grundstein
daflr zu legen, dass Nordrhein-Westfalen zur
ersten klimaneutralen Industrieregion Europas
wird. Zentrales Ziel ist es, so schnell wie mdglich
entlang des 1,5-Grad-Zieles, also der Begrenzung
des globalen Temperaturanstieges durch den
Treibhauseffekt auf 1,5 Grad Celsius,
Klimaneutralitdt zu erreichen. Spatestens jedoch
bis zum Jahr 2045, wie es im aktuellen Klima-
schutzgesetz  Nordrhein-Westfalen und im
Bundesklimaschutzgesetz festgelegt ist. Diese
zeitliche Vorgabe ist angesichts der langen
Lebensdauer und Investitionszyklen von Anlagen,
Investitionsgiitern und Infrastrukturen ambi-
tioniert, um die notwendige Transformation von
Wirtschaft und Gesellschaft hin zu erneuerbaren,
kreislaufbasierten Wirtschafts-, Produktions- und
Lebensweisen zu erreichen. Die jetzige
Legislaturperiode ist deshalb wegweisend fir den
angestrebten Erfolg und somit auch entscheidend
fur den langfristigen Erhalt der Wettbewerbs-
fahigkeit der nordrhein-westfalischen Wirtschaft.
Dies zu erreichen, ist daher nicht nur ein Beitrag
zur Zukunftsfahigkeit des Wirtschaftsstandortes
und zum Klimaschutz, sondern auch ein aktiver
Bestandteil zur Bewaltigung der aktuellen
Energiekrise.
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Die vorgesehenen Klimaschutzinvestitionen in die
nordrhein-westfalische Industrie im Umfang von
200 Mio. EUR sollen erste wichtige Anschub-
finanzierungen leisten, um die Transformation der
Industrie zu unterstitzen und die Klimaziele des
Landes zu erreichen. Genutzt werden sollen diese
Mittel im Wesentlichen um private Investitionen
anzureizen und notwendige Finanzierungen zu
ermdglichen beziehungsweise zu hebeln.

Der stark beschleunigte Ausbau Erneuerbarer
Energien ist hierbei ein Kernelement, um die
Energiesouveranitdt und die Sicherung einer
bezahlbaren Energieversorgung zu erreichen. Der
Ausbau der Erneuerbaren Energien, die ein Uber-
ragendes offentliches Interesse darstellen und die
Transformation des Energiesystems sollen in
verschiedenen Bereichen mit Energieprojekten
gefordert werden. Geplant sind beispielsweise die
Foérderung von Photovoltaik- und Windanlagen
sowie die Transformation und der Ausbau der
Nah- und Fernwarme in Nordrhein-Westfalen, um
die Warmenetze moglichst umfanglich mit Warme
aus Erneuerbaren Energien zu versorgen. Hierfur
werden 40 Mio. EUR ab dem Jahr 2023 jahrlich
zur Verfigung gestellt.

Zudem soll Nordrhein-Westfalen Vorbildregion fir
die Energietransformation mit Wasserstoff
werden. Nur mit Projekten im groRindustriellen
MalRstab kann es gelingen, die Wasserstoff-
produktion und -infrastruktur zeitgleich voran-
zubringen. Gemeinsam mit dem Bund wurden
deshalb zehn Projekte in Nordrhein-Westfalen im
Rahmen des Europaischen Wasserstoff-IPCEls
ausgewahlt. Damit hier moglichst schnell Erfolge
erzielt werden konnen, werden diese Projekte
vom Bund und dem Land Nordrhein-Westfalen
mitfinanziert. Der entsprechende Finanzierungs-
rahmen ist mit rund 1 Mrd. EUR etatisiert.

Daneben ist auch der konsequente Ausbau der
Tiefengeothermie ein wichtiger Baustein zur
Unabhangigkeit Nordrhein-Westfalens von
fossilen Energietragern. Mit Warme aus Tiefen-
geothermie koénnen sowohl Haushalte Uber
Fernwarmenetze als auch Industriebetriebe klima-
neutral mit Warme versorgt werden. Mit den
etatisierten Mitteln in Hohe von 60 Mio. EUR im
Finanzplanungszeitraum sollen unter anderem
Pilotprojekte zur Gewinnung von Daten Uber den
Aufbau und die Beschaffenheit des Untergrundes
in groBen Tiefen gefoérdert werden.

Zudem haben Nordrhein-Westfalen, Kommunen,
energiewirtschaftliche Unternehmen und
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Projekttrager den Gigawattpakt fiir Erneuerbare
Energien im Rheinischen Revier geschlossen. Ziel
des Gigawattpaktes ist es, die installierte Strom-
erzeugungsleistung  Erneuerbarer  Energien
ausgehend von rund 2,3 Gigawatt im Jahr 2020
bis zum Jahr 2028 auf mindestens 5 Gigawatt
mehr als zu verdoppeln und gleichzeitig den
Ausbau der Erneuerbaren Energien zur Warme-
erzeugung zu forcieren. In diesem Zusammen-
hang kommt dem Rheinischen Revier eine
Schlisselfunktion zu. Dieses soll im Rahmen des
ambitionierten  Transformationsprozesses zu
einer energiewirtschaftlich hoch modernen und
zukunftsfahigen Region weiterentwickelt werden.

Die Landesregierung flankiert diese MaRnahmen
sowohl mit der Verbesserung regulatorischer
Rahmenbedingungen, insbesondere der
Beschleunigung von Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren bei Wind- und Photovoltaik-
projekten als auch mit informatorischer und
finanzieller Unterstiitzung.

3.2.3 Ruckbau der Gewinnung fossiler
Energietrager

Strukturstarkungsgesetz und Rheinisches

Revier

Fir die drei Braunkohlereviere Lausitzer Revier,
Rheinisches Revier und Mitteldeutsches Revier
sieht das Investitionsgesetz Kohleregionen
(InvKG) MaBnahmen in HOhe von bis zu
40 Mrd. EUR vor. Davon entfallen auf das
Rheinische Revier 37 % der Mittel
beziehungsweise maximal 14,8 Mrd. EUR bis
zum Ende der dritten Férderperiode im Jahr 2038
und besteht aus einer Landes- und einer Bundes-
komponente.

Der Bund gewahrt nach MalRgabe der §§ 1 - 10
(Kapitel 1) InvKG (Landeskomponente) Finanz-
hilfen zum Ausgleich unterschiedlicher Wirt-
schaftskraft und zur Foérderung des
wirtschaftlichen Wachstums in den Braunkohle-
revieren. Diese sollen nach Art. 104b Grund-
gesetz (GG) fur besonders bedeutsame Investi-
tionen der Lander und ihrer Gemeinden und
Gemeindeverbande in Hoéhe von hdchstens
14 Mrd. EUR bis langstens 2038 zur Verfiigung
gestellt werden. Der Anteil des Rheinischen
Reviers daran betragt bis zu 5,2 Mrd. EUR, verteilt
auf drei Forderperioden (2020 bis 2026, 2027 bis
2032 und 2033 bis 2038). Dies entspricht in der
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ersten Foérderperiode einem jahrlichen Volumen in
Hohe von maximal 339,2 Mio. EUR2.

Der Bund beteiligt sich mit einer Forderquote von
bis zu 90 % an den Investitionsaufwendungen.
Die Quote bemisst sich an dem o&ffentlichen
Finanzierungsanteil, das hei3t nach Abzug
etwaiger Finanzierungsbeitrage von Dritten. Das
Land Nordrhein-Westfalen hat flr seinen Kofinan-
zierungsanteil in Héhe von mindestens 10 % an
der offentlichen Finanzierung eine entsprechende
haushaltsmaRige Vorsorge getroffen.

Ziel der Foérderungen muss es sein, Anreize fir
neue Wertschépfung und Beschéaftigung im
Rheinischen Revier zu schaffen. Daflir missen
das Innovationsgeschehen in der Region dynami-
siert sowie Uberregional vermarktbare Produkte,
Produktionsverfahren und  Geschaftsmodelle
entwickelt beziehungsweise weiterentwickelt
werden.

Der Bund stellt dariiber hinaus nach Mal3gabe der
§§ 14 - 24 (Kapitel 3 und 4) InvKG (Bundes-
komponente) bis zum Jahr 2038 weitere Betrage
von hochstens 26 Mrd. EUR zur Verfigung. Auf
das Land Nordrhein-Westfalen entfallt ein Anteil
von 37 % der Mittel beziehungsweise bis zu
9,6 Mrd. EUR. Als Kofinanzierungsanteil zu den
entsprechenden Bundesmitteln hat das Land fir
das Jahr 2021 zunachst 30 Mio. EUR etatisiert.
Fir die Folgejahre bis zum Jahr 2026 sind weitere
160 Mio. EUR eingeplant.

Der Strukturwandel im Rheinischen Revier wird in
einem Drei-Ebenen-System zwischen Bund, Land
und Region gesteuert. Die Zukunftsagentur
Rheinisches Revier Ubernimmt die regionale
Koordinierungsfunktion, um gemeinsam mit dem
Land, den kommunalen und den regionalen
Akteuren den Strukturwandel im Rheinischen
Braunkohlerevier zu gestalten. Als strategische
Grundlage fir den Transformationsprozess hat
die Zukunftsagentur ein von der Region erstelltes
Wirtschafts- und Strukturprogramm vorgelegt.
Daruber hinaus sind Grundsatze der Zusammen-
arbeit zwischen Land und Region im Revier-
vertrag festgehalten, den die Landesregierung
und zentrale Akteure der Region am 27.04.2021
unterzeichnet haben.

2 Verteilt auf sechs Jahre, da das Strukturstérkungsgesetz erst spat im
Jahr 2020 verabschiedet wurde und daher im Jahr 2020 kein
Mittelabfluss méglich war.
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5-StandorteProgramm zur Umsetzung des
Investitionsgesetzes Kohleregionen an den
strukturschwachen Steinkohlekraftwerks-
standorten

Bezlglich der Steinkohlekraftwerksstandorte sieht
das InvKG vor, dass der Bund diejenigen unter
ihnen, die eine erhebliche wirtschaftliche
Relevanz besitzen, bundesweit mit bis zu
1,2 Mrd. EUR unterstitzen wird.

Die Hohe der Forderung der Standorte richtet sich
nach der entfallenden Wertschopfung und
Beschéaftigung. Insoweit wird die Bundesregierung
dem Land Nordrhein-Westfalen einen Anteil der
Mittel in Hohe von maximal 662 Mio. EUR bis zum
Jahr 2038 bereitstellen. Die Mittel kdnnen fir
besonders bedeutsame Investitionen der Lander
und ihrer Gemeinden und Gemeindeverbande
nach Art. 104b Grundgesetz (GG) eingesetzt
werden. Der Einsatz der Mittel in dem Bundes-
forderprogramm zur Starkung der Transforma-
tionsdynamik und Aufbruch in den Revieren und
an den Kohlekraftwerksstandorten ,STARK" ist
ebenfalls moglich.

Die Gelder werden auch in drei Forderperioden
(2021 bis 2026, 2027 bis 2032 und 2033 bis 2038)
zur Verfugung gestellt. Mit Blick auf die notwen-
digen Strukturanpassungen an den Standorten
von Steinkohlekraftwerken beteiligt sich der Bund
mit einer Forderquote von bis zu 90 %. Die erfor-
derlichen Landeskofinanzierungsmittel sind fir
das Jahr 2023 zunachst mit 5,8 Mio. EUR
eingeplant. Fur die Folgejahre bis zum Jahr 2026
sind rund 18,7 Mio. EUR vorgesehen.

Wesentliche Details, etwa zu den Finanzierungs-
wegen und der Haushaltstechnik, sind im Rahmen
einer gemeinsamen Bund-Lander-Verwaltungs-
vereinbarung Uber die  Strukturhilfen  fir
strukturschwache Steinkohlekraftwerksstandorte
festgelegt.

3.2.4 Forschungsfertigung Batteriezelle

Das Bundesministerium fur Bildung und
Forschung hat im Frihjahr 2019 einen Standort-
wettbewerb gestartet, mit dem rund 500 Mio. EUR
fur eine ,Forschungsfertigung Batteriezelle®
ausgelobt wurden. In der ,Forschungsfertigung
Batteriezelle  sollen  Zellfertigungskonzepte
entwickelt und die industrielle Umsetzung strikt
anwendungsorientiert, schnell und marktgerecht
umgesetzt werden. Ziel ist der Aufbau einer
eigenen Batteriezellproduktion in Deutschland
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beziehungsweise in Europa. Die ,Forschungs-
fertigung Batteriezelle” ist ein zentraler Beitrag
des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen
zur technologischen Souveranitdt der Bundes-
republik Deutschland auf dynamisch wachsenden
Markten. Derzeit werden noch mehr als 70 % der
in Deutschland eingesetzten Batteriezellen in
Fernost produziert. Die ,Forschungsfertigung
Batteriezelle® ist damit ein zentraler Baustein der
Energiewende in den Bereichen Automotive,
Energiewirtschaft, Robotik, Maschinen- und
Anlagenbau, Chemie, Logistik, Luftfahrt, Schiff-
fahrt, Rohstoffriickgewinnung und vieles mehr.

Der Zuschlag fir die nordrhein-westfalische
Standortbewerbung erfolgte am 28.06.2019.
Grundlage war der Kabinettbeschluss vom
18.04.2019, mit dem das Land unter anderem
mehr als 200 Mio. EUR fir den Bau und die
Forderung der ,Forschungsfertigung Batterie-
zelle* zugesagt hat. Wissenschaftliche Partner
sind das Batterieforschungszentrum Miinster
Electrochemical Energy Technology, das
Helmholtz-Institut Mdunster, das Forschungs-
zentrum Jilich sowie die Rheinisch-Westfalische
Technische Hochschule Aachen zusammen mit
vielen weiteren akademischen Einrichtungen in
Deutschland und Industrieunternehmen aus den
oben genannten Branchen. Betreiber der
.Forschungsfertigung Batteriezelle® wird die
Fraunhofer-Gesellschaft e. V. sein.

Im Februar 2021 wurde der in Minster und
Aachen entwickelte Digitale Zwilling der
.Forschungsfertigung Batteriezelle® vorgestellt,
mit dem Produktionsprozesse simuliert und modi-
fiziert werden koénnen.

Der erste Spatenstich fiir den ersten Bauabschnitt
erfolgte am 05.04.2022. Ende des Jahres 2022
soll das Gebaude an die Fraunhofer-Gesellschaft
e. V. Ubergeben werden. Mit dem anschlielenden
Einbau der Nutzeranlagen beginnt der
Forschungsbetrieb. Auf einer Flache von mehr als
3.000 m? entsteht eine Musterlinie, die den
gesamten Produktionsprozess abbildet und
wichtige Grundlagen fiir das Upscaling liefert,
damit die zukunftige Produktion auf industrielle
MaRstabe hochgefahren werden kann.

Der Baubeginn fur einen zweiten Bauabschnitt soll
Mitte 2023 erfolgen. Damit entsteht in Nordrhein-
Westfalen auf einem Gesamtareal von 55.000 m?
eine weltweit einmalige Batterieforschungs-
einrichtung, mit der die Ergebnisse der Spitzen-
forschung in Deutschland auf diesem Gebiet in
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Produkte und Produktionen transferiert werden
konnen.

Im Landeshaushalt stehen fiir das Ministerium fir
Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen derzeit noch
Selbstbewirtschaftungsmittel in Héhe von ca.
10 Mio. EUR {berjahrig zur Finanzierung der
.Forschungsfertigung Batteriezelle®* zur Verfi-

gung.

Ab dem Jahr 2025 Ubernimmt der Bau- und
Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen die
Grundstiicke mit aufstehenden Gebauden und
vermietet die Gesamtanlagen an die Ministerien
fur Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie
sowie Kultur und Wissenschaft des Landes
Nordrhein-Westfalen. Fir den Abschluss des
Mietvertrages wurde bereits eine entsprechende
Verpflichtungserméachtigung in HGhe von
130 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2021 etatisiert.

3.2.5 Offentliche Infrastruktur

Eine moderne Infrastruktur ist eine entscheidende
Voraussetzung flir Wachstum, Beschaftigung und
Wohistand im Land Nordrhein-Westfalen. Als
bevolkerungsreichstes  Flachenland  verfugt
Nordrhein-Westfalen Uber ein umfangreiches
Portfolio an offentlicher Infrastruktur. Hierzu zahlt
insbesondere der Bestand an staatlichen und
kommunalen Gebauden und Stral’en.

Damit die nordrhein-westfalische Wirtschaft im
internationalen  Standortwettbewerb bestehen
kann, braucht sie eine moderne und leistungs-
fahige Infrastruktur. Um dies zu gewahrleisten,
sind die systemischen Prozesse fortlaufend auf
ihre Effizienz hin zu untersuchen.

Ziel ist es, Lebenszyklusorientierung und Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen starker in den
Fokus von InfrastrukturmaRnahmen zu nehmen.

Zur Unterstitzung dieser Prozesse wurde das
,Bundnis fir Infrastruktur® zu einem ,Blndnis fur
Mobilitat“ fortentwickelt, um hier neue Impulse zu
setzen. Das Bindnis wird von der gesamten
Landesregierung getragen und soll konkrete
Projekte voranbringen.
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Infrastrukturbereiche
a) Verkehr
Bereich ,,StraBen*

Nordrhein-Westfalen ist mit seinen knapp 18 Mio.
Einwohnerinnen und Einwohnern unter den
Bundeslandern der Flachenstaat mit der hochsten
taglichen Belastung auf seinen Stralen. Durch die
geografisch zentrale Lage im Herzen Europas
kommt den nordrhein-westfalischen Bundes-
autobahnen, Bundes- und Landesstrallen eine
erhebliche Bedeutung zu. Der Landesbetrieb
Strallenbau Nordrhein-Westfalen verwaltet ein
Strallennetz von ca. 16.500 km mit ca. 6.800
Briickenbauwerken. Betreut werden dabei
Bundes- und Landesstral’en sowie einige Kreis-
stralRen.

Fir das Haushaltsjahr 2022 stehen zurzeit fir den
Bau und Betrieb der Bundesstrallen rund
433,5 Mio. EUR zur Verfugung. Darin enthalten
sind Mittel fir BedarfsplanmafRnahmen (Aus- und
Neubau) in Héhe von 146,6 Mio. EUR und fir
Erhaltungsinvestitionen in Hohe von
150 Mio. EUR.

Far Nordrhein-Westfalen hat die Bundesregierung
im Bedarfsplan fir die Bundesfernstralen 105
Projekte an Bundesstrallen mit einem Volumen
von fast 5 Mrd. EUR bis zum Jahr 2030 festgelegt.

Im Haushaltsjahr 2022 stehen fur Investitionen in
Landesstra’en — inklusive Radwegen an Landes-
strallen (vergleiche Bereich ,Radverkehr und
Nahmobilital") — 332 Mio. EUR zur Verfugung.
Hiervon entfallen unter anderem auf Baumal3-
nahmen des Landesstral’enausbauplans
72 Mio. EUR, auf Erhaltungsinvestitionen an
Landesstraen 213,4 Mio. EUR und auf den
Neubau und die Erhaltung von Radwegen an
Landesstrallen 30 Mio. EUR. Dem Investitions-
stau der Vergangenheit und der daraus entstan-
denen Verschlechterung des Zustandes des
StralRennetzes in Nordrhein-Westfalen kann hier-
durch weiter entgegengewirkt werden. Fir das
Jahr 2023 sind ebenfalls 332 Mio. EUR fur
Investitionen in LandesstraRen und Radwege an
Landesstrallen vorgesehen.

Bereich ,,Schienen*

Eines der Vorzeigeprojekte des Landes in
Kooperation mit dem Bundesministerium flr
Digitales und Verkehr, der Deutschen Bahn sowie
den Zweckverbanden ist der Rhein-Ruhr-Express,
der nach Fertigstellung der Infrastruktur jeden Tag
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Verlagerungen vom Pkw zum Offentlichen
Personennahverkehr in Hohe von rund 24.000
Personenfahrten realisieren wird. Die
Finanzierung des Projektes erfolgt hauptsachlich
durch den Bund. Im Bundesverkehrswegeplan
sind hierfur 2,5 Mrd. EUR veranschlagt.

Ein weiterer Schwerpunkt des Landes ist die

Foérderung von Investitionen in Erhalt und
Erneuerung sowie Aus- und Neubau von
Schieneninfrastrukturen offentlicher, nicht

bundeseigener Eisenbahnen im Schienengiiter-
verkehr. Dadurch kénnen Millionen Tonnen von
Gutern umweltfreundlich und sicher auf der
Schiene transportiert und die Mobilitat nachhaltig
geférdert werden. Im Landeshaushalt des Jahres
2022 sind dafir 12 Mio. EUR etatisiert.

Bereich ,,Radverkehr und Nahmobilitat*

Das Zukunftsbild des Landes beinhaltet eine
bessere, sichere und nachhaltige Mobilitat. Dabei
kommt dem Ful- und Radverkehr ein hoher
Stellenwert zu. Landesweit soll der Radverkehr so
attraktiv werden, dass sich mehr Menschen im
Alltag fiur das Radfahren entscheiden. Dieser
Entwicklung folgend ist die Politik im Land
bemuht, die Investitionen in den Neubau und die
Erhaltung von Fuf- und Radverkehrsanlagen
auszubauen. Der Landtag Nordrhein-Westfalen
hat am 04.11.2021 das Gesetz zur Einfiihrung des
Fahrrad- und Nahmobilitdtsgesetzes des Landes
Nordrhein-Westfalen  (FaNaG) sowie  zur
Anderung des StraRen- und Wegegesetzes
verabschiedet. Das FaNaG ist zum 01.01.2022 in
Kraft getreten. Mit dem umsetzungsorientierten
Aktionsplan des Landes zum FaNaG geht das
Land den nachsten groflen Schritt in Richtung
besserer Nahmobilitat. Der Aktionsplan umfasst
14 strategische Handlungsfelder. Diese spiegeln
den ganzheitlichen Handlungsansatz, aber auch
die gesamte Bandbreite von Angeboten, positiven
Anreizen und Unterstitzungen wider, die das
FaNaG sowohl auf der Landes- als auch auf der
kommunalen Ebene erfolgreich zu realisieren
helfen. Fir die Finanzierung beziehungsweise
Forderung der erforderlichen MaRnahmen stehen
Mittel des Bundes und des Landes bereit. Durch
die Investition sollen Ful- und Radwege-
infrastrukturen modernisiert, bestehende
Investitionsllicken geschlossen und das stetig
steigende Verkehrsaufkommen bewaltigt werden.

Fur Projekte der Nahmobilitdt und des Rad-
verkehrs stehen im Jahr 2022 Mittel in H6he von
insgesamt rund 102 Mio. EUR zur Verfugung.
Hiervon entfallen gut 72 Mio. EUR auf allgemeine
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Maflnahmen des Radverkehrs und der Nahmobi-
litat. Die verbleibenden 30 Mio. EUR sind flir den
Radwegebau an bestehenden Landesstralien
vorgesehen.

Im Jahr 2023 betragt die Investitionssumme
65,5 Mio. EUR fiir Projekte der Nahmobilitat und
des Radverkehrs. Insgesamt entfallen davon
33 Mio. EUR auf Radwegebaumafnahmen an
Landesstrallen und 32,5 Mio. EUR auf allgemeine
Mafnahmen zu Gunsten der Nahmobilitat. Die im
Haushaltsjahr 2022 etatisierten Mittel in Hohe von
40 Mio. EUR, die sich aus dem FaNaG ergeben
und zur Realisierung von MaRnahmen
vorgesehen sind, stehen als Selbstbewirt-
schaftungsmittel fur die Haushaltsjahre bis
einschlieRlich 2024 zur Verfugung.

b) Hochbau

Neben dem Bund ist das Land Nordrhein-
Westfalen als bevoélkerungsreichstes Bundesland
der wichtigste offentliche Bauherr in Deutschland.
Der Staat als Bauherr orientiert sich bei seinen
BaumalRnahmen an den Grundsatzen der
Wirtschaftlichkeit und an den Interessen des
Gemeinwohls. Inm obliegt eine besondere Verant-
wortung und Vorbildrolle fir die gebaute Umwelt.
Das teilrechtsfahige Sondervermdgen Bau- und
Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen verant-
wortet eines der groften Immobilienportfolios
Europas und gestaltet innovativ die gebaudewirt-
schaftliche Zukunft des Landes. So treibt der Bau-
und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen
beispielsweise aktiv das Ziel einer bilanziell klima-
neutralen Landesverwaltung bis zum Jahr 2030
voran. Konkret wird der Bau- und Liegenschafts-
betrieb Nordrhein-Westfalen in den kommenden
Jahren GroRprojekte, wie zum Beispiel die Sanie-
rung des Universitatshauptgebaudes in Bielefeld
— mit einer Bruttogeschossflache von rund
314.000 m?, eines der grofdten zusammen-
hangenden Gebdude Europas —, und den Neubau
der Justizvollzugsanstalt in Mulnster, aber auch
landesweite Vorhaben, wie den strategischen
Ausbau von Photovoltaik auf den Liegenschaften
des Landes, vorantreiben.
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4.1 Portigon AG

Die WestLB AG, die seit dem 01.07.2012 unter
dem Namen Portigon AG firmiert, wird seit dem
Jahr 2012 nach den Bedingungen der
Europaischen Kommission restrukturiert und
zurickgebaut. Hierzu wurden zunachst, neben
der Einstellung des Bankneugeschéaftes zum
30.06.2012, vor allem umfangreiche Portfolios auf
die Erste Abwicklungsanstalt Ubertragen, das
Verbundbankgeschaft auf die Landesbank
Hessen-Thiringen transferiert und Tochtergesell-
schaften (teil-) verauRert. Im Ubrigen konzentriert
sich die Portigon AG seitdem auf ihren Rickbau.
Der bereits weit fortgeschrittene Ruckbau der
Bank war und ist dabei insbesondere von der
Reduzierung ihrer Bilanzsumme, der SchlielSung
verbliebener auslandischer Standorte, der Rick-
gabe noch vorhandener Banklizenzen sowie der

Verringerung der Anzahl ihrer Beschaftigten
gepragt.
Auch in den kommenden Jahren bleibt der

geordnete und kostenschonende Rickbau der
Portigon AG das wichtigste Ziel.

Das Land Nordrhein-Westfalen tragt die Eigen-
timerverantwortung fir die Portigon AG im
Rahmen seiner Stellung als unmittelbarer und
mittelbarer Alleinaktionar. Die Portigon AG hat die
Hauptlasten der Restrukturierung der WestLB AG
zu tragen. Um die hieraus erwachsenden
Belastungen tragen zu kénnen, erhielt die Gesell-
schaft urspriinglich eine Kapitalausstattung in
einem Umfang von 4,2 Mrd. EUR. Hierin enthalten
war auch der vom Land im Jahr 2012 Uber-
nommene Teil der stillen Einlage des Finanz-

marktstabilisierungsfonds in Hohe von
1 Mrd. EUR.
Altlasten in Form von Ruickforderungen der

Finanzverwaltung im Zusammenhang mit
Dividendenarbitragegeschéaften der ehemaligen
WestLB AG machten Anfang des Jahres 2021
eine weitere Kapitalerh6hung des Landes Uber
rund 160 Mio. EUR sowie die Vereinbarung einer
Rahmenkreditlinie mit einer Laufzeit bis zum
31.12.2025 in Héhe von 192 Mio. EUR notwendig.
Mit der Rahmenkreditlinie wurde der Portigon AG
zudem die Mdglichkeit eingerdaumt, unter Erfullung
bestimmter Voraussetzungen und unter Anrech-
nung auf die Rahmenkreditlinie weitere Eigen-
kapitalerh6hungen zu erwirken.

57

Sollte sich das Kapital der Portigon AG als nicht
auskdmmlich erweisen, wird das Land auch
zuklnftig im Rahmen seiner Eigentimer-
verantwortung unter sorgféltiger Abwagung aller
Optionen und Belange, insbesondere der wirt-
schaftlichen Folgen fiir das Land, in der jeweiligen
Situation eine angemessene Entscheidung Uber
etwaige MalRnahmen treffen.

Als Ausgleich fur die finanziellen Belastungen des
Landes koénnten unter ndheren vertraglichen
Voraussetzungen etwaige Uberschiisse der
Ersten Abwicklungsanstalt nach ihrer Abwicklung
zur Verfugung stehen. Dies gilt auch fur eine bei
der Ersten Abwicklungsanstalt bestehende
Verlustausgleichsverpflichtung des Finanzmarkt-
stabilisierungsfonds in Hoéhe von 670 Mio. EUR,
sofern sie nicht bereits im Rahmen der Verlust-
abdeckung bei der Ersten Abwicklungsanstalt in
Anspruch genommen worden ist.

4.2 Erste Abwicklungsanstalt

Das Land Nordrhein-Westfalen ist an der am
11.12.2009 errichteten Ersten Abwicklungsanstalt
mit rund 48,2 % beteiligt. Weitere Beteiligte sind
der Rheinische Sparkassen- und Giroverband
sowie der Sparkassenverband Westfalen-Lippe
und die beiden Landschaftsverbande Rheinland
und Westfalen-Lippe.

Der Ersten Abwicklungsanstalt obliegt die
Aufgabe, das ihr von der ehemaligen
WestLB AG/Portigon AG (bertragene Vermogen
verlustminimierend abzuwickeln. Sie hat bis zum
31.12.2021 bereits rund 92,7 % des ihr Uber-
tragenen Portfolios abgebaut (93,8 % der Bank-
buchbestande, 91,1 % des Handels-bestandes)
und wird auch kinftig einen verlust-minimierenden
Abbau des Portfolios vornehmen. Das Geschafts-
jahr 2021 wurde mit einem Jahresiberschuss von
rund 1,7 Mio. EUR abgeschlossen.

Das Land hat gegenliber der Ersten
Abwicklungsanstalt eine Verlustausgleichspflicht,
aufgeteilt in eine Eigenkapitalgarantie in Hohe von
72,5 Mio. EUR, eine Garantie in Ho6he von
409,5 Mio. EUR und eine sonstige Verlust-
ausgleichspflicht in betraglich nicht begrenzter
Hoéhe udbernommen. Die Einzelheiten zur
sonstigen Verlustausgleichspflicht ergeben sich
aus §7 des Statuts der Ersten
Abwicklungsanstalt. Bislang erfolgte keine
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Inanspruchnahme des Landes aus den Garantien
beziehungsweise  der  sonstigen  Verlust-
ausgleichspflicht. Eine solche Inanspruchnahme
kénnte in Zukunft jedoch unter anderem dann
erfolgen, wenn die Erste Abwicklungsanstalt in
einem Rechtsstreit mit der Portigon AG als
Rechtsnachfolgerin  der WestLB AG  wegen
Dividendenarbitragegeschéaften der ehemaligen
WestLB AG abschliel3end unterliegen sollte.

Dieser Rechtsstreit liegt darin begriindet, dass die
ehemalige WestLB AG im Zusammenhang mit
Dividendenarbitragegeschéaften in den Jahren
2005 bis 2008 madglicherweise unbegrindet
angerechnete  Kapitalertragsteuern  erstattet
bekommen hat. In diesem Zusammenhang fordert
die Portigon AG  nun von der Ersten
Abwicklungsanstalt die Freistellung
beziehungsweise Rickerstattung dieser Betrage.

Zeitpunkt und Ausgang des Rechtsstreits lassen
sich derzeit ebenso wenig belastbar angeben wie
eine mdgliche Hohe einer Inanspruchnahme des
Landes fir den Fall des abschlieRenden
Unterliegens der Ersten Abwicklungsanstalt.

4.3 Beteiligungsgarantie

Das Ministerium der Finanzen hat im Jahr 2005
den Wert der Beteiligung der NRW.BANK an der
damaligen WestLB AG zum 31.12.2004 gegen-
Uber der NRW.BANK in Héhe von 2,2 Mrd. EUR
garantiert. Daneben ist der Differenzbetrag
zwischen dem jahrlich festgestellien Beteiligungs-
buchwert und dem garantierten Wert zu
verzinsen. Garantie und Zinsen werden erst bei
einem Mindererlés im Falle einer Ubertragung der
garantierten Anteile der NRW.BANK fallig.

Nachdem die im Rahmen einer Innenausgleichs-
vereinbarung an der Garantie beteiligten
nordrhein-westfalischen Landschaftsverbande im
Jahr 2011 aus der Garantievereinbarung ausge-
schieden sind, hat sich der Garantierahmen auf
einen Betrag in Hoéhe von 2,11 Mrd. EUR
reduziert. Der Beteiligungsbuchwert bei der
NRW.BANK wurde im Jahr 2011 erstmals mit
0 EUR festgestellt. Im Jahr 2012 wurde die
Garantie durch den Transformationsprozess der
nunmehr als Portigon AG firmierenden
WestLB AG nicht fallig, da der Bestand der
garantierten Aktien unangetastet blieb. Der
Ausgleichsanspruch aus der Differenz zwischen
festgestelltem Beteiligungsbuchwert und
garantiertem Wert, einschlieRlich der aufgelau-
fenen Zinsen bis einschliellich des Jahres 2014,
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belief sich auf rund 2,6 Mrd. EUR. Seit dem Jahr
2015 zahlt das Ministerium der Finanzen freiwillig
die jahrlich entstehenden Zinsen. Diese belaufen
sich derzeit auf rund 15,6 Mio. EUR jahrlich,
wobei der Zinssatz jeweils zum Ende eines jeden
Jahres Uberprift und bei Bedarf an das aktuelle
Zinsniveau angepasst wird.

Im Finanzplanungszeitraum ist eine Auslésung
der Garantie durch den Restrukturierungsprozess
der Portigon AG nicht zu erwarten.
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5.1 Kommunaler Finanzausgleich

Nach Art. 79 der Verfassung fir das Land
Nordrhein-Westfalen (Verf NRW) ist das Land
verpflichtet, im Rahmen seiner finanziellen
Leistungsfahigkeit einen  libergemeindlichen
Finanzausgleich zu gewahrleisten. Dieser
Verpflichtung kommt das Land regelmaRig mit
dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) nach.
Die dort bereitgestellten Zuweisungen erganzen
zudem die originaren Ertrage der Kommunen, die
sie zur Finanzierung ihrer Aufgaben bendtigen.

Die Kommunen werden im Haushaltsjahr 2023
wie im Vorjahr mit 23 % (Verbundsatz) am
Landesanteil der Gemeinschaftsteuern und an 4/7
der Einnahmen des Landes aus der Grunderwerb-
steuer beteiligt. In den letzten zwei Jahren
mussten die Offentlichen Haushalte von Bund,
Landern und Kommunen aufgrund der Corona-
Krise erhebliche Einbulen bei den Steuer-
einnahmen verzeichnen. Diese wirkten sich Uber
das Steueraufkommen des Landes mindernd auf
die verteilbare Finanzausgleichsmasse aus, so
dass in den Jahren 2021 und 2022 zur
Unterstlitzung der Kommunen eine Aufstockung
der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im GFG
erfolgte.

Fir das GFG 2023 ist ein deutlicher Anstieg der
verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Vergleich
zum Vorjahr zu verzeichnen. Im Ergebnis steht im
GFG 2023 eine verteilbare Finanzausgleichs-
masse in Héhe von 15,2 Mrd. EUR zur Verfigung.

Gegenuber dem Vorjahr (14, Mrd. EUR) bedeutet
dies eine Steigerung um rund 8,3%
beziehungsweise 1,2 Mrd. EUR.

Fir Schlisselzuweisungen stehen insgesamt
12,8 Mrd. EUR zur Verfugung, davon gehen
10 Mrd. EUR an die Gemeinden, 1,5 Mrd. EUR an
die Kreise und 1,3 Mrd. EUR an die beiden Land-
schaftsverbande. Die Schul- und Bildungs-
pauschale betragt 809,9 Mio. EUR, davon werden
wie bisher 70 Mio. EUR konsumtiv veranschlagt.
Die Sportpauschale wird mit 69,3 Mio. EUR
angesetzt. Die Aufwands-/Unterhaltungs-
pauschale verbleibt bei 170 Mio. EUR. Ziel ist es,
den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus
der Gemeinden zu unterstiutzen. Eine Zweck-
bindung erfolgt nicht. Die Mittel werden finanz-
kraftunabhangig gewahrt und halftig nach
Einwohnerinnen und Einwohnern und Flache
verteilt. Die Mittel zur pauschalen
Investitionsférderung betragen insgesamt
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1,3 Mrd. EUR. Fir Bedarfszuweisungen werden
44,5 Mio. EUR zur Verfugung gestellt.

Die mit dem GFG 2022 eingefiihrte Klima- und
Forstpauschale betragt im GFG 2023 wie im
Vorjahr 10 Mio. EUR.

5.2 Der bundesstaatliche
Finanzausgleich im Haushalt und in der
Finanzplanung

Bis einschlieBlich 2019 giiltiger Landerfinanz-
ausgleich

Im Haushaltsjahr 2022 hatte das Land Nordrhein-
Westfalen bisher weder Einnahmen noch Ruck-
zahlungen fur den bis Ende des Jahres 2019
geltenden Landerfinanzausgleich zu verbuchen.
Im weiteren Finanzplanungszeitraum stehen die
endgultigen Abrechnungen fur die Ausgleichs-
jahre 2018 und 2019 aus.

Finanzkraftausgleich (Zu- und Abschlage zur
Umsatzsteuer)

Ab dem Jahr 2020 wurden der Umsatzsteuer-
vorwegausgleich und der Landerfinanzausgleich
durch einen Finanzkraftausgleich ersetzt, der tiber
Zu- und Abschlage von den Landeranteilen am
Aufkommen der Umsatzsteuer erhoben wird.
Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschatzung
2022 erhalt das Land fir die jeweiligen
Ausgleichsjahre des Finanzplanungszeitraums
aus diesem horizontalen Ausgleichsinstrument
Zuschlage zu seinem Landeranteil an der Umsatz-
steuer.

Bundesergédnzungszuweisungen

Im Haushaltsjahr 2022 hatte das Land Bundes-
erganzungszuweisungen (BEZ) fur das Jahr 2021
zurlickzuzahlen. Gleichzeitig hat es aufgrund der
Finanzkraftsituation im bisherigen Jahresverlauf
2022 Abschlagzahlungen fur BEZ erhalten. Die
Abschlagzahlungen erstrecken sich auch auf BEZ
zum durchschnittsorientierten Forschungs-
férderungsausgleich.

Nach den Ergebnissen der diesjahrigen Mai-
Steuerschatzung wird das Land fir die
Ausgleichsjahre 2023 bis 2026 weder allgemeine
noch durchschnittsorientierte Forschungs-
férderungsausgleichs-BEZ erhalten.
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Ergebnisse des Landes Nordrhein-Westfalen im bundesstaatlichen

Finanzausgleich fiir die Jahre 2022 bis 2026
— Datenbasis: Mai-Steuerschatzung 2022 (in Mio. EUR) —

2022 2023 2024 2025 2026
'(‘Vae:tiflrta::::‘ '\é?:yvoir:ef;zgignm)e” derUmsatzsteuer| 59696 | 30317 | 31175 | 31.839 | 32.637
Finanzkraftausgleich 532 263 280 311 334
Landeranteil NRW am Aufkommen der Umsatzsteuer 30.228 30.581 31.455 32.149 32.970
Landerfinanzausgleich - - - - -
Allgemeine Bundeserganzungszuweisungen 404 * - - - -
Sonderbedarfs-Bundesergdnzungszuweisungen 5* - - - -

* Saldo aus Riickzahlungen im Rahmen der vorlaufigen Abrechnung fur das Ausgleichsjahr 2021 und

Abschlagzahlungen fir das Ausgleichsjahr 2022

5.3 Verteilung der Umsatzsteuer

a) Vertikale Umsatzsteuerverteilung zwischen
Bund, Léandern und Gemeinden

Die Anteile von Bund, Landern und Gemeinden
am Umsatzsteueraufkommen ergeben sich aus
§ 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG). Danach wird
das Aufkommen der Umsatzsteuer zunachst nach
den folgenden Prozentsatzen aufgeteilt:

Gemeinden
1,99594395

Bund
52,81398351

Lander
45,19007254

AnschlieRend wird das Umsatzsteueraufkommen
der jeweiligen  Gebietskorperschaft  durch

Umsatzsteuerfestbetrage gemindert oder erhoht.
Uber die Umsatzsteuerfestbetrdage werden
finanzielle Auswirkungen aus diversen
gesetzlichen Regelungen zwischen dem Bund
und den Landern ausgeglichen. Insofern handelt
es sich um eine variierende Saldogrofe.

Bezogen auf das geschatzte Gesamtaufkommen
der Umsatzsteuer in Hoéhe von rund
283,3 Mrd. EUR ergeben sich fir Bund, Lander
und Gemeinden die nachfolgend dargestellten
Nettoanteile am Aufkommen der Umsatzsteuer:

Vertikale Umsatzsteuerverteilung fur 2022

Bund

Lander

Gemeinden

-in EUR -

USt-Aufkommen 01.01. — 31.12.2022*
Gemeindeanteil

Festbetrag Gemeinden (+/-)
Landeranteil

Festbetrag Lander (+/-)

Bundesanteil

Festbetrag Bund (+/-)

1,99594395 %

45,19007254 %

52,81398351 %

283.250.000.000

5.653.511.238

2.400.000.000

128.000.880.470

11.926.074.350

149.595.608.292

-14.326.074.350

149.595.608.292

-14.326.074.350

128.000.880.470

11.926.074.350

5.653.511.238

2.400.000.000

Summen

Anteile in Prozent des Aufkommens

135.269.533.942

47,75623440

139.926.954.820

49,40051362

8.053.511.238

2,84325198

* Gesamtstaaliches USt-Aufkommen auf Basis der Mai-Steuerschatzung 2022
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b) Horizontale Umsatzsteuerverteilung unter
den Landern einschlieBlich der finanzkraft-
abhéangigen Zu- und Abschlage
(Finanzkraftausgleich)

Der Landeranteil am Umsatzsteueraufkommen
(rund 49,4 % des Gesamtaufkommens im Jahr
2022) wird zunachst nach den Einwohnerzahlen
gleichmafig auf alle Lander verteilt.

Anschliefend werden die so ermittelten Lander-
anteile an der Umsatzsteuer durch finanzkraft-
abhangige Zu- und Abschlage modifiziert. Dabei
basieren die inhaltlichen Festlegungen fur die
Ermittlung der HOhe der Zu- und Abschlége des
Finanzkraftausgleichs weitgehend auf denen des
bis zum Jahr 2019 geltenden Systems des
Landerfinanzausgleichs. Ausgleichsrelevant sind
insbesondere die Steuereinnahmen der Lander
einschlieBlich der nach Einwohnerzahl verteilten
Umsatzsteueranteile sowie der bergrechtlichen
Forderabgabe (diese mit 33 % ihres
Aufkommens) und den Einnahmen aus der
Kraftfahrzeugsteuerkompensation. Die Steuerein-
nahmen der Gemeinden werden mit 75 % anteilig
und zum Teil normiert berlicksichtigt. Die Summe
dieser Einnahmen bildet die Finanzkraftmesszahl.
Sie spiegelt die Einnahmesituation eines Landes
vor dem Finanzkraftausgleich wider.

Die Finanzkraftmesszahl wird der sogenannten
Ausgleichsmesszahl gegenubergestellt und mitihr
verglichen. Zur Berechnung der Ausgleichs-
messzahl wird zunadchst vom Grundsatz eines
gleichen Finanzbedarfs je Einwohner in allen
Landern ausgegangen. Abweichend hiervon
ergibt sich fur die drei Stadtstaaten Berlin,
Hamburg und Bremen aus ihrer strukturellen
Eigenart ein hoéherer Finanzbedarf je Einwohner
als in den Flachenlandern. Die Abbildung dieses
héheren Finanzbedarfs erfolgt durch die
rechnerische Erhdéhung der Einwohnerzahl der
Stadtstaaten im Finanzkraftausgleich auf 135 %
(Einwohnergewichtung) des tatsachlichen
Wertes. Ein leicht hoherer Finanzbedarf je
Einwohner besteht auch in den drei besonders
dinn besiedelten Flachenlandern Sachsen-
Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-
Vorpommern. Deshalb wird ihre Einwohnerzahl
bei der Berechnung der Ausgleichsmesszahl auf
der Gemeindeebene mit 102%, 103 %
beziehungsweise 105 % gewichtet. Die Ermittlung
der Ausgleichsmesszahl erfolgt sodann auf der
Grundlage der gewichteten Einwohnerzahlen und
dient der Berechnung von Zu- und Abschlagen
beim Landeranteil an der Umsatzsteuer.
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Zuschlage werden den Landern gewahrt, deren
Finanzkraftmesszahl im Ausgleichsjahr ihre
Ausgleichsmesszahl nicht erreicht. Abschlage
werden von den Landern erhoben, deren Finanz-
kraftmesszahl im Ausgleichsjahr ihre Ausgleichs-
messzahl Ubersteigt. Die genaue Hohe der Zu-
und Abschlage im Finanzkraftausgleich hangt
davon ab, wie gro3 der Unterschied zwischen der
jeweiligen Finanzkraftmesszahl und der jeweiligen
Ausgleichsmesszahl ist. Durch die Zu- und
Abschlage wird die bestehende Differenz auf der
Basis eines linearen Ausgleichstarifs (63 % der
Fehlbetrage/Uberschiisse zur landerdurchschnitt-
lichen Finanzkraft) anteilig geschlossen.
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Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben

; F;T:nﬂ::::ls' L Planungsergebnis
Einnahme- bzw. Em- NTE  |Planentwurf] gserd
Ausgabenart rungs-
ey 2022 2023 2024 2025 2026
- Mio. EUR -

A EINNAHMEN

1 Einnahmen der laufenden Rechnung 85.462 89.977 93.091 96.311 99.491
1 Steuern 01-06 71.755 75.360 78.374 81.123 84.192
12 Steuerdhnliche Abgaben 09 (ohne 092) 179 185 200 203 210
13 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tatigkeit 12 450 465 469 470 470
14 Zinseinnahmen 0 150 200 200 200
141 vom Gffentlichen Bereich 0 0 0 0 0
1411 Lander 152 0 0 0 0 0
1412 Gemeinden und Gemeindeverbénde 1563 0 0 0 0 0
1413 Zweckverbéande 157 0 0 0 0 0
1414 Sonstige 151, 154, 156 0 0 0 0 0
142 von anderen Bereichen 16 0 150 200 200 200
15 Lfd. Zuweisungen und Zuschiisse (ohne Schuldendiensthilfen) 11.350 11.889 12.046 12.512 12.616
151 vom Gffentlichen Bereich 10.387 10.941 11.326 11.778 11.912
1511 Bund 211, 231 10.302 10.854 11.039 11.191 11.324
1512 Landerfinanzausgleich 212 0 0 0 0 0
1513 Sonstige von Landemn 232 27 29 30 30 30
1514 Gemeinden und Gemeindeverbande 213, 233 47 47 47 47 47
1515 Zweckverbande 217, 237 2 2 2 2 2
1516 Sozialversicherungstrager 216, 235, 236 8 8 8 8 8
1517 Sonstige 214, 234 0 0 200 500 500
152 wvon anderen Bereichen 112, 27, 28 963 948 720 734 704
16 Schuldendiensthilfen und Er gen von Verwaltungsausgaben 104 107 107 107 107
161 Schuldendiensthilfen vom 6ffentlichen Bereich 0 0 0 0 0
1611 Bund 221 0 0 0 0 0
1612 Lander 222 0 0 0 0 0
1613 Sonstige 223 - 227 0 0 0 0 0
162 Schuldendiensthilfen u. Erstattungen von Verwaltungsausgaben von anderen 26 104 107 107 107 107
17 Sonstige Einnahmen der laufenden Rechnung 1.624 1.821 1.695 1.695 1.695
171 Gebiihren, sonstige Entgelte 111 1.243 1.412 1.413 1.413 1.413
172 Sonstige Einnahmen 119 380 409 282 282 282
2 Einnahmen der Kapitalrechnung 1.977 2.332 2.617 3.279 2.694
21 VeréduBerung von Sachvermoégen 131, 132 13 13 13 13 13
22 Vermogensiibertragungen 1.821 2.173 2.459 2.643 2.537
221 Zuweisungen fir Investitionen vom &ffentlichen Bereich 1.226 1.578 1.867 2.050 1.974
2211 Bund 331 955 1.234 1.377 1.560 1.484
2212 Lander 332 0 0 0 0 0
2213 Gemeinden und Gemeindeverbénde 333 271 309 309 309 309
2214 Sozialversicherungstrager 336 0 0 0 0 0
2215 Sonstige 334, 337 0 35 182 182 182
222 Zuschisse fiir Investitionen von anderen Bereichen 34 595 595 591 593 563
223 Sonstige Vermdgensiibertragungen 0 0 0 0 0
2231 vom Bund 291 0 0 0 0 0
2232 won Léandem 292 0 0 0 0 0
2233 von Gemeinden und Gemeindeverbanden 293 0 0 0 0 0
2234 won anderen Bereichen 297 - 299 0 0 0 0 0
23 Darlehensriickfliisse 140 144 143 621 142
231 vom offentlichen Bereich 27 32 32 32 32
2311 Landern 172 0 0 0 0 0
2312 Gemeinden und Gemeindeverbénde 173 27 32 32 32 32
2313 Zweckverbéande 177 0 0 0 0 0
2314 Sonstige 171, 174, 176 0 0 0 0 0
232 von anderen Bereichen 113 112 111 589 110
2321 Sonstige im Inland 181, 182 113 112 111 589 110
2322 Ausland 186 0 0 0 0 0
24 VerauRBerung von Beteiligungen und dergleichen 133, 134 0 0 0 0 0
25 Schuldenaufnahmen beim o6ffentlichen Bereich 0 0 0 0 0
251 Bund 311 0 0 0 0 0
252 Lander 312 0 0 0 0 0
253 Gemeinden und Gemeindeverbande 313 0 0 0 0 0
254 Sonstige 314, 317 0 0 0 0 0
26 Gewahrleistungsriickfliisse 14 3 3 3 3 3
3 Globale Mehr-/Mindereinnahmen (soweit nicht aufgeteilt) 37 831 421 420 420 420
4 Bereinigte Gesamteinnahmen 88.270 92.730 96.129 | 100.010 | 102.605
5 Besondere Finanzierungsvorgénge 146 637 222 476 289
51 Schuldenaufnahme am Kredi kt 32 145 144 143 143 143
52 Entnahme aus Riicklagen 35 0 492 78 333 146
53 Uberschiisse aus Vorjahren 36 1 1 1 1 1
54 Miinzeinnahmen 092 0 0 0 0 (1]
6 Zu-und Absetzungen 7 7 7 8 8
61 .I. Schatzung fiir Leertitel 0 0 0 0 0
62 .I. Sonderhaushalte 0 0 0 0 0
63 .I. Bruttostellung 0 0 0 0 0
64 + Nettostellungen (Verrechnungen u. &.) 38 7 7 7 8 8
7 Gesamteinnahmen It. Haushaltsplan 88.423 93.374 96.358 | 100.494 | 102.902
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Haushalts- | |, chalts-
. Gruppie- plan inkl. . urf Plant (¢]
Einnahme- bzw. NTE P
Ausgabenart rungs-
ey 2022 2023 2024 2025 2026
- Mio. EUR -

B | AUSGABEN

1 Ausgaben der laufenden Rechnung 79.496 84.866 86.948 90.006 91.584
11 Personalausgaben 4 30.745 32.067 34.177 35.589 35.965
12 Laufender Sachaufwand 7.036 7.626 6.966 7.053 7.061
121 Séchliche Verwaltungsausgaben 51-54 4.755 5.308 4.811 4.796 4.851
122 Militarische Beschaffungen, Anlagen usw. 55 0 0 0 0 0
123 Erstattungen an andere Bereiche 67 253 315 315 318 322
124 Sonstige Zuschisse fir laufende Zwecke 686 2.027 2.003 1.841 1.939 1.887
13 Zinsausgaben 1.425 2.820 3.180 3.350 3.500
131 an offentlichen Bereich 0 0 0 0 0
1311 Bund 561 0 0 0 0 0
1312 Sondervermdgen 564 0 0 0 0 0
1313 sonstigen offentlichen Bereich 562, 563, 567 0 0 0 0 0
132 an andere Bereiche 1.425 2.820 3.180 3.350 3.500
1321 fir Ausgleichsforderungen 573 0 0 0 0 0
1322 fir Kreditmarktmittel 571, 575, 576 1.425 2.820 3.180 3.350 3.500
1323 an Sozialversicherungstréger 572 0 0 0 0 0
14 Lfd. Zuweisungen und Zuschiisse (ohne Schuldendiensthilfen) 40.132 42.201 42.271 43.361 44.406
141 an offentlichen Bereich 28.399 30.431 30.402 31.320 32.246
1411 Bund 611, 631 89 105 105 106 108
1412 Landerfinanzausgleich 612 0 0 0 0 0
1413 Sonstige an Lander 632 137 147 147 147 148
1414 Allgem. Finanzzuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbénde 613 13.532 14.689 14.912 15.589 16.147
1415 Sonstige an Gemeinden und Gemeindeverbande 633 13.688 14.197 14.193 14.414 14.763
1416 Sondervermdgen 614, 634 1 221 1 1 1
1417 Zweckverbande 617, 637 896 1.012 983 999 1.015
1418 Sozialversicherungstrager 616, 636 57 59 61 64 66
142 an andere Bereiche 11.733 11.770 11.868 12.041 12.159
1422 Sonstige an Unternehmen und 6ffentliche Einrichtungen 682, 683, 685 7.919 7.845 7.871 7.990 8.021
1423 Renten, Unterstiitzungen 681 1.402 1.382 1.429 1.435 1.447
1424 Soziale und ahnliche Einrichtungen 684 2.412 2.543 2.568 2.616 2.691
1425 Ausland 687, 688 0 0 0 0 0
15 Schuldendiensthilfen 158 153 354 653 653
151 an offentlichen Bereich 106 106 306 606 606
1511 Lander 622 0 0 0 0 0
1512 Gemeinden und Gemeindeverbénde 623 106 106 106 106 106
1513 Sonstige 21, 624, 626, 63 0 0 200 500 500
152 an andere Bereiche 52 47 49 47 47
1521 Unternehmen und offentliche Einrichtungen 661, 662, 664 52 47 49 47 47
1522 Sonstige im Inland 663 0 0 0 0 0
1523 Ausland 666 0 0 0 0 0
2 Ausgaben der Kapitalrechnung 10.274 10.028 10.922 11.523 12.156
21 Sachinvestitionen 1.342 1.285 1.274 1.314 1.306
211 BaumaRnahmen 7 644 587 557 596 612
212 Erwerb von unbeweglichen Sachen 82 66 27 19 19 17
213 Erwerb von beweglichen Sachen 81 632 672 697 699 677
22 Vermogensiibertragungen 8.459 8.271 9.176 9.738 10.380
221 Zuweisungen fir Investitionen an 6ffentlichen Bereich 4.536 4.636 4.777 4.951 4.856
2211 Lander 882 0 0 0 0 0
2212 Gemeinden und Gemeindeverbénde 883 3.787 3.798 3.973 4.118 4.013
2213 Zweckverbande 887 737 821 792 818 827
2214 Sonstige 881, 884, 886 13 18 1" 16 16
222 Zuschisse fiir Investitionen an andere Bereiche 89 3.885 3.611 4.381 4.772 5.513
223 Sonstige Vermdgensibertragungen an 38 25 18 15 1"
2233 Bund 691 0 0 0 0 0
2231 Lander 692 0 0 0 0 0
2232 Gemeinden und Gemeindeverbénde 693 0 0 0 0 0
2234 andere Bereiche 697, 698, 699 38 25 18 15 11
23 Darlehen 291 291 291 291 291
231 an offentlichen Bereich 0 0 0 0 0
2311 Lander 852 0 0 0 0 0
2312 Gemeinden und Gemeindeverbénde 853 0 0 0 0 0
2313 Zweckverbéande 857 0 0 0 0 0
2314 Sonstige 851, 854, 856 0 0 0 0 0
232 an andere Bereiche 291 291 291 291 291
2321 Sonstige im Inland 861 - 863 291 291 291 291 291
2322 Ausland 866 0 0 0 0 0
24 Erwerb von Beteiligungen u. a. 83 1 0 0 0 0
25 Schuldentilgung an 6ffentlichen Bereich 145 144 143 143 142
251 Bund 581 145 144 143 143 142
252 Sondenermdgen 584 0 0 0 0 0
253 Sonstige 582, 583, 587 0 0 0 0 0
26 Gewahrleistungen 87 37 37 37 37 37
3 Globale Mehr-/Minderausgaben (soweit nicht aufgeteilt) 97 -1.560 -1.532 -1.725 -1.547 -1.550
4 Bereinigte Gesamtausgaben 88.211 93.362 96.146 99.981 | 102.189




Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben

Haushalts-
i plan inkl LETEENE: Planungsergebnis
Einnahme- bzw. Gruppie- NTE  |Planentwurf]
rungs-
Ausgabenart
ORI 2022 2023 2024 | 2025 | 202
- Mio. EUR -
5 Besondere Finanzierungsvorgénge 205 5 205 505 705
51 Til gaben an Kredit kt 0 0 200 500 500
511 Kreditmarktmittel 595 0 0 200 500 500
512 Ausgleichsforderungen 593 0 0 0 0 0
513 Sozialversicherungstrager 592 0 0 0 0 0
514 Sonstige 591, 596 0 0 0 0 0
52 Zufiihrungen an Riicklagen 91 205 5 5 5 205
53 Deckung von Vorjahresfehlbetragen 96 0 0 0 0 [1]
6 Zu- und Absetzungen 7 7 7 8 8
61 .I. Schéatzung fiir Leertitel 0 0 0 0 0
62 .I. Sonderhaushalte 0 0 0 0 0
63 .I. Bruttostellung 0 0 0 0 0
64 + Nettostellungen (Verrechnungen u. &.) 98 7 7 7 8 8
7 Gesamtausgaben It. Haushaltsplan 88.423 93.374 96.358 | 100.494 | 102.902




Steuereinnahmeentwicklung der Jahre 1961 bis 2021

Vergleich der im Landeshaushaltsplan ausgewiesenen Schatzergebnisse (Haushaltsansatze) mit der

tatsachlichen Steuereinnahmeentwicklung der Jahre 1961 bis 2021.

Haushaltssoll Haushaltsist
Jahr 4 4 i
- Mo. EUR- Veranderungsrate - Mo. EUR - Veranderungsrate Differenz zum Soll

-v.H.- -V.H.- - Mio. EUR - -V.H.-
1961/1969 47.015,2 + 6,7 47.096,9 + 7,0 + 81,7 + 0,2
1970/1979 120.462,9 + 10,1 122.595,0 + 9,5 + 2.132,0 + 1,8
1980/1989 210.500,6 + 4,2 211.251,0 + 45 + 750,5 + 04
1990 26.331,5 + 51 27.108,5 + 1,0 + 777,0 + 3,0
1991 27.759,3 + 54 28.703,0 + 59 + 9437 + 34
1992 30.398,3 + 95 31.319,0 + 9,1 + 920,6 + 3,0
1993 32.037,5 + 54 32.005,4 + 2,2 - 321 - 0,1
1994 32.671,6 + 2,0 32.280,8 + 0,9 - 390,7 - 1,2
1995 33.888,4 + 3,7 33.914,7 + 51 + 26,3 + 0,1
1996 34.933,7 + 3.1 33.931,1 + 0,0 -1.002,5 - 29
1997 34.545,4 - 11 33.373,4 - 1,6 -1.172,0 - 34
1998 34.842,0 + 09 35.075,4 + 51 + 2334 + 0,7
1999 36.425,5 + 45 36.830,5 + 5,0 + 405,0 + 1.1
1990/1999 323.833,2 + 3,8 324.541,8 + 3,2 + 708,6 + 0,2
2000 37.707,8 + 3,5 37.796,9 + 2,6 + 89,1 + 0,2
2001 36.609,0 - 29 33.639,1 -11,0 -2.969,9 8,1
2002 36.783,0 0,5 35.923,8 + 6,8 - 859,2 - 23
2003 34.695,0 57 33.398,5 - 7,0 -1.296,5 - 3,7
2004 33.900,0 - 23 33.912,0 + 1,5 + 12,0 + 0,0
2005 34.340,0 + 1,3 34.700,7 + 2,3 + 360,7 + 11
2006 36.445,0 + 6,1 37.043,8 + 6,8 + 598,9 + 1,6
2007 40.250,0 +10,4 40.522,9 + 94 + 2729 + 0,7
2008 41.880,0 + 4,0 42.118,2 + 3,9 + 238,2 + 0,6
2009 38.505,0 - 81 38.461,4 - 8,7 - 436 - 01
2000/2009 371.114,8 + 0,6 367.517,2 + 0,4 - 3.597,6 - 1,0
2010 36.800,0 - 4.4 38.002,0 - 1,2 +1.202,0 + 3,3
2011 40.230,0 + 93 41.070,5 + 8,1 + 840,5 + 21
2012 43.100,0 + 7, 43.415,0 + 57 + 315,0 + 0,7
2013 44.830,0 + 4,0 44.665,4 + 2,9 - 164,6 - 04
2014 45.800,0 + 2,2 46.388,6 + 3,9 + 588,6 + 1,3
2015 50.292,0 + 9,8 49.822,8 + 7,4 - 469,2 - 0,9
2016 52.688,0 + 4,8 53.701,7 + 7,8 +1.013,7 + 1,9
2017 56.222,0 + 6,7 55.706,0 + 3,7 - 516,0 - 0,9
2018 58.856,8 + 47 59.238,4 + 6,3 + 381,6 + 0,6
2019 61.534,3 + 45 62.010,6 + 47 + 476,3 + 0,8
2010/2019 490.353,1 + 4,8 494.021,0 + 4,9 + 3.667,9 + 0,7
2020 65.131,3 + 58 61.033,9 - 1,6 -4.097,4 - 6,3
2021 62.508,0 - 40 68.220,2 + 11,8 +5.712,2 + 9.1
2020/2021 127.639,3 + 0,8 129.254,1 + 4,9 + 1.614,8 + 1,3
1961/2021 1.690.919,1 + 4.8 1.696.277,0 + 4.8 + 5.357,9 + 0,3
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Personalausgabenquote des Bundes und der Lander
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Zinsausgaben des Bundes und der Lander

- Angaben in Mio. EUR -
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Veranderungsraten der bereinigten Gesamtausgaben

- Angaben in Prozent -

1az (g Y4S) sieisaq ‘4Ng ‘sepung sap ajyolaqzueuld ‘assiugablasbunuyosy Tusenp

zC 6'l2 L'y LG 6C Gy v G'e z'e 60 g'e 00 Juesebsul Jopug
0zl 8Ll €0 6'6 6l €9 L'S 1z 1z 60 9l Gy usiee}sipels
G'6 X vy v 4 19 19 e L' L0~ [N 0'¢ uiieg
vzl z'z) g'e L'e Gy v'e 10 L'g 1'e 12 ¥'0- €l uswa.ig
89l 8'8 G- 0've G0 L9 19 0L~ o4 A4 r'e g9 BunquieH
60 L'olL 6'S 0'9 9'0 1’0 v'e Ll 9'c LL- 9'0- o'l (3s0) sepuejusyoel4
vl 6'Gl 9T g9 10~ 80 vl 10 8'L G'G- ¥'0 9T usbulny L
102 ¥'8 A z' v'e z'0- 6'c 70 20 8- [ 0l yeyuy-ussyoes
z'e- iad A4 18 LL- £z 0'v 8L €l 8'0- 8'c- 60 ussyoes
8'vl- vy G's 0oL L'z- 6l e'e 8l [ vl 1T 9'0 uJauwodio A-Binquapiosy
L'e 0L 8'GlL 6'c [ vz g'e 60 20 el L0~ z'0- Binquapueig
8'C eyl vy S'y [ 6'G 9'¢ L'y 9'c vl 0's 2z M "0 (388 Jopug|uayoe|4
80 €0z o'y L'y 8'c 6'S L€ 9'v L'e [y L'y z'L- ‘Bsur (1s9n) Jopuejuayoel4
8'c- L€ 0 L'e 9's 1’9 L'y v'y 8'l ey 6'c 9'l UsJe }SoMN-UIsYIpION
8 8Ll L'y 80 8¢ €'e L 10 z'L- ¥'9 L'v- 6'0L puejees
6 09 9's 6'v z'e z9 g'e Z'L 8'9 [ 6'G LhL- uiefeg
8l L'GL ¥'C G's Gl 8L e 0'v 9'y z'e 09 ze Bisquispinm-uspeg
8l 18l 8y 00 Gz [ 6'c v (o G0 ey Gy Z|ejd-puejueyy
6'c (] €T 60 9y 9/ g'e z's 2T vz 0's 0}~ uesseH
L0~ v'ie 6'S ¥4 9T 6'c gz 9z ¥'0 0C 19 ¥'0- uSsyoESIOPaIN
6'c €l 1'G- L6l 7'8 'S 1L €z L' G0 9'0- L'y uie}s|oH-B1 mse|yog
092 1'82 6'l g'e 8'y 8'c gl 0'v- €0 9'c XA 6'c pung
1202 0202 6102 8102 1102 9102 SL02 102 €102 z102 Loz 0102

XV
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Nettokreditaufnahme des Bundes und der Lander

- Angaben in Mio. EUR -

1Az (g M4S) sheisaq ‘4Ng ‘sepung sap ajyollaqzueuld ‘assiugabiasbunuyosy uaend

¢e8'0L 696G 8¢1'G- ovl'ec- G06°G- 0eL'e- 19 0/S'v [4784 €61'9 16€°0L 8¢.°0¢ Juesabsul Japue]
109°L- V.28 Lyl Ll v0c'¢c- Lie- cv6- £ee- €le GGe 98’} vile usjeelsipels
609°¢C- Ge¢e9 8GY- 9867}~ 956°}- 681- 88lL7}- Lye- esy- 961~ 0L¢’L 0sG'L uilieg
6¢S Gee Le- col 901 ocl ¥9¢ 90v 99Y 0SS L09 €917} uswiaig
6.y viLl 8G9- 105’1 ¥59- 4% 8l- 86¢- 861 0- 0- 0 BanquieH
JAYAS (A3 4°) 0.6 698- 280}~ 90S- 44 Lve- 6L €91~ 1€0°L- 818 (3s0) sepueuayoeld
0 v0c'L €G- €le- G- 991~ 00L- viL- 86¢- 69- 19¢ 69¢ usbulnyL
8/¢'¢ 6./ 86 00}~ 00}~ Gel- 00L- G.- 0S- Ge- 60¢ [4%°) Jeyuy-ussyoes
0 0 G.- G.- G- SGl 8Ll 8y yae- L€ oL 9Ly~ ussyodes
0 0s8'¢c 0 cee- ¢9c- 061- 09- 00L- 00¢- 00L- 00}~ 0 usauwwodio A-Binquepoapy
ovy'L 08s°L 000°} 0S1- 0€e- 08lL- 0 0 c6e- 0 0 eve Bunquepueig
L0y ¥0G°8¢ 6E6'Y- L6V}~ org'e- €¢6°¢C- 108- 6lLL¢ 09v'c Sov'e 6.€°9 6¢l¢cl MUN "0 (1S9M) Jopuejuaydel]
SLL'8 £€88'6¢ 1G6'v- 888}~ 619'¢- €96°¢C- Sl 1243 [ZVNe] 10€'9 LVS'6 99L'LL ‘Bsur (1s9) Jopuejuayoely
869 6.E°LL cl- 16€- 8¢c’) 0¢- ¢S6°} Gev'e viee 9€8°¢ 891°¢ L€0°G Us|e}SS\\-uleyJpIoN
08- G6 o €L ol 0st (474 08¢ 06v €69 €0y 656 puejiees
€90°¢ 288y 186°¢- Evve- 1G€°C- 106°L- clye- €LEL- 19971 - 100"}~ a8l 1691 ulefeg
€69°¢ 9¢6°0L 0007}~ 0S¢- b- b- b- 8¢c’t L1107} G- 4 6€9°}L Biaquispini-uspeg
SevL- gec’t 6G8- 891- €18~ €ce- 895 919 LYS 888 6L0°¢C 818’} Z|ejd-puejuiayy
0Ly'L- 18l 00¢- 00¢- 00¢- 00¢- 09¢ 068 0c0’} 9eG’} o8y’ 9¢G'¢ ussssH
G9G')L ¥90°G 0o¢- Svl- 60¢- 8€¢- 685 S0. ¢lS 68¢ 80L°¢ yel'e ussyoesispaiN
6G¢- 290’9 GGe €8¢¢ L}~ Olv- G6- €le S6¢- 99 ¥SS LLE) uIa}s|oH-61 msa|yos
6.€°GlC Yov°0€lL 0 0 0 0 0 0 ¢l0ee 08v'¢c €ve'LL LLO'vy pung
X414 020¢C 610C 8loc AN A 9loz sloe vioz €102 (44174 (30114 0102

XV



der

an

ten des Bundes und der L

Inanzierungsquo

Kreditf

- Angaben in Prozent -

1Az (€ Y4S) sneiseq diNg ‘sepung sap ajyouaqzueuld ‘assiugablasbunuyoay usenp

2T vl gl- 10~ LL- LL- 0'0 vl 9l zC g'e Z'L Juesabsul JopueT
G- L'l €C- 00 8- 9'0- 2z 8'0- G0 60 6'v €' usjee;sipels
z'L- 6'8l 9'}- 1'G- €l 10~ 8'p- G- 0z- 6°0- 8'g Z'L uieg
V'L L'g G'0- 8l YL Gz z's 08 9'6 8Ll gcl v'se uawie.g
v'C z'ol A 6'8 8- 9'L- L0~ ge- 9l 0'0- 0'0- 0'0 Banquien
L's 8's G'l G'l- 6'L- 60- €'0- ¥'0- z'c- €0- 0'z- 9l (¥s0) Jopueusyoel4
00 70l G'0- z'e- G- 8'L- LL- €l- ge- 80~ 8z 0'v usbulny L
g6l €9 60 60" 60 Z'L- 0L- 8'0- G'0- €0- L'z z'9 Jeyuy-ussyoes
00 00 ¥'0- ¥'0- ¥'0- 60 90 €0 L'z- z'0 1'g- 8'z- ussyoeg
00 0'ce 0'0 8- g'e- G'z- 8'0- ¥L- 8'z- v'L- v'L- 00 utawwodio A-Banquap o
8'6 0LL G gh- L'z LL- 00 0'0 62 00 00 g'e Binquepueig
9l L) £2- 10~ 0z- GL- G'0- 9l Gl gl L'y 1'g MN "0 (389 Jopugluayoeld
6T 'y L- 10 0Lk~ [ G0 ze 9z 6'C Gy v'8 "Bsur (3sen) Jopugusyoely
L't 8'0L 00~ G'0- Ll 00~ 0'c 6'c 9'g 9'9 L'S ¥'6 Us|eJ}So-UIBYIPION
9't- 6'l 0t L)- 20 9'c 1'9 1'6 gzl Gl 80l G've puejees
6T L2 9'v- L'y~ L'y- v'e- 8'p- 9'z- G'e- £z ¥'0- 0t usefeg
19 z'8l 6'L- G'0- 0'0- 00~ 00- 6 vy 0'0- 00~ 9y Bisquisin-uspeg
A ¥'9 0'G- 0}~ €G- 0'z- 9'c o'y 1'e 19 o'l zel Zlejd-puejueyy
- G'0 10 10 10~ 80~ Gl 1'e Gy 69 89 z'z) uesseH
8'c zel 6'0- v'e- 0')- 8'0- L'z 9T (R [ 1'g L'8 uasyoESIOPaIN
9'L- Loy 9z G'ol 0'L- L'e- 6'0- z'C Le- L0 09 L'vl uIels|oH-B1I Msa|yog
1'8e G'62 0'0 0'0 00 00 00 0'0 z'L €L 6'S G'vl pung
1202 0202 6102 8102 1102 9102 SL0Z ¥102 €102 2102 L0z 0102

XV









	Finanzplanung 2022 bis 2026
	1.1 Eckdaten der Finanzplanung
	1.2 Rechtlicher Rahmen
	1.3 Finanzplanungszeitraum
	1.4 Konzeption der Finanzplanung
	1.5 Finanzwirtschaftliche Zielsetzungen
	1.6 Einnahmen
	1.6.1 Steuereinnahmen
	1.6.2 Übrige Einnahmen


	• Steuerähnliche Abgaben (insbesondere Abwasserabgabe, Spielbankabgabe und zusätzliche Leistungen der Spielbanken),
	1.6.2.1 Verwaltungseinnahmen und Einnahmen der Schuldenverwaltung
	1.6.2.2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse
	1.6.2.3 Sonstige Einnahmen
	1.7 Ausgaben
	1.7.1 Personalausgaben und Stellen
	1.7.2 Sächliche Verwaltungsausgaben
	1.7.3 Kapitaldienst
	1.7.3.1 Schuldentilgung
	1.7.3.2 Zinsausgaben gegenüber dem Kreditmarkt
	1.7.3.3 Zinsausgaben gegenüber dem Geldmarkt

	1.7.4 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse
	1.7.5 Investitionen
	1.7.6 Besondere Finanzierungsausgaben

	1.8 Übersichten aller Ausgaben nach Einzelplänen
	1.8.1 Einzelpläne nach Ausgabenarten


	Landeshaushalt Nordrhein-Westfalen
	2.1 Haushaltsplan 2022
	2.2 Nachtragshaushaltsentwurf 2022
	2.3 Haushaltsplanentwurf 2023
	2.4 Maßnahmen der Krisenbewältigung
	2.5 Vermögen
	2.5.1 Kapitalvermögen
	2.5.2 Extrahaushalte des Landes Nordrhein-Westfalen
	2.5.2.1 Sondervermögen
	2.5.2.2 Landesbetriebe

	2.5.3 Unternehmensbeteiligungen

	2.6 Verschuldung
	2.6.1 Verschuldung gegenüber dem Kreditmarkt
	2.6.2 Verschuldung gegenüber öffentlichen Haushalten
	2.6.3 Gewährleistungen
	2.6.4 Schuldenbremse

	2.7 Rating des Landes Nordrhein-Westfalen

	Wirtschaftliche Entwicklung
	3.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
	3.2 Strukturwandel
	3.2.1 Digitalisierung
	3.2.2 Klimaneutrales Industrieland
	3.2.3 Rückbau der Gewinnung fossiler Energieträger
	3.2.4 Forschungsfertigung Batteriezelle
	3.2.5 Öffentliche Infrastruktur


	Abwicklung der WestLB AG
	4.1 Portigon AG
	4.2 Erste Abwicklungsanstalt
	4.3 Beteiligungsgarantie

	Finanzbeziehungen
	5.1 Kommunaler Finanzausgleich
	5.2 Der bundesstaatliche Finanzausgleich im Haushalt und in der Finanzplanung
	5.3 Verteilung der Umsatzsteuer

	Tabellenverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben
	Steuereinnahmeentwicklung der Jahre 1961 bis 2021
	Steuereinnahmen des Bundes und der Länder
	Steuerfinanzierungsquote des Bundes und der Länder
	Personalausgaben des Bundes und der Länder
	Personalausgabenquote des Bundes und der Länder
	Zinsausgaben des Bundes und der Länder
	Zinslastquote des Bundes und der Länder
	Zinssteuerquoten des Bundes und der Länder
	Investitionsausgaben des Bundes und der Länder
	Investitionsquoten des Bundes und der Länder
	Bereinigte Gesamtausgaben des Bundes und der Länder
	Veränderungsraten der bereinigten Gesamtausgaben
	Schuldenstand des Bundes und der Länder
	Nettokreditaufnahme des Bundes und der Länder
	Kreditfinanzierungsquoten des Bundes und der Länder



